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ÖffentlIche Bekanntmachungen

Telefonverzeichnis Amt Löcknitz-Penkun

Name Aufgabe Telefonnummer Zimmer
Leitender Verwaltungsbeamter
Herr D. Futh Leitender Verwaltungsbeamter 039754/50-126 28
Frau A. Philipp Sekretariat, Amtsblatt 039754/50-128 28
Frau S. Juhl Lohn/Gehalt 039754/50-127 29
Frau K. Benning Personal, Lehrausbildung, Wahlen, Bundesfreiwilligendienst 039754/50-139 20
Frau K. Ramscheck Poststelle, Zentrale, Archiv 039754-500 10
Haupt- und Ordnungsamt 
Frau A. Timm Leiterin Haupt- und Ordnungsamt 039754/50-113 13
Frau J. Weiß Ordnung u. Sicherheit/Stellv. OAL/Kultur 039754/50-114 19
Herr E. Schinke Ordnung u. Sicherheit, ruhender Verkehr 039754/50-205 19
Frau H. Schmidt Einwohnermeldeamt 039754/50-107 17
Herr G. Carnitz Einwohnermeldeamt 039754/50-117 17
Frau T. Lüdtke Standesamt 039754/50-118 18
Frau P. Schröder-Sanow Friedhofswesen/Abfallwirtschaft/Feuerwehr 039754/50-204 12
Frau S. Radant Kindertagesstätten/Schulen 039754/50-111 12
Frau E. Köhler Wohngeld/Rundfunkgebührenbefreiung 039754/50-201 16
Frau E. Sokolowska Gewerbe 039754/50-109 11
Kämmerei
Frau J. Melech Leiterin Kämmerei 039754/50-131 31
Frau A. Mülling Mitarbeiterin Planung, Stellv. Kämmerin 039754/50-130 30
Frau J. Neumann Kassenverwalterin 039754/50-134 34
Frau V. Liskow Mitarbeiterin Kasse 039754/50-136 34
Frau F. Bose Vollstreckung, Datenschutz 039754-50-137 33
Herr N. Goroncy Steuern 039754/50-119 36
Frau S. Sadurska Steuern 039754/50-132 32
Frau A. Wendtland Bilanzbuchhaltung 039754/50-133 35
Herr B. Lewerenz Systemadministration 039754/50-141 38
Frau V. Röwer Anlagenbuchhaltung 039754/50-135 14
Frau L. Swierczek Finanzbuchhaltung 039754/50-206 14
Bauamt
Herr K. Stahl Leiter Bauamt 039754/50-156 24
Frau G. Scherzandt Wirtschaftsförderung, stellv. Bauamtsleiterin 039754/50-155 21
Frau V. Schulz Bauverwaltung, Beitragserhebung, Bauanträge, Zweckverband 039754/50-150 22
Frau P. Wegener Bauverwaltung 039754/50-155 23
Frau D. Wagner Bauleitplanung, Wahlen 039754/50-138 26
Frau N. Spiegel Liegenschaften, Pachtverträge, Hausnummernvergabe 039754/50-120 26
Herr P. Kühl Gebäudemanagement,Wohnungen, Versicherungen 039754/50-121 25
Frau D. Straßburg Mitarbeiterin Bauamt, Breitbandausbau 039754/50-154 23
Herr J. Mißling Vergabestelle 039754/50-152 22

Öffentliche Bekanntmachungen – Anfang–

Öffnungszeiten Einwohnermeldeamt (Melde-, Pass-, Ausweis- und Fischereiwesen)
Mo. 09:00–12:00 Uhr, 13:00–15:30 Uhr, nur mit Termin
Di. 09:00–12:00 Uhr, 13:00–18:00 Uhr, ohne Termin
Mi. geschlossen
Do.  geschlossen
Fr. 09:00 Uhr–12:00 Uhr, nur mit Termin

Öffnungszeiten
Mo. 09:00–12:00 Uhr u. 13:00–15:30 Uhr
Di. 09:00–12:00 Uhr u. 13:00–18:00 Uhr
Mi. geschlossen
Do. geschlossen
Fr. 09:00–12:00 Uhr

Terminbuchung unter www.amt-loecknitz-penkun.de

Amt Löcknitz-Penkun
Fax: 039754/50-200

www.amt-loecknitz-penkun.de
E-Mail: amt@amt-lp.de
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2024 ist ein Superwahljahr: Denn am 9. Juni 2024 finden 
neben der Europawahl auch Kommunalwahlen in acht 
Bundesländern statt. Auch in Mecklenburg-Vorpommern 
werden die Bürger aufgerufen, neue Kommunalparlamen-
te zu wählen. 
Worum es geht, worauf wir bei diesen Kommunalwahlen 
achten sollten – dazu ist es sinnvoll jetzt zu berichten:
Oft sind es die vermeintlich kleinen Themen, die unsere Le-
benswirklichkeit	beeinflussen	und	verändern.	Dann	geht	es	
nicht darum, am großen Rad der Politik zu drehen, sondern 
an	den	vielen	kleinen	Rädchen.	In	Berlin	oder	Schwerin	wer-
den weitreichende Entscheidungen für Deutschland und 
Mecklenburg-Vorpommern getroffen, aber für die Bürger und 
Bürgerinnen der Kommunen ist es manchmal viel wichtiger, 
zu wissen, wann eine weitere Bank beim Kinderspielplatz 
aufgestellt wird, oder wie und ob die Ärzteversorgung im 
Landkreis geregelt ist. Und das nicht nur über die Feiertage.

Für die Menschen steht dabei die Frage im Fokus: Wie stellen 
wir uns die Zukunft unserer Gemeinde, in der wir leben, für 
die nächsten Jahre vor? Wie können unsere Vereine gestärkt, 
gesellschaftliches Leben und Gemeinschaft gefördert wer-
den? Was gibt es als nächstes zu tun? Und nicht zuletzt: Wie 
finanzieren	wir	das	Erforderliche	und	das,	was	sich	die	Men-
schen vor Ort wünschen. Es geht um nicht weniger als diese 
Fragen, wenn am 9. Juni 2024 die Kommunalwahlen statt-
finden.
Ich	bin	fest	davon	überzeugt:	Was	vor	Ort	entschieden	werden	
kann, muss vor Ort entschieden werden. Die kommunale 
Selbstverwaltung muss dafür gestärkt werden, nicht einge-
schränkt.	Immer	neue	Vorgaben	der	Bundes-	bzw.	der	Lan-

Wahlen 2024

desregierung, bis in die kleinsten 
Kommunen, ist nicht zielführend. Statt-
dessen werbe ich um Förderung und 
Unterstützung, um Austausch und 
kreative	Ideen.	Denn	unsere	Landkrei-
se, Städte und Gemeinden müssen 
handlungsfähig sein. Dafür müssen 
Bund und Land den Kommunen das 
notwendige Geld bereitstellen. „Wer 
bestellt, der bezahlt“. 

Es geht bei Kommunalwahlen fast immer auch um die Frage: 
„Wo und wie lebe ich am besten?“ Gerade junge Eltern ent-
scheiden die Wohnort-Frage oftmals danach, wie ihre Kinder 
betreut werden. Gute Schulen müssen überall für gute Bildung 
stehen. Für mich ist klar: Was unsere Kinder brauchen, ist ein 
umfassendes, ganzheitliches Konzept. Dazu zählen ein Bil-
dungsnetzwerk, starke Hilfsmaßnahmen und zielgerichtete 
finanzielle	Unterstützung.	Auch	wenn	die	Schulpolitik	ein	Teil	
der Landespolitik ist, müssen letztlich Kommunen in der Lage 
sein, Schulgebäude zu bauen oder zu sanieren. Ein weiteres 
wichtiges kommunales Thema ist der Brandschutz. Gemein-
den müssen befähigt werden, zeitgemäße Feuerwehrgeräte-
häuser zu errichten. Diese Kosten müssen durch Land und 
Landkreis getragen werden. Gerade kleine Gemeinden sind 
damit	finanziell	überfordert.
Aus diesen Gründen fordere ich Sie auf, machen Sie mit! 
Seien Sie mit dabei, unsere Gemeinden zu gestalten und nicht 
nur zu verwalten!

Ihr	Amtsvorsteher
Stefan Müller

Am	9.	Juni	2024	finden	deutschlandweit	die	Wahlen	zur	Be-
setzung des Europäischen Parlamentes und die Kommunal-
wahlen statt. Darüber hinaus werden die ehrenamtlichen 
Bürgermeister und die Gemeinde- bzw. Stadtvertretungen vor 
Ort sowie die Mitglieder des Kreistages gewählt.
Wenn Sie sich als Kandidatin bzw. Kandidat für die Kommu-
nalwahl, bspw. als Mitglied der Gemeinde- bzw. Stadtver-
tretung oder in den ehrenamtlich verwalteten Gemeinden als 
Bürgermeisterin bzw. Bürgermeister, bewerben wollen, sind 
amtliche Vordrucke zu verwenden.
Die amtlichen Vordrucke werden von der Wahlbehörde im 
Amt Löcknitz-Penkun während der Dienststunden kostenlos 
ausgegeben oder können unter www.laiv-mv.de/Wahlen/
Formulare/ heruntergeladen werden.

Die Wahlvorschläge sind gemäß § 62 (4) LKWG M-V spätes-
tens am 26.03.2024 bis 16.00 Uhr schriftlich beim Wahlleiter 
des Amtes Löcknitz-Penkun einzureichen!

Alle	wichtigen	Informationen	zur	Kommunalwahl	im	Amt	Löck-
nitz-Penkun sind in der Wahlbekanntmachung zusammen-
gefasst.	Diese	können	Sie	auf	der	 Internetseite	des	Amtes	
Löcknitz-Penkun unter www.amt-loecknitz-penkun.de/ALP/
Wahlen/2024	finden.
Bei Fragen, wenden Sie sich gerne an das Gemeindewahl-
büro des Amtes Löcknitz-Penkun, Chausseestraße 30, 17321 
Löcknitz.

Informationen zur Kommunalwahl am 9. Juni 2024
Ansprechpartnerinnen
Frau Benning oder Frau Wagner
Telefon: 039754/50-139 Telefon: 039754/50-138
E-Mail an k.benning@amt-lp.de d.wagner@amt-lp.de

Gemeindewahlleiter Stellv. Gemeindewahlleiter
Herr Futh Herr Lewerenz
Telefon: 039754/50-126 Telefon: 039754/50-141
E-Mail an lvb@amt-lp.de E-Mail an b.lewerenz@amt-lp.de

DEMOKRATIE LIVE ERLEBEN –  
WAHLHELFERINNEN UND WAHLHELFER GESUCHT! 

Für die am 9. Juni 2024 stattfindenden Europa- und Kom-
munalwahlen suchen wir freiwillige Helfer für unsere 
Wahllokale. 

Für die Besetzung der 24 Urnenwahlvorstände in den Ort-
schaften Löcknitz, Plöwen, Bergholz, Blankensee, Boock, 
Grambow, Ramin, Rossow, Rothenklempenow, Glasow, Kra-
ckow, Nadrensee und Penkun, werden mehr als 180 Wahl-
helfer und Wahlhelferinnen benötigt. 

Die Wahlhelfer werden in zwei Schichten eingesetzt und arbei-
ten in einem Team. Abends treffen sich alle Wahlhelfer wieder 
in ihrem Wahllokal und ermitteln das Wahlergebnis für ihren 
Wahlbezirk. Alle Wahlhelfer und Wahlhelferinnen erhalten zur 
Vorbereitung auf die Wahl die Möglichkeit, an einer Wahl-
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schulung teilzunehmen. Für die ehrenamtliche Tätigkeit als 
Mitglied eines Wahlvorstandes wird ein Erfrischungsgeld 
gewährt. 
Wahlhelferinnen und Wahlhelfer müssen also 
- am 9. Juni 2024 das 16. Lebensjahr vollendet haben, 
- die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen oder Staats-

angehörige der Europäischen Union sein und 
- seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet (Landkreis, 

Gemeinde) wohnen, 
- nicht aufgrund zivil- oder strafgerichtlicher Entscheidung 

vom Wahlrecht ausgeschlossen sein und 
- im Wählerverzeichnis eingetragen sein oder einen Wahl-

schein besitzen 

Nachfolgend benannte Gegenstände wurden als Fundsachen 
abgegeben:

- Kinderfahrrad „Fischer City 300“, pink
 gefunden am 19.07.2023 in Löcknitz, F 6/2023
- Fahrrad „Alu Rex Sportline“, 28‘‘, silber
 gefunden am 26.09.2023 in Löcknitz, F 7/2023
- Damenfahrrad, weiß, 26‘‘
 gefunden am 24.09.2023 in Löcknitz, F 8/2023
- Jugendfahrrad „Sharptail Bulls“, 26‘‘, türkis
 gefunden am 02.10.2023 in Löcknitz, F 9/2023
- Smartphone Samsung, hellviolett
 gefunden am 03.10.2023 in Löcknitz, F 10/2023

Öffentliche Bekanntmachung des Fundbüros Aufforderung zur Fundabholung

- Smartphone Samsung, schwarz
 gefunden am 03.11.2023, F 12/2023
- Fahrrad „Prophete Line“, 26‘‘, schwarz-grau
 gefunden am 18.12.2023 in Ramin OT Retzin, F 1/2024
- Fahrrad „Prophete Alu-Rex“, 28‘‘, grau-schwarz
 gefunden am 04.01.2024 in Löcknitz, F 2/2024
- Kinderroller, weiß-bunt
 gefunden am 11.01.2024 in Löcknitz, F 3/2024

Der jeweilige Eigentümer kann die Fundsache im Fundbüro 
des Amtes Löcknitz-Penkun, (Zimmer 18, 039754/50118) in-
nerhalb von 4 Wochen ab Bekanntmachung unter Vorlage 
eines Eigentumsnachweises zur Abholung anmelden.

Das Amt Löcknitz-Penkun und seine amtsangehörigen Ge-
meinden sind Empfänger von Sach- und Geldspenden. Ge-
mäß § 44 Abs. 4 KV M-V ist jährlich ein Bericht zu erstellen, in 
welchem die Geber, die Zuwendungen und die Zuwendungs-
zwecke anzugeben sind.
Der Bericht ist der Rechtsaufsichtsbehörde (Kommunalauf-
sicht) zu übersenden.
Der jeweilige aktuelle Bericht ist der Öffentlichkeit zugänglich 
zu machen.

Dies erfolgt entsprechend der Regelung der Hauptsatzung 
des Amtes Löcknitz-Penkun und seiner amtsangehörigen 
Gemeinden durch Auslegung.

Die Auslegung erfolgt im Amt Löcknitz-Penkun (Zimmer 12), 
in Löcknitz, Chausseestraße 30 zu folgenden Dienstzeiten:

montags: 09.00 Uhr–12.00 Uhr und 13.00 Uhr–15.30 Uhr
dienstags: 09.00 Uhr–12.00 Uhr und 13.00 Uhr–18.00 Uhr
freitags: 09.00 Uhr–12.00 Uhr

Amt Löcknitz-Penkun

Der Rechnungsprüfungsausschuss und das Rechnungsprü-
fungsamt haben den Jahresabschluss des Amtes Löcknitz-
Penkun zum 31. Dezember 2022 gemäß § 3a KPG geprüft. Das 
Rechnungsprüfungsamt und der Rechnungsprüfungsaus-
schuss haben das Ergebnis in ihren Prüfungsberichten und 
ihren abschließenden Prüfungsvermerken zusammengefasst 
und einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. 

Die Prüfung des Jahresabschlusses hat zu keinen Beanstan-
dungen geführt, die so wesentlich sind, dass sie der Fest-
stellung durch den Amtsausschuss entgegenstehen könnten. 

Das Vermögen beträgt 
zum 31.Dezember 2022 13.223.404,71 €
Das Eigenkapital 
zum 31. Dezember 2022 beträgt 367.110,15 €

Öffentliche Bekanntmachung zum Jahresabschlusses 2022 für das Amt Löcknitz-Penkun

Bericht gemäß § 44 Abs. 4 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern
über erhaltene Spenden im Jahr 2023 des Amtes Löcknitz-Penkun und dessen amtsangehörigen Gemeinden

Eine Ausübung des Ehrenamtes als Wahlhelfer ist nicht 
möglich, wenn für ein Wahlamt kandidiert wird oder man 
Vertrauensperson einer Bewerberin bzw. eines Bewerbers 
ist! 
Die Wahllokale sind am Sonntag, den 9. Juni 2024 von 8.00 
Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet. 

Haben Sie Interesse? 
Dann melden Sie sich unter amt@amt-lp.de oder geben Sie 
Ihre	Bereitschaftserklärung	persönlich	im	Amt	Löcknitz-Pen-
kun, Chausseestraße 30 in Löcknitz ab. 

WIR	FREUEN	UNS	AUF	SIE!

Die Eigenkapitalquote beträgt zum 31.12.2022 12,18 %
(unter Berücksichtigung der Sonderposten)

Das Jahresergebnis 2022 beträgt - 62.426,39 €
Die Finanzrechnung 2022 
weist einen Saldo aus von 158.592,38 €
Die liquiden Mittel betragen 
zum Bilanzstichtag 1.534.198,79 €
Die	Investitionsauszahlungen	betragen	 19.146,36	€

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 
16.11.2023 beschlossen, dem Amtsausschuss die Feststel-
lung des Jahresabschlusses des Amtes Löcknitz-Penkun zum 
31. Dezember 2022 zu empfehlen. 
Die Beschlussfassung durch den Amtsausschuss Löcknitz-
Penkun erfolgte am 14.12.2023.
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Beschluss Nr. 01-2023-359:
Der Amtsausschuss beschließt, den vom Rechnungsprüfungs-
ausschuss und vom Rechnungsprüfungsamt geprüften Jah-
resabschluss des Amtes Löcknitz-Penkun zum 31. Dezember 
2022 festzustellen.

Beschluss Nr. 01-2023-360:
Der Amtsausschuss beschließt, dem Amtsvorsteher für das 
Haushaltsjahr 2022 die Entlastung zu erteilen.

Der Jahresabschluss 2022 des Amtes Löcknitz-Penkun wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Der Jahresabschluss liegt mit seinen Anlagen zur Einsicht-
nahme vom Zeitpunkt der Bekanntmachung an für sieben 
Werktage in der Amtsverwaltung Löcknitz-Penkun, Chaus-
seestraße 30, Kämmerei, zu den Öffnungszeiten öffentlich 
aus.

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

das Amt Löcknitz-Penkun möchte Sie darauf hinweisen, dass 
gemäß der Hundesteuersatzung der Gemeinde Löcknitz vom 
25.10.2023	die	Hundehaltung	in	der	Gemeinde	anzeigepflich-
tig ist. 
Der	§	12	dieser	Satzung	verpflichtet	Sie	als	Hundehalter	einen	
Hund, nach Ablauf des 3. Lebensmonates, innerhalb von zwei 
Wochen anzumelden. Für jeden im Gemeindegebiet gehal-
tenen Hund wird nach erfolgter Anmeldung zum Nachweis 
eine Hundesteuermarke herausgegeben. 
Den Hund können Sie persönlich, telefonisch, per E-Mail oder 
Post an- und abmelden. Auf der Webseite des Amtes Löck-
nitz-Penkun	finden	Sie	entsprechende	Formulare	veröffent-
licht. 
Nach Feststellung eines nicht angemeldeten Hundes durch 
das Amt Löcknitz-Penkun wird gemäß § 16 der o. g. Satzung 
ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Erinnerung Hundesteuersatzung 
Drodzy	mieszkańcy,

Urząd	Löcknitz-Penkun	przypomina,	że	zgodnie	z	uchwałą	
Rady Gminy o pobieraniu podatku za psa w gminie Löcknitz 
z	dnia	25.10.2023,	każdy	obywatel	gminy	Löcknitz	posiadający	
psa,	jest	zobowiązany	zarejestrować	go	w	oddziale	podatko-
wym	urzędu	Löcknitz-Penkun	w	terminie	dwóch	tygodnii	od	
ukończenia	przez	psa	3.	miesiąca	życia.	Właściciel	otrzyma	
po	zarejestrowaniu	psa	w	urzędzie	podatkowym	specjalny	
znaczek z indywidualnym numerem identyfikacyjnym 
potwierdzający	zameldowanie.	
Psa	można	zarejestrować	osobiście,	 telefonicznie,	mailowo	
lub	wysyłając	pismo	pocztą.	Odpowiednie	formularze	można	
znaleźć	na	stronie	internetowej	urzędu	Löcknitz-Penkun.
Jeśli	w	trakcie	kontroli	przeprowadzanej	przez	urząd	Löck-
nitz-Penkun	 zostanie	 ustalone,	 że	 pies	 podlegający	
obowiązkowi	rejestracyjnemu	nie	został	zgłoszony	w	oddzia-
le	podatkowym,	zostanie	wszczęte	postępowanie	administra-
cyjne	zgodnie	z	paragrafem	16	wyżej	wymienionej	uchwały	
zagrożone	karą	porządkową.	

Löcknitz, den 28.12.2023

Müller
Amtsvorsteher

Hinweis gemäß § 5 Abs. 5 der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vor-
pommern (KV M/V):
Ein Verstoß gegen Verfahrens- und Formvorschriften, die in der KV M/V 
enthalten oder aufgrund der KV M/V erlassen worden sind, kann nach 
Ablauf eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden, wenn bei der Bekanntmachung auf die Rege-
lungen dieses Absatzes hingewiesen worden ist.
Diese Folge tritt nicht ein, wenn der Verstoß innerhalb der Jahresfrist schrift-
lich unter Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der Tatsache, aus der 
sich der Verstoß ergibt, gegenüber dem Amt geltend gemacht wird. Eine 
Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekanntmachungsvor-
schriften kann abweichend von Satz 1 stets geltend gemacht werden.

Gemeinde Bergholz

Aufgrund des § 5 der Kommunalverfassung für das Land Meck-
lenburg-Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V 2011, S. 777), zuletzt 
geändert am 23. Juli 2019 (GVOBl. M-V, S. 467) und der §§ 1 
bis 3 und 17 des Kommunalabgabengesetzes Mecklenburg-
Vorpommern (KAG M-V) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 12.04.2005 (GVOBl. M-V, S. 146), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 13. Juli 2021 (GVOBl. M-V, S. 1162) 
wird nach Beschlussfassung der Gemeinde Bergholz vom 
13.12.2023 folgende Satzung zur Änderung der Satzung über 
die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer erlassen:

Artikel 1
In § 4 Absatz 3 werden folgende Änderungen vorgenommen:
3)	 Die	Steuerpflicht	endet	mit	Ablauf	des	Kalendermonats,	in	

dem	die	steuerpflichtige	Wohnung	aufgegeben	wird.	Wird	
die Frist gemäß § 7 Absatz 1 dieser Satzung versäumt, 

Erste Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer  
in der Gemeinde Bergholz

endet	die	Steuerpflicht	mit	dem	Ablauf	des	Monats,	in	dem	
die entsprechende Mitteilung bei der Gemeinde Bergholz 
eingegangen ist.

Artikel 2
In § 5 Absatz 3 werden folgende Änderungen vorgenommen:
3)	 Die	maßgebliche	Wohnfläche	ist	nach	dem	§	42	der	Zwei-

ten Berechnungsverordnung in der Fassung der Bekannt-
machung	vom	12.	Oktober	1990	(BGBl.	I,	S.	2178),	zuletzt	
geändert durch Artikel 78 Absatz 2 des Gesetzes vom 23. 
November	2007	(BGBl.	I,	S.	2614),	zu	ermitteln.

Artikel 3
In § 6 werden folgende Änderungen vorgenommen:
Die Steuer beträgt im Kalenderjahr 15 % der Bemessungs-
grundlage.
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Artikel 4
Die Erste Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhe-
bung der Zweitwohnungssteuer tritt am 1. Januar 2024 in Kraft.

Bergholz, den 14.12.2023

Ulrich Kersten
Bürgermeister

Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 13.07.2011 (GVOBl. M-V, S. 777), 
zuletzt geändert am 23. Juli 2019 (GVOBl. M-V, S. 467) und 
des Kommunalabgabengesetzes (KAG M-V) des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern in der seit dem 12.04.2005 gel-
tenden Fassung (GVOBl. M-V, S. 146), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 13. Juli 2021 (GVOBl. M-V, S. 1162) 
wird nach Beschlussfassung in der Gemeinde Bergholz vom 
13.12.2023 folgende Satzung erlassen:

§ 1 Steuergegenstand
Steuergegenstand ist das Halten eines über drei Monate alten 
Hundes im Gemeindegebiet Bergholz.

§ 2 Steuerschuldner
(1)	Steuerschuldner	und	Steuerpflichtiger	ist	der	Halter	des	

Hundes. 
(2) Halter eines Hundes ist, wer einen Hund für Zwecke seines 

Lebensbedarfs oder den seiner Angehörigen (§ 15 AO) in 
seinen Haushalt aufgenommen hat. Das gilt gleicherma-
ßen für Wirtschaftsbetriebe, Gesellschaften, Vereine oder 
Genossenschaften. Ein zugelaufener Hund gilt als aufge-
nommen, wenn er nicht innerhalb von zwei Wochen bei 
der Gemeinde gemeldet oder bei einer dieser bestimmten 
Stelle abgegeben wird.

(3)	Als	Hundehalter	gilt	auch,	wer	einen	Hund	in	Pflege	oder	
Verwahrung genommen hat oder auf Probe oder zum An-
lernen hält, es sei denn, er führt den Nachweis darüber, 
dass dieser Hund bereits in einer anderen Gemeinde der 
Bundesrepublik Deutschland versteuert wird oder von der 
Steuer befreit ist. Die Steuer tritt unabhängig davon ein, 
wenn	die	Pflege,	die	Verwahrung,	die	Haltung	auf	Probe	
oder zum Anlernen etc. den Zeitraum von zwei Monaten 
überschreitet. Kann der Halter eines Hundes nicht ermittelt 
werden, so gilt als Hundehalter, wer den Hund wenigstens 
zwei	Monate	gepflegt,	untergebracht	oder	auf	Probe	oder	
zum Anlernen gehalten hat.

(4) Alle in einem Haushalt oder in einem Betrieb aufgenom-
menen Hunde gelten als von ihren Haltern gemeinsam 
gehalten.

(5) Halten mehrere Personen einen oder mehrere Hunde, so 
sind sie Gesamtschuldner.

§ 3 Haftung
(1)	Ist	 der	Halter	 eines	Hundes	nicht	 zugleich	Eigentümer,	

so haftet der Eigentümer neben dem Steuerschuldner als 
Gesamtschuldner. 

Satzung der Gemeinde Bergholz über die Erhebung einer Hundesteuer

§ 4 Entstehung und Ende der Steuerpflicht
(1)	Die	 Steuerpflicht	 entsteht	 am	 ersten	 Tag	des	 auf	 den	

Beginn der Hundehaltung folgenden Kalendermonats, 
frühestens jedoch mit Ablauf des Kalendermonats, in 
dem der Hund 3 Monate alt wird. Der Nachweis darüber, 
dass der Hund noch nicht drei Monate alt ist, obliegt dem 
Steuerpflichtigen.	Im	Zweifel	gilt	der	Hund	als	über	drei	
Monate alt. Beginnt die Hundehaltung bereits mit dem 
ersten Tage eines Kalendermonats, so beginnt auch die 
Steuerpflicht	an	diesem	Tag.

(2)	Die	Steuerpflicht	endet	mit	dem	Ablauf	des	Kalendermo-
nats, in dem die Hundehaltung aufgegeben oder beendet 
wird. § 12 Abs. 3 und § 13 Abs. 3 bleiben unberührt.

(3) Bei Zuzug eines Hundehalters aus einer anderen Gemein-
de	entsteht	die	Steuerpflicht	mit	dem	Ersten	des	auf	den	
Zuzug folgenden Monats. Bei Wegzug eines Hundehalters 
aus	der	Gemeinde	endet	die	Steuerpflicht	mit	Ablauf	des	
Monats, in den der Wegzug fällt.

(4)	Für	das	laufende	Steuerjahr	entsteht	die	Steuerpflicht	nur	
einmal, wenn an die Stelle des verendeten oder getöteten 
Hundes,	für	den	die	Steuerpflicht	bereits	besteht,	bei	dem-
selben	Halter	ein	anderer	steuerpflichtiger	Hund	tritt.

(5) Wurde das Halten eines Hundes für das Steuerjahr oder 
für einen Teil des Steuerjahres bereits in einer anderen 
Gemeinde der Bundesrepublik Deutschland besteuert, 
so ist die erhobene anteilige Steuer anzurechnen, die für 
das Steuerjahr nach dieser Satzung zu zahlen ist. Dabei 
bleiben Mehrbeträge, die durch andere Steuersätze ent-
stehen, außer Betracht. Sie werden nicht erstattet.

(6)	Entsteht	oder	endet	die	Steuerpflicht	im	Laufe	des	Kalen-
derjahres,	so	ist	die	Steuer	auf	den	der	Steuerpflicht	ent-
sprechenden Teilbetrag der Jahressteuer festzusetzen und 
einen Monat nach Bekanntgabe des Steuerbescheides 
fällig.	Endet	die	Steuerpflicht	im	Laufe	des	Jahres	und	war	
die Steuer bereits festgesetzt, so ist ein entsprechender 
Änderungsbescheid zu erlassen.

§ 5 Erhebungszeitraum, Festsetzung und Fälligkeit der Steuer
(1) Die Steuer wird als Jahressteuer erhoben. Erhebungszeit-

raum ist das Kalenderjahr.
(2) Die Steuerschuld für das Kalenderjahr entsteht am 01.01. 

für jeden an diesem Tag im Gemeindegebiet gehaltenen 
über drei Monate alten Hund.

(3) Die Steuer wird durch einen Bescheid festgesetzt und ist 
zum 01.07. fällig.

§ 6 Steuersatz
(1) Die Steuer beträgt im Kalenderjahr

Hinweis gemäß § 5 Abs. 5 der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vor-
pommern (KV M-V):
Ein Verstoß gegen Verfahrens- und Formvorschriften, die in der KV M-V 
enthalten oder aufgrund der KV M-V erlassen worden sind, kann nach 
Ablauf eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden, wenn bei der Bekanntmachung auf die Rege-
lungen dieses Absatzes hingewiesen worden ist.
Diese Folge tritt nicht ein, wenn der Verstoß innerhalb der Jahresfrist 
schriftlich unter Bezeichnung der verletzten Vorschrift oder der Tatsache, 
aus der sich der Verstoß ergibt, gegenüber dem Amt geltend gemacht 
wird. Eine Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekanntma-
chungsvorschriften kann abweichend von Satz l stets geltend gemacht 
werden.
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a) für den 1. Hund 25,00 Euro
b) für den 2. Hund 35,00 Euro
c) für den 3. und jeden weiteren Hund 65,00 Euro

(2) Hunde, die von der Steuer nach Maßgabe 
 des § 7 befreit sind, werden bei der Berechnung der zur 

Anwendung des Abs. 1 maßgeblichen Anzahl der Hunde 
nicht berücksichtigt. 

(3) Hunde, für die eine Ermäßigung nach § 8 gewährt wird, 
gelten als erste Hunde.

§ 7 Steuerbefreiung
(1) Personen, die sich nicht länger als zwei Monate in der 

Gemeinde aufhalten, sind für die Hunde, die sie bereits 
bei ihrer Ankunft gehalten haben, dann von der Hunde-
steuer befreit, wenn sie nachweisen, dass die Hunde in 
einer anderen Gemeinde der Bundesrepublik Deutschland 
besteuert werden oder dort von der Steuer befreit sind.

(2) Steuerbefreiung ist auf Antrag zu gewähren für:
a) Diensthunde von Polizei- und Zollbeamten, wenn diese 

auf Weisung des Dienstherren in den Haushalt aufge-
nommen werden, auf Kosten des Dienstherren ange-
schafft würden und in dessen Eigentum verbleiben und 
die Unterhaltskosten im wesentlichen aus öffentlichen 
Mitteln bestritten werden,

b) Blindenbegleithunde,
c) ausgebildete Hunde, die zum Schutz und zur Hilfe 

blinder,	gehörloser	oder	sonstiger	hilfloser	Personen	
mit einem Behinderungsgrad gehalten werden, 

d) Therapiehunde, die für eine tiergeschützte medizini-
sche Behandlung eingesetzt werden.

(3) Für den in Absatz (2) Punkt a) genannten Fall ist ein ent-
sprechender Nachweis zur Anmeldung vorzulegen.

(4) Für die in Absatz (2) Punkte b), c), d) genannten Fälle ist ein 
gültiges ärztliches Zeugnis oder einen schwerbehinderten 
Ausweis zur Anmeldung vorzulegen.

§ 8 Steuerermäßigung
(1)	Die	Steuer	kann	auf	Antrag	des	Steuerpflichtigen	auf	die	

Hälfte des Steuersatzes nach § 6 Abs. 1 ermäßigt werden 
für Hunde:
a) die zur Bewachung von bewohnten Gebäuden gehal-

ten werden, die von dem nächsten Gebäude mehr als 
300 m Luftlinie entfernt liegen,

b) die	 von	Forstbediensteten	oder	 Inhabern	eines	 Jagd-
scheines ausschließlich oder überwiegend zur Ausübung 
der Jagd oder des Jagd- oder Forstschutzes gehalten 
werden und für die Hunde, die zur Ausbildung der Jagd 
gehalten werden, tritt die Steuerermäßigung nur ein, wenn 
sie die Brauchbarkeitsprüfung nach der Landesver-
ordnung über die Prüfung der Brauchbarkeit von Jagd-
hunden in Mecklenburg-Vorpommern vom 16.08.2012 
(GVOBI.	M-V	S.	417)	mit	Erfolg	abgelegt	haben,

c) die als Melde-, Sanitäts-, Rettungs- oder Schutzhunde 
verwendet werden und die von anerkannten Sanitäts- 
oder Zivilschutzeinrichtungen gehalten werden,

d) die zur Bewachung von Herden gehalten werden,
e) die aus Gründen des Tierschutzes vorübergehend 

in Tierheimen oder ähnlichen Einrichtungen unterge-
bracht worden sind.

(2) Für die in Absatz (1) Punkte b), c) genannten Fälle ist ein 
entsprechender Nachweis zur Anmeldung vorzulegen.

§ 9 Allgemeine Voraussetzungen für Steuervergünstigungen
(1) Für die Gewährung einer Steuerbefreiung oder Steuer-

ermäßigung nach den §§ 7 oder 8 (Steuervergünstigungen) 

sind die Verhältnisse zu Beginn des Kalenderjahres, in den 
Fällen des § 4 Abs. 1 und Abs. 3 diejenigen bei Beginn der 
Steuerpflicht	maßgeblich.

(2) Die Steuerermäßigung wird nur gewährt, wenn
a) der Hund für den angegebenen Verwendungszweck 

geeignet ist,
b) der Halter des Hundes in den letzten fünf Jahren nicht 

rechtskräftig wegen Tierquälerei bestraft worden ist,
c) für den Hund geeigneter, den Erfordernissen des Tier-

schutzes entsprechender Unterkunftsraum vorhanden ist.
(3) Anträge auf Gewährung einer Steuervergünstigung sol-

len bis zum Ablauf eines Monats nach Bekanntgabe des 
Steuerbescheides gestellt werden. 

(4)	In	den	Fällen	einer	Steuerermäßigung	kann	jeder	Ermäßi-
gungsgrund	nur	für	jeweils	einen	Hund	des	Steuerpflich-
tigen beansprucht werden.

§ 10 Züchtersteuer
(1) Von Hundezüchtern, die mindestens zwei reinrassige Hun-

de der gleichen Rasse im zuchtfähigen Alter, darunter eine 
Hündin, zu Zuchtzwecken halten, wird die Steuer für Hunde 
dieser Rasse in der Form der Züchtersteuer erhoben. § 7 
bleibt unberührt.

(2) Die Züchtersteuer beträgt für jeden Hund, der zu Zucht-
zwecken gehalten wird, die Hälfte des Steuersatzes nach 
§ 6 Abs. 1.

(3) Vor Gewährung der Ermäßigung ist vom Züchter folgender 
Nachweis vorzulegen:
a) Es werden ordnungsgemäß Bücher über den Bestand, 

den Erwerb und die Veräußerung der Hunde geführt,
b) Änderungen im Hundebestand werden innerhalb von 

14 Kalendertagen der Gemeinde schriftlich angezeigt,
c)	 Im	Falle	 einer	 Veräußerung	wird	der	Name	und	die	

Anschrift des Erwerbers der Gemeinde unverzüglich 
mitgeteilt,

d) Mitgliedsnachweis in einem anerkannten Züchterver-
band Deutschlands.

(4) Wird ein oben genannter Nachweis nicht vorgelegt, dann 
entfällt die Ermäßigung.

§ 11 Steuerermäßigung für den Handel mit Hunden
Personen, die gewerbsmäßig mit Hunden handeln und dieses 
Gewerbe bei der zuständigen Behörde gemeldet haben, 
haben auf Antrag nur die Steuer für zwei Hunde zu entrichten.

§ 12 Anzeige- und Meldepflichten
(1) Wer im Gebiet der Gemeinde Bergholz einen über 3 Mo-

nate alten Hund hält, hat diesen innerhalb von 14 Kalen-
dertagen nach dem Beginn des Haltens oder nachdem 
der	Hund	das	steuerpflichtige	Alter	erreicht	hat	bei	der	
Gemeinde Bergholz anzuzeigen.

(2)	Ist	der	Hund	von	einer	ihm	gehörenden	Hündin	geworfen,	
hat	der	Halter	des	Hundes	die	Pflicht	ihn	innerhalb	von	zwei	
Wochen, nachdem er 3 Monate alt geworden ist, schriftlich 
bei der Gemeinde Bergholz anzumelden. 

(3) Endet die Hundehaltung oder entfallen die Voraussetzun-
gen für eine gewährte Steuervergünstigung, so ist dies 
der Gemeinde Bergholz innerhalb von 14 Kalendertagen 
schriftlich anzuzeigen. Wird diese Frist versäumt, endet 
die	Steuerpflicht	mit	dem	Ablauf	des	Monats,	in	dem	eine	
entsprechende Mitteilung bei der Gemeinde Bergholz 
eingegangen ist.

(4) Wird ein Hund an eine andere Person entgeltlich oder unent-
geltlich abgegeben, so sind bei der Abmeldung nach Abs. 
2 der Name und die Anschrift dieser Person anzugeben.
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§ 13 Hundesteuermarken
(1) Für jeden im Gemeindegebiet gehaltenen Hund, dessen 

Haltung der Gemeinde Bergholz angezeigt wurde, wird 
eine Hundemarke ausgegeben, die im Eigentum der Ge-
meinde	Bergholz	bleibt.	Im	Falle	der	§§	10	und	11	erhält	
der Hundehalter zwei Steuermarken. 

(2) Der Hundehalter hat die von ihm gehaltenen, außerhalb 
des von ihm bewohnten Hauses oder des umfriedeten 
Grundbesitzes	 laufenden	anzeigepflichtigen	Hunde	mit	
einer gültigen und sichtbar befestigten Hundesteuermarke 
zu versehen.

(3) Endet die Hundehaltung, so ist die Steuermarke mit der 
Anzeige gem. § 12 Abs. 3 an die Gemeinde Bergholz 
zurückzugeben.

(4) Bei Verlust einer Hundesteuermarke ist dem Halter gegen 
eine Gebühr von 5,00 Euro eine Ersatzmarke auszuhän-
digen. Dasselbe gilt für den Ersatz einer unbrauchbar 
gewordenen Steuermarke; die unbrauchbar gewordene 
Steuermarke ist zurückzugeben. Wird eine in Verlust gera-
tene Steuermarke wieder aufgefunden, ist sie unverzüglich 
an die Gemeinde Bergholz zurückzugeben.

§ 14 Steueraufsicht und Prüfungsvorschriften
Hundehalter	sind	verpflichtet,	dem	Beauftragten	der	Gemein-
de Bergholz auf Nachfrage über die auf dem Grundstück oder 
im Haushalt gehaltenen Hunde und deren Alter wahrheits-
gemäß Auskunft zu erteilen.

§ 15 Verarbeitung personenbezogener Daten
(1) Die Gemeinde Bergholz ist berechtigt, auf der Grundlage 

von	Angaben	der	Steuerpflichtigen,	eigenen	Ermittlungen	
und von nach Absatz 2 anfallenden Daten ein Verzeich-
nis	der	Steuerpflichtigen	mit	den	für	die	Steuererhebung	
nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu führen und 
diese Daten zum Zwecke der Steuererhebung nach dieser 
Satzung zu verwenden und weiterzuverarbeiten.

(2)	Zur	Ermittlung	der	Steuerpflichtigen	und	zur	Festsetzung	
der Steuer im Rahmen der Veranlagung nach dieser Sat-
zung ist die Verwendung der erforderlichen personenbe-
zogenen Daten, die beim örtlichen Tierschutzverein, beim 
Ordnungsamt bzw. bei der Polizei vorhanden sind sowie 
aus Hundesteuerkontrollmitteilungen anderer Gemeinden 
bekannt geworden, durch die Gemeinde gem. § 28 BDSG 
zulässig. Die Gemeinde Bergholz darf sich diese Daten 

von den genannten Stellen und Ämtern übermitteln lassen 
und zum Zwecke der Steuererhebung nach dieser Satzung 
weiterverarbeiten.

§ 16 Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig 

als Hundehalter,
a) entgegen § 12 Abs. 3 den Wegfall der Voraussetzungen 

für eine Steuervergünstigung nicht oder nicht recht-
zeitig anzeigt,

b) entgegen § 12 Abs. 1 und 2 einen Hund nicht oder nicht 
rechtzeitig anmeldet,

c) entgegen § 12 Abs. 3 und 4 einen Hund nicht oder nicht 
rechtzeitig abmeldet,

d) entgegen § 13 Abs. 2 einen Hund außerhalb seiner 
Wohnung oder seines umfriedeten Grundbesitzes ohne 
sichtbar befestigte gültige Steuermarke umherlaufen 
lässt, die Steuermarke auf Verlangen des Beauftragten 
der Gemeinde Bergholz nicht vorzeigt oder dem Hund 
andere Gegenstände anlegt, die der Steuermarke ähn-
lich sehen oder

e) entgegen § 14 nicht wahrheitsgemäß Auskunft erteilt.
(2) Zuwiderhandlungen nach Absatz 1 können mit einer Geld-

buße bis zu 500,00 Euro geahndet werden. 

§ 17 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft. Gleichzeitig tritt 
die Satzung vom 07.06.2006 außer Kraft.

Bergholz, 14.12.2023

Ulrich Kersten
Bürgermeister

Hinweis gemäß § 5 Abs. 5 der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vor-
pommern (KV M-V):
Ein Verstoß gegen Verfahrens- und Formvorschriften, die in der KV M-V 
enthalten oder aufgrund der KV M-V erlassen worden sind, kann nach 
Ablauf eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden, wenn bei der Bekanntmachung auf die Rege-
lungen dieses Absatzes hingewiesen worden ist.
Diese Folge tritt nicht ein, wenn der Verstoß innerhalb der Jahresfrist schrift-
lich unter Bezeichnung der verletzten Vorschrift oder der Tatsache, aus 
der sich der Verstoß ergibt, gegenüber dem Amt geltend gemacht wird. 
Eine Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekanntmachungs-
vorschriften kann abweichend von Satz l stets geltend gemacht werden.

Gemeinde Boock

Die 1. Änderung der Klarstellungs- und Abrundungssatzung 
Boock der Gemeinde Boock wurde am 25.01.2024 durch die 
Gemeindevertretung Boock als Satzung beschlossen.
Der Geltungsbereich ist im folgenden Kartenausschnitt (S. 11) 
dargestellt.
Die beschlossene 1. Änderung der Klarstellungs- und Ab-
rundungssatzung Boock wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 
BauGB bekannt gemacht. Die Satzung tritt mit Ablauf des 
13.02.2024 in Kraft. Jedermann kann die 1. Änderung der 
Klarstellungs- und Abrundungssatzung Boock von diesem 
Tag an im Amt Löcknitz-Penkun in 17321 Löcknitz, Chaussee-
straße 30, zu den Öffnungszeiten für den Publikumsverkehr 
einsehen	und	über	den	Inhalt	Auskunft	verlangen.

Bekanntmachung der Gemeinde Boock
1. Änderung der Klarstellungs- und Abrundungssatzung der Gemeinde Boock

Weiterhin ist die Satzung über das Bau- und Planungsportal 
des Landes Mecklenburg-Vorpommern zugänglich.

Gleichzeitig wurde die Aufhebung der Klarstellungs- und Ab-
rundungssatzung Boock vom 04.07.1997 (rechtskräftig seit 
12.12.1997) durch die Gemeindevertretung Boock am 
25.01.2024 beschlossen. Dies wird hiermit bekanntgegeben.

Boock, den 26.01.2024

Mißling
Bürgermeister
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Gemeinde Glasow

Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 13.07.2011 (GVOBl. M-V, S. 777), 
zuletzt geändert am 23. Juli 2019 (GVOBl. M-V, S. 467) und 
des Kommunalabgabengesetzes (KAG M-V) des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern in der seit dem 12.04.2005 gel-
tenden Fassung (GVOBl. M-V, S. 146), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 13. Juli 2021 (GVOBl. M-V, S. 
1162) wird nach Beschlussfassung in der Gemeinde Glasow 
vom 05.12.2023 folgende Satzung erlassen:

§ 1 Steuergegenstand
Steuergegenstand ist das Halten eines über drei Monate alten 
Hundes im Gemeindegebiet Glasow.

§ 2 Steuerschuldner
(1)	Steuerschuldner	und	Steuerpflichtiger	ist	der	Halter	des	

Hundes. 
(2) Halter eines Hundes ist, wer einen Hund für Zwecke seines 

Lebensbedarfs oder den seiner Angehörigen (§ 15 AO) in 
seinen Haushalt aufgenommen hat. Das gilt gleicherma-
ßen für Wirtschaftsbetriebe, Gesellschaften, Vereine oder 
Genossenschaften. Ein zugelaufener Hund gilt als aufge-
nommen, wenn er nicht innerhalb von zwei Wochen bei 
der Gemeinde gemeldet oder bei einer dieser bestimmten 
Stelle abgegeben wird.

Satzung der Gemeinde Glasow über die Erhebung einer Hundesteuer

(3)	Als	Hundehalter	gilt	auch,	wer	einen	Hund	in	Pflege	oder	
Verwahrung genommen hat oder auf Probe oder zum An-
lernen hält, es sei denn, er führt den Nachweis darüber, 
dass dieser Hund bereits in einer anderen Gemeinde der 
Bundesrepublik Deutschland versteuert wird oder von der 
Steuer befreit ist. Die Steuer tritt unabhängig davon ein, 
wenn	die	Pflege,	die	Verwahrung,	die	Haltung	auf	Probe	
oder zum Anlernen etc. den Zeitraum von zwei Monaten 
überschreitet. Kann der Halter eines Hundes nicht ermittelt 
werden, so gilt als Hundehalter, wer den Hund wenigstens 
zwei	Monate	gepflegt,	untergebracht	oder	auf	Probe	oder	
zum Anlernen gehalten hat.

(4) Alle in einem Haushalt oder in einem Betrieb aufgenom-
menen Hunde gelten als von ihren Haltern gemeinsam 
gehalten.

(5) Halten mehrere Personen einen oder mehrere Hunde, so 
sind sie Gesamtschuldner.

§ 3 Haftung
(1)	Ist	 der	Halter	 eines	Hundes	nicht	 zugleich	Eigentümer,	

so haftet der Eigentümer neben dem Steuerschuldner als 
Gesamtschuldner. 

§ 4 Entstehung und Ende der Steuerpflicht
(1)	Die	 Steuerpflicht	 entsteht	 am	 ersten	 Tag	des	 auf	 den	

Beginn der Hundehaltung folgenden Kalendermonats, 
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frühestens jedoch mit Ablauf des Kalendermonats, in 
dem der Hund 3 Monate alt wird. Der Nachweis darüber, 
dass der Hund noch nicht drei Monate alt ist, obliegt dem 
Steuerpflichtigen.	Im	Zweifel	gilt	der	Hund	als	über	drei	
Monate alt. Beginnt die Hundehaltung bereits mit dem 
ersten Tage eines Kalendermonats, so beginnt auch die 
Steuerpflicht	an	diesem	Tag.

(2)	Die	Steuerpflicht	endet	mit	dem	Ablauf	des	Kalendermo-
nats, in dem die Hundehaltung aufgegeben oder beendet 
wird. § 12 Abs. 3 und § 13 Abs. 3 bleiben unberührt.

(3) Bei Zuzug eines Hundehalters aus einer anderen Gemein-
de	entsteht	die	Steuerpflicht	mit	dem	Ersten	des	auf	den	
Zuzug folgenden Monats. Bei Wegzug eines Hundehalters 
aus	der	Gemeinde	endet	die	Steuerpflicht	mit	Ablauf	des	
Monats, in den der Wegzug fällt.

(4)	Für	das	laufende	Steuerjahr	entsteht	die	Steuerpflicht	nur	
einmal, wenn an die Stelle des verendeten oder getöteten 
Hundes,	für	den	die	Steuerpflicht	bereits	besteht,	bei	dem-
selben	Halter	ein	anderer	steuerpflichtiger	Hund	tritt.

(5) Wurde das Halten eines Hundes für das Steuerjahr oder 
für einen Teil des Steuerjahres bereits in einer anderen 
Gemeinde der Bundesrepublik Deutschland besteuert, 
so ist die erhobene anteilige Steuer anzurechnen, die für 
das Steuerjahr nach dieser Satzung zu zahlen ist. Dabei 
bleiben Mehrbeträge, die durch andere Steuersätze ent-
stehen, außer Betracht. Sie werden nicht erstattet.

(6)	Entsteht	oder	endet	die	Steuerpflicht	im	Laufe	des	Kalen-
derjahres,	so	ist	die	Steuer	auf	den	der	Steuerpflicht	ent-
sprechenden Teilbetrag der Jahressteuer festzusetzen und 
einen Monat nach Bekanntgabe des Steuerbescheides 
fällig.	Endet	die	Steuerpflicht	im	Laufe	des	Jahres	und	war	
die Steuer bereits festgesetzt, so ist ein entsprechender 
Änderungsbescheid zu erlassen.

§ 5 Erhebungszeitraum, Festsetzung und Fälligkeit der Steuer
(1) Die Steuer wird als Jahressteuer erhoben. Erhebungszeit-

raum ist das Kalenderjahr.
(2) Die Steuerschuld für das Kalenderjahr entsteht am 01.01. 

für jeden an diesem Tag im Gemeindegebiet gehaltenen 
über drei Monate alten Hund.

(3) Die Steuer wird durch einen Bescheid festgesetzt und ist 
zum 01.07. fällig.

§ 6 Steuersatz
(1) Die Steuer beträgt im Kalenderjahr

a) für den 1. Hund 25,00 Euro
b) für den 2. Hund  30,00 Euro
c) für den 3. und jeden weiteren Hund 35,00 Euro

(2) Hunde, die von der Steuer nach Maßgabe 
 des § 7 befreit sind, werden bei der Berechnung der zur 

Anwendung des Abs. 1 maßgeblichen Anzahl der Hunde 
nicht berücksichtigt. 

(3) Hunde, für die eine Ermäßigung nach § 8 gewährt wird, 
gelten als erste Hunde.

§ 7 Steuerbefreiung
(1) Personen, die sich nicht länger als zwei Monate in der 

Gemeinde aufhalten, sind für die Hunde, die sie bereits 
bei ihrer Ankunft gehalten haben, dann von der Hunde-
steuer befreit, wenn sie nachweisen, dass die Hunde in 
einer anderen Gemeinde der Bundesrepublik Deutschland 
besteuert werden oder dort von der Steuer befreit sind.

(2) Steuerbefreiung ist auf Antrag zu gewähren für:
a) Diensthunde von Polizei- und Zollbeamten, wenn diese 

auf Weisung des Dienstherren in den Haushalt aufge-

nommen werden, auf Kosten des Dienstherren ange-
schafft würden und in dessen Eigentum verbleiben und 
die Unterhaltskosten im wesentlichen aus öffentlichen 
Mitteln bestritten werden,

b) Blindenbegleithunde,
c) ausgebildete Hunde, die zum Schutz und zur Hilfe 

blinder,	gehörloser	oder	sonstiger	hilfloser	Personen	
mit einem Behinderungsgrad gehalten werden, 

d) Therapiehunde, die für eine tiergeschützte medizini-
sche Behandlung eingesetzt werden.

(3) Für den in Absatz (2) Punkt a) genannten Fall ist ein ent-
sprechender Nachweis zur Anmeldung vorzulegen.

(4) Für die in Absatz (2) Punkte b), c), d) genannten Fälle ist ein 
gültiges ärztliches Zeugnis oder einen schwerbehinderten 
Ausweis zur Anmeldung vorzulegen.  

§ 8 Steuerermäßigung
(1)	Die	Steuer	kann	auf	Antrag	des	Steuerpflichtigen	auf	die	

Hälfte des Steuersatzes nach § 6 Abs. 1 ermäßigt werden 
für Hunde:
a) die zur Bewachung von bewohnten Gebäuden gehalten 

werden, die von dem nächsten Gebäude mehr als 300 
m Luftlinie entfernt liegen,

b)	 die	von	Forstbediensteten	oder	Inhabern	eines	Jagd-
scheines ausschließlich oder überwiegend zur Aus-
übung der Jagd oder des Jagd- oder Forstschutzes 
gehalten werden und für die Hunde, die zur Ausbildung 
der Jagd gehalten werden, tritt die Steuerermäßigung 
nur ein, wenn sie die Brauchbarkeitsprüfung nach der 
Landesverordnung über die Prüfung der Brauchbarkeit 
von Jagdhunden in Mecklenburg-Vorpommern vom 
16.08.2012	(GVOBI.	M-V,	S.	417)	mit	Erfolg	abgelegt	
haben,

c) die als Melde-, Sanitäts-, Rettungs- oder Schutzhunde 
verwendet werden und die von anerkannten Sanitäts- 
oder Zivilschutzeinrichtungen gehalten werden,

d) die zur Bewachung von Herden gehalten werden,
e) die aus Gründen des Tierschutzes vorübergehend 

in Tierheimen oder ähnlichen Einrichtungen unterge-
bracht worden sind.

(2) Für die in Absatz (1) Punkte b), c) genannten Fälle ist ein 
entsprechender Nachweis zur Anmeldung vorzulegen.

§ 9 Allgemeine Voraussetzungen für Steuervergünstigungen
(1) Für die Gewährung einer Steuerbefreiung oder Steuer-

ermäßigung nach den §§ 7 oder 8 (Steuervergünstigungen) 
sind die Verhältnisse zu Beginn des Kalenderjahres, in den 
Fällen des § 4 Abs. 1 und Abs. 3 diejenigen bei Beginn 
der	Steuerpflicht	maßgeblich.

(2) Die Steuerermäßigung wird nur gewährt, wenn
a) der Hund für den angegebenen Verwendungszweck 

geeignet ist,
b) der Halter des Hundes in den letzten fünf Jahren nicht 

rechtskräftig wegen Tierquälerei bestraft worden ist,
c) für den Hund geeigneter, den Erfordernissen des Tier-

schutzes entsprechender Unterkunftsraum vorhanden 
ist.

(3) Anträge auf Gewährung einer Steuervergünstigung sol-
len bis zum Ablauf eines Monats nach Bekanntgabe des 
Steuerbescheides gestellt werden. 

(4)	In	den	Fällen	einer	Steuerermäßigung	kann	jeder	Ermäßi-
gungsgrund	nur	für	jeweils	einen	Hund	des	Steuerpflich-
tigen beansprucht werden.
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§ 10 Züchtersteuer
(1) Von Hundezüchtern, die mindestens zwei reinrassige Hun-

de der gleichen Rasse im zuchtfähigen Alter, darunter eine 
Hündin, zu Zuchtzwecken halten, wird die Steuer für Hunde 
dieser Rasse in der Form der Züchtersteuer erhoben. § 7 
bleibt unberührt.

(2) Die Züchtersteuer beträgt für jeden Hund, der zu Zucht-
zwecken gehalten wird, die Hälfte des Steuersatzes nach 
§ 6 Abs. 1.

(3) Vor Gewährung der Ermäßigung ist vom Züchter folgender 
Nachweis vorzulegen:
a) Es werden ordnungsgemäß Bücher über den Bestand, 

den Erwerb und die Veräußerung der Hunde geführt,
b) Änderungen im Hundebestand werden innerhalb von 

14 Kalendertagen der Gemeinde schriftlich angezeigt,
c)	 Im	Falle	 einer	 Veräußerung	wird	der	Name	und	die	

Anschrift des Erwerbers der Gemeinde unverzüglich 
mitgeteilt,

d) Mitgliedsnachweis in einem anerkannten Züchterver-
band Deutschlands.

(4) Wird ein oben genannter Nachweis nicht vorgelegt, dann 
entfällt die Ermäßigung.

§ 11 Steuerermäßigung für den Handel mit Hunden
Personen, die gewerbsmäßig mit Hunden handeln und dieses 
Gewerbe bei der zuständigen Behörde gemeldet haben, 
haben auf Antrag nur die Steuer für zwei Hunde zu entrichten.

§ 12 Anzeige- und Meldepflichten
(1) Wer im Gebiet der Gemeinde Glasow einen über 3 Monate 

alten Hund hält, hat diesen innerhalb von 14 Kalendertagen 
nach dem Beginn des Haltens oder nachdem der Hund 
das	steuerpflichtige	Alter	erreicht	hat	bei	der	Gemeinde	
Glasow anzuzeigen.

(2)	Ist	der	Hund	von	einer	ihm	gehörenden	Hündin	geworfen,	
hat	der	Halter	des	Hundes	die	Pflicht	ihn	innerhalb	von	zwei	
Wochen, nachdem er 3 Monate alt geworden ist, schriftlich 
bei der Gemeinde Glasow anzumelden. 

(3) Endet die Hundehaltung oder entfallen die Voraussetzun-
gen für eine gewährte Steuervergünstigung, so ist dies 
der Gemeinde Glasow innerhalb von 14 Kalendertagen 
schriftlich anzuzeigen. Wird diese Frist versäumt, endet 
die	Steuerpflicht	mit	dem	Ablauf	des	Monats,	in	dem	eine	
entsprechende Mitteilung bei der Gemeinde Glasow ein-
gegangen ist.

(4) Wird ein Hund an eine andere Person entgeltlich oder un-
entgeltlich abgegeben, so sind bei der Abmeldung nach 
Abs. 2 der Name und die Anschrift dieser Person anzu-
geben.

§ 13 Hundesteuermarken
(1) Für jeden im Gemeindegebiet gehaltenen Hund, dessen 

Haltung der Gemeinde Glasow angezeigt wurde, wird eine 
Hundemarke ausgegeben, die im Eigentum der Gemeinde 
Glasow	bleibt.	Im	Falle	der	§§	10	und	11	erhält	der	Hunde-
halter zwei Steuermarken. 

(2) Der Hundehalter hat die von ihm gehaltenen, außerhalb 
des von ihm bewohnten Hauses oder des umfriedeten 
Grundbesitzes	 laufenden	anzeigepflichtigen	Hunde	mit	
einer gültigen und sichtbar befestigten Hundesteuermarke 
zu versehen.

(3) Endet die Hundehaltung, so ist die Steuermarke mit der 
Anzeige gem. § 12 Abs. 3 an die Gemeinde Glasow zu-
rückzugeben.

(4) Bei Verlust einer Hundesteuermarke ist dem Halter gegen 
eine Gebühr von 5,00 Euro eine Ersatzmarke auszuhän-
digen. Dasselbe gilt für den Ersatz einer unbrauchbar 
gewordenen Steuermarke; die unbrauchbar gewordene 
Steuermarke ist zurückzugeben. Wird eine in Verlust gera-
tene Steuermarke wieder aufgefunden, ist sie unverzüglich 
an die Gemeinde Glasow zurückzugeben.

§ 14 Steueraufsicht und Prüfungsvorschriften
Hundehalter	sind	verpflichtet,	dem	Beauftragten	der	Gemein-
de Glasow auf Nachfrage über die auf dem Grundstück oder 
im Haushalt gehaltenen Hunde und deren Alter wahrheits-
gemäß Auskunft zu erteilen.

§ 15 Verarbeitung personenbezogener Daten
(1) Die Gemeinde Glasow ist berechtigt, auf der Grundlage 

von	Angaben	der	Steuerpflichtigen,	eigenen	Ermittlungen	
und von nach Absatz 2 anfallenden Daten ein Verzeich-
nis	der	Steuerpflichtigen	mit	den	für	die	Steuererhebung	
nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu führen und 
diese Daten zum Zwecke der Steuererhebung nach dieser 
Satzung zu verwenden und weiterzuverarbeiten.

(2)	Zur	Ermittlung	der	Steuerpflichtigen	und	zur	Festsetzung	
der Steuer im Rahmen der Veranlagung nach dieser Sat-
zung ist die Verwendung der erforderlichen personenbe-
zogenen Daten, die beim örtlichen Tierschutzverein, beim 
Ordnungsamt bzw. bei der Polizei vorhanden sind sowie 
aus Hundesteuerkontrollmitteilungen anderer Gemeinden 
bekannt geworden, durch die Gemeinde gem. § 28 BDSG 
zulässig. Die Gemeinde Glasow darf sich diese Daten von 
den genannten Stellen und Ämtern übermitteln lassen und 
zum Zwecke der Steuererhebung nach dieser Satzung 
weiterverarbeiten.

§ 16 Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig 

als Hundehalter,
a) entgegen § 12 Abs. 3 den Wegfall der Voraussetzungen 

für eine Steuervergünstigung nicht oder nicht recht-
zeitig anzeigt,

b) entgegen § 12 Abs. 1 und 2 einen Hund nicht oder nicht 
rechtzeitig anmeldet,

c) entgegen § 12 Abs. 3 und 4 einen Hund nicht oder nicht 
rechtzeitig abmeldet,

d) entgegen § 13 Abs. 2 einen Hund außerhalb seiner 
Wohnung oder seines umfriedeten Grundbesitzes ohne 
sichtbar befestigte gültige Steuermarke umherlaufen 
lässt, die Steuermarke auf Verlangen des Beauftragten 
der Gemeinde Glasow nicht vorzeigt oder dem Hund 
andere Gegenstände anlegt, die der Steuermarke ähn-
lich sehen oder

e) entgegen § 14 nicht wahrheitsgemäß Auskunft erteilt.
(2) Zuwiderhandlungen nach Absatz 1 können mit einer Geld-

buße bis zu 500,00 Euro geahndet werden. 

§ 17 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft. Gleichzeitig tritt 
die Satzung vom 10.04.1996 außer Kraft.

Glasow, 06.12.2023

Reimund Sommer
Bürgermeister



AmtsblAtt löcknitz-Penkun - 14 - Nr. 01-02/2024

Gemeinde Grambow

Aufgrund von § 5 der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vor-
pommern vom vom 13. Juli 2011, geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 23. Juli 2019 (GVOBl. M-V, S. 467) i. V. m 
§ 18 Abs. 2 Ziffer 3 des Bestattungsgesetzes (BestattG M-V) 
vom 13.07.2021 hat die Gemeindevertretung Grambow auf 
ihrer Sitzung am 25.10.2023 folgende Satzung über das Fried-
hofs- und Bestattungswesen der Gemeinde (Friedhofssat-
zung) beschlossen:

I. Allgemeine Bestimmungen
§ 1 Eigentum und Zweckbestimmung

1. Die Gemeinde ist Eigentümerin des Grundstückes Flur 4 
Flst. 15 mit einer Größe von 3.364 m².

2. Der Friedhof dient der Bestattung aller Personen, die bei 
ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde und der Ortsteile 
waren oder ein Anrecht auf Beisetzung in einer bestimmten 
Grabstätte erworben haben. Für andere Personen bedarf 
es der besonderen Erlaubnis der Friedhofsverwaltung.

§ 2 Aufsicht und Verwaltung
Die Verantwortungen für die Friedhöfe unterliegen der Ge-
meinde Grambow. Nach ihrer Weisung erfolgt die Verwaltung. 
Die laufenden Verwaltungsaufgaben werden durch das Amt 
Löcknitz-Penkun (Friedhofsverwaltung) wahrgenommen.

§ 3 Ordnung
1. Für die Ordnung auf den Friedhöfen können besondere 

Bestimmungen erlassen werden.
2. Die Friedhofsverwaltung kann das Betreten aller oder 

einzelner Friedhofsteile aus besonderem Anlass vorüber-
gehend untersagen. 

§ 4 Verhalten auf dem Friedhof
1. Die Besucher haben sich ruhig und der Würde des Ortes 

entsprechend zu verhalten. Den Anordnungen der Fried-
hofsverwaltung ist Folge zu leisten. Wer ihnen zuwider 
handelt, kann von dem Friedhof verwiesen werden. Kinder 
unter 6 Jahren dürfen den Friedhof nur in Begleitung von 
Erwachsenen und unter deren Verantwortung betreten.

 Auf dem Friedhof ist nicht gestattet:
a) die Flächen außerhalb der Wege und die Grabstätten 

unbefugt zu betreten, den Friedhof und seine Ein-
richtungen und Anlagen zu verunreinigen oder zu 
beschädigen;

b) die Wege mit Fahrzeugen aller Art, ausgenommen 
Kinderwagen, Handwagen und Krankenfahrstühlen zu 
befahren;

c) Abraum außerhalb der dafür vorgesehenen Plätze und 
Einrichtungen abzulegen;

d) Einrichtungen und Anlagen einschließlich der Grab-
stätten zu verunreinigen oder zu beschädigen;

e) Druckschriften zu verteilen, Waren aller Art sowie ge-
werbliche Dienste anzubringen;

f) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Be-
stattungshandlung Arbeiten auszuführen;

g) zu lärmen und zu spielen;
h) Hunde auf dem Friedhof zu führen;
i) jeder Durchgangsverkehr.

Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen der Gemeinde Grambow
2. Reden und Feiern in der Trauerhalle und an den Grab-

stätten können von allen anerkannten Gemeinschaften und 
Einzelpersonen durchgeführt werden. Sie sind der Würde 
des Ortes und dem Ernst der Handlung entsprechend 
auszugestalten. Eine Herabwürdigung weltanschaulicher 
oder religiöser Überzeugungen ist nicht statthaft.

§ 5 Gewerbliche Arbeiten
1. Gewerbetreibende haben die für den Friedhof geltenden 

Bestimmungen zu beachten.
2. Den Gewerbetreibenden ist zur Ausführung ihrer Arbeit 

innerhalb des Friedhofes das Befahren der Hauptwege mit 
geeigneten Fahrzeugen während der von der Friedhofsver-
waltung festgesetzten Zeiten zu gestatten. Gewerbetrei-
bende haften für alle Schäden, die sie im Zusammenhang 
mit ihrer Tätigkeit auf dem Friedhof verursachen.

3. Gewerbetreibende haben ihre Arbeiten bei der Friedhofs-
verwaltung anzumelden und eine Gebühr für ihre Arbeiten 
zu entrichten. Die Gebühren sind der Gebührensatzung 
zu entnehmen. 

4. Bei allen Arbeiten ist auf Bestattungsfeierlichkeiten Rück-
sicht zu nehmen.

5. Die Anlegung von Grabstätten (Aushebung und Verfüllen) 
von Reihen- und Wahlgräbern, einschl. der Benutzung des 
Leichenwagens werden auf das jeweilige Bestattungs-
unternehmen übertragen.

II. Bestattungsvorschriften
§ 6 Allgemeines

1. Jede Bestattung ist unverzüglich bei der Friedhofsver-
waltung anzumelden. Dabei ist die vom Standesamt aus-
gestellte Sterbeurkunde vorzulegen, damit die Grabstelle 
und der Bestattungstermin festgelegt werden können. 

2. Wird eine Bestattung in einer vorher erworbenen Wahlgrab-
stätte beantragt, ist auch das Nutzungsrecht nachzuweisen.

3. Den Bestattungstermin legt die Friedhofsverwaltung im 
Einvernehmen mit den Angehörigen und dem Bestattungs-
unternehmen fest.

4. Der Transport der Leiche zum Friedhof erfolgt durch ein 
beauftragtes Bestattungsunternehmen im geschlossenen 
Sarg. Die Aufbewahrung der Verstorbenen bis zur Beiset-
zung erfolgt im dafür bestimmten Raum der Trauerhalle.

§ 7 Ruhezeiten
Die Ruhezeit für Leichen beträgt 25 Jahre. 
Die Ruhezeit für Aschen beträgt 20 Jahre. 

§ 8 Umbettungen
1. Umbettungen dürfen zur Wahrung der Totenruhe grund-

sätzlich nicht vorgenommen werden.
2.	 Aus	zwingenden	Gründen	des	öffentlichen	Interesses	kann	

die Friedhofsverwaltung Grabstätten verlegen und damit 
Umbettungen vornehmen. Die Leichen oder Aschenreste 
sind in diesen Fällen in ein anderes Grab gleicher Art umzu-
betten. Die Nutzungsberechtigten sind vorher anzuhören, 
es sei denn, dass die Anschriften nicht rechtzeitig ermittelt 
werden können.

3. Sonstige Umbettungen von Leichen und Aschen bedürfen 
der vorherigen Genehmigung der Friedhofsverwaltung. 
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Die Genehmigung kann nur bei Vorliegen eines wichtigen 
Grundes	erteilt	werden.	 Ist	die	Ruhefrist	noch	nicht	ab-
gelaufen, so wird eine Umbettung von der schriftlichen 
Erlaubnis des Amtsarztes und der zuständigen Ordnungs-
behörde abhängig gemacht.

4. Sonstige Umbettungen erfolgen auf schriftlichen Antrag. 
Antragsberechtigt ist der jeweilige Nutzungsberechtigte. 
Kann der Antragsteller nicht allein über die Umbettung ver-
fügen, so hat er die Einwilligung der anderen Berechtigten 
in schriftlicher Form nachzuweisen.

5. Umbettungen von Leichen aus einem Reihengrab in ein 
anderes Reihengrab des gleichen Friedhofes sind mit 
Ausnahmen des Absatzes 2 nicht zulässig.

6. Die Grabmale und ihr Zubehör können nur dann umgesetzt 
werden, wenn sie nicht gegen die Gestaltungsrichtlinien 
der betreffenden neuen Grababteilung verstoßen.

7. Die Kosten der Umbettung und den Ersatz von Schäden, 
die an benachbarten Grabstätten und Anlagen durch die 
Umbettung entstehen, hat der Antragsteller zu tragen.

8. Alle Umbettungen werden von einem Beauftragten der 
Friedhofsverwaltung durchgeführt. Sie bestimmt den Zeit-
punkt der Umbettung.

9. Der Ablauf der Ruhefrist wird durch die Umbettung nicht 
gehemmt oder unterbrochen.

III. Grabstätten
§ 9 Allgemeine Bestimmungen über Grabstätten

1. Die Grabstätten werden unterschieden in
a. Erdwahlgrabstätten
b. Urnenwahlgrabstätten
c. anonyme Urnengrabstätten als Reihengrabstätte 
d. halbanonyme Grabstätten mit Stele

2. Die Eigentumsverhältnisse an den Grabstätten bleiben 
unberührt. An den Grabstätten können Rechte nur nach 
dieser Satzung erworben werden.

3. Rechte an einer Grabstätte werden nur beim Todesfalle 
verliehen. Bei Wahlgrabstätten kann die Friedhofsverwal-
tung Ausnahmen zulassen.

4. Es besteht kein Anspruch auf Verleihung oder Wieder-
erwerb von Nutzungsrechten an einer der Lage nach 
bestimmten Grabstätten oder auf die Unveränderlichkeit 
der Umgebung.

5. Erdwahlgrabstätten und Urnenwahlgrabstätten werden 
einzeln oder für mehrere Grabstellen für die Dauer des 
Nutzungsrechtes zur Beisetzung von Leichen bzw. Urnen 
vergeben. Das Nutzungsrecht beträgt 20 Jahre bzw. 25 
Jahre vom Tag des Erwerbes an gerechnet.

 Nach Ablauf des Nutzungsrechts kann das Nutzungsrecht 
nur auf Antrag und nur für die gesamte Erdgrabstätten und 
Urnengrabstätten gegen Zahlung einer Gebühr nach der 
jeweiligen Gebührensatzung erneuert werden.

 Über das Nutzungsrecht wird eine Bescheinigung ausge-
stellt. Die Friedhofsverwaltung ist verpflichtet, zur recht-
zeitigen Stellung des Verlängerungsantrages aufzufordern.

 Wird durch Beisetzung auf einer Erdgrabstätten und Urnen-
grabstätten das bestehende Nutzungsrecht überschritten, 
so	findet	die	Beisetzung	nur	statt,	wenn	das	Nutzungsrecht	
für die ganze Erdgrabstätten und Urnengrabstätten bis 
zum Ablauf der Ruhefrist des zuletzt Verstorbenen verlän-
gert worden ist. Die Gebühr richtet sich nach der jeweilig 
geltenden Gebührensatzung.

6. Anonyme Urnengrabstätten und halbanonyme Grabstät-
ten mit Stele sind Urnenreihengrabstätten, die der Reihe 
nach einzeln belegt und nur im Todesfall für die Dauer 
der Ruhezeit zur Beisetzung einer Urne vergeben werden. 

Nutzungsrechte über die Ruhezeit hinaus können nicht 
geltend gemacht werden. Ein Wiedererwerb von Urnen-
reihengrabstätten oder die Verlängerung der Ruhefrist ist 
nicht möglich.

 Auf diesen Grabstätten kann auf Antrag beigesetzt werden. 
Der Antrag kann zu Lebzeiten bzw. nach Eintritt eines 
Todesfalls von Angehörigen gestellt werden.

 Die Beisetzung auf anonymen Grabstätten und den halb-
anonymen Grabstätten erfolgt ohne Trauergäste. Zuvor 
haben Angehörige die Möglichkeit, an der Verabschiedung 
in der Trauerhalle oder abseits der anonymen und halb-
anonymen Felder teilzunehmen. 

 Beisetzungen auf anonymen Grabstätten können auch 
behördlich angeordnet werden.

 Das Betreten des anonymen und halbanonymen Grab-
feldes ist untersagt und nur den Friedhofsangestellten zur 
Unterhaltung der Fläche und den Bestattungsunternehmen 
für Beisetzungen gestattet. Grabschmuck darf nur auf den 
vorgesehenen Stellen abgelegt werden. 

7. Bei Erdbeisetzungen darf in jedem Grab grundsätzlich nur 
eine Leiche beigesetzt werden. Es kann gestattet werden, 
eine Mutter mit einem gleichzeitig verstorben neugebore-
nen Kind oder zwei gleichzeitig verstorbenen Kindern bis 
zu 5 Jahren in einem Grab zu bestatten.

 Auf einer Erdgrabstätte dürfen zusätzlich 2 Urnen beige-
setzt werden. 

 Aschebeisetzungen sind nur unterirdisch gestattet. Es 
sind vorzugsweise biologisch abbaubare Urnen zu ver-
wenden. 

 Auf einer Urnengrabstätte dürfen zusätzlich 2 Urnen bei-
gesetzt werden. 

 Das Nutzungsrecht einer Wahlgrabstätte geht auf die An-
gehörigen des verstorbenen Nutzungsberechtigten über:
1. Ehegatte,
2. Lebenspartner im Sinne des Lebenspartnerschaftsge-

setzes	vom	16.	Februar	2001	(BGBl.	I,	S.	266),	zuletzt	
geändert durch Artikel 2 Abs. 18 des Gesetzes vom 
19.	Februar	2007	(BGBl.	I,	S.	122),
a. Kinder,
b. Eltern,
c. Geschwister,
d. Großeltern,
e. Enkelkinder,
f. sonstiger Partner einer auf Dauer angelegten nicht-

ehelichen Lebensgemeinschaft.
8. Vorzeitige Einebnungen von Grabstätten sind generell 

möglich.
 Die Nutzungsberechtigten haben hierzu einen formlosen 

Antrag an die Friedhofsverwaltung zu stellen. Für die Zeit 
bis zum Ablauf der Ruhezeit des zuletzt Verstorbenen 
ist	 eine	Gebühr	 für	die	Pflege	der	 Freifläche	durch	die	
Friedhofsangestellten zu entrichten. Die Gebühr ist der 
Gebührensatzung zu entnehmen.

§ 10 Grabregister
Die Friedhofsverwaltung führt ein Verzeichnis der Beigesetz-
ten der Grabstätten, der Nutzungsrechte und der Ruhezeiten.

IV. Gestaltung der Grabstätten
§ 11 Allgemeine Gestaltungsgrundsätze und Wahlmöglichkeit

1. Jede Grabstätte ist so zu gestalten und so an die Umge-
bung anzupassen, dass die Würde des Friedhofes in seinen 
einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanlage gewahrt wird.

2. Die Gemeinde Grambow kann besondere Gestaltungs-
richtlinien erlassen.
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§ 12 Anlage, Größe und Unterhaltung der Grabstätten
1. Die Grabstätten werden von einem beauftragten Bestat-

tungsunternehmen ausgehoben und wieder verfüllt.
2. Die Mindestgrabtiefe beträgt von der Oberkante Sarg bis 

zur	Erdoberfläche	ohne	Grabhügel)	mindestens	0,90	m,	
von	der	Oberkante	Urne	bis	zur	Erdoberfläche	mindestens	
0,60 m.

3. Die Gräber müssen voneinander durch mindestens 0,30 m 
starke Erdwände getrennt werden.

4. Neu anzulegende Grabstätten haben folgende Größe:
a. für Erdbestattungen
 von Kindern unter 6 Jahre
 Länge 1,20 m, Breite 0,60 m
b. von Erwachsenen
 Länge 2,50 m, Breite 1,20 m
 Breite Doppelgrabstätte
 Länge 2,50 m, Breite 2,40 m
c. für Urnen
 Länge 1,40 m, Breite 0,70 m

 Eine Gestaltung bzw. Begrünung ist nur innerhalb der 
Abmaße zulässig.

5. Alle Grabstätten müssen hergerichtet und dauernd in-
standgehalten werden. Verwelkte Blumen und Kränze 
sind von den Grabstätten zu entfernen und an den dafür 
vorgesehenen Plätzen abzulegen.

6. Die Gestaltung der Grabstätten ist dem Gesamtcharakter 
des Friedhofes, des Grabfeldes und der unmittelbaren 
Umgebung	anzupassen.	Für	die	Bepflanzung	der	Grab-
stätten	sind	nur	solche	Pflanzen	zu	verwenden,	die	andere	
Grabstätten oder die öffentlichen Anlagen und Wege nicht 
beeinträchtigen.

	 Die	Höhe	der	Bepflanzung	darf	die	Höhe	von	1,50	m	nicht	
überschreiten.

7.	 Für	Herrichten	 und	 Instandhalten	der	Grabstätten	 sind	
die jeweiligen Nutzungsberechtigten verantwortlich. Sie 
können	die	Grabstätten	selbst	pflegen	oder	die	Grabpflege	
in	Auftrag	geben.	Die	Verpflichtung	erlischt	mit	Ablauf	des	
Nutzungsrechts.

8. Die Herrichtung, die Unterhaltung und jede Veränderung 
der gärtnerischen Anlagen außerhalb der Grabstätten ob-
liegen ausschließlich der Friedhofsverwaltung.

§ 13 Errichtung und Veränderung von Grabmalen
1. Grabmale dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Geneh-

migung der Friedhofsverwaltung errichtet oder verändert 
werden.

 Die Aufstellung oder Veränderung eines Grabmals und der 
damit zusammenhängenden Anlagen ist bei der Friedhofs-
verwaltung schriftlich zu beantragen.

2. Die Errichtung und Veränderung aller sonstigen Anlagen 
bedarf ebenfalls der vorherigen schriftlichen Zustimmung 
der Friedhofsverwaltung.

§ 14 Standsicherheit der Grabmale
1. Die Grabmale sind ihrer Größe entsprechend nach den 

allgemein anerkannten Regeln des Handwerks zu funda-
mentieren und so zu befestigen, dass sie dauerhaft stand-
sicher sind und auch beim Öffnen benachbarter Gräber 
nicht umstürzen oder sich senken können.

2. Alle stehenden Grabmale müssen durch nichtrostende 
Metalldübel mit mindestens 10 mm Stärke so mit dem 
Fundament verbunden werden, dass die Standsicherheit 
gewährleistet ist. Für die Standsicherheit der Grabmale 
sind die Friedhofsbenutzer verantwortlich. Die Friedhofs-
verwaltung	ist	gegebenenfalls	verpflichtet,	die	Nutzungs-

berechtigten innerhalb einer angemessenen Frist aufzu-
fordern, die Standsicherheit wieder herzustellen.

3. Die Grabmale müssen von den Nutzungsberechtigten so 
lange in gutem Zustand gehalten werden, wie ihnen ein 
Anrecht auf die betreffende Grabstelle zusteht. Wenn das 
ungeachtet der Aufforderung der Friedhofsverwaltung 
innerhalb einer zu bestimmenden Frist nicht geschieht, ist 
die Friedhofsverwaltung berechtigt, die Teile bzw. Stücke 
auf Kosten der Nutzungsberechtigten zu entfernen.

 Durch die Form der Grabmale dürfen religiöse Anschau-
ungen nicht verletzt werden.

§ 15 Besondere Grabmale
1. Historische oder künstlerisch wertvolle Grabmale, die als 

besondere Eigenart des Friedhofs gelten, unterstehen dem 
besonderen Schutz der Friedhofsverwaltung.

2.	 Die	sich	auf	dem	Friedhof	befindlichen	Soldatengräber,	
einschließlich der Grabmale, sind besonders geschützt 
und sind ohne zeitliche Begrenzung zu erhalten.

§ 16 Vernachlässigung
1. Wird eine Grabstätte nicht den Vorschriften dieser Satzung 

entsprechend angelegt oder länger als 1 Jahr in der Unter-
haltung vernachlässigt, so wird der Nutzungsberechtigte 
oder, wenn ein solcher nicht vorhanden ist, einer der 
nächsten Angehörigen schriftlich aufgefordert seiner Ver-
pflichtung	zur	Herrichtung	und	Pflege	nachzukommen.

 Außerdem wird er durch ein Hinweisschild auf der Grab-
stätte aufgefordert, sich mit der Friedhofsverwaltung in 
Verbindung zu setzen.

2. Kommt der Nutzungsberechtigte innerhalb von 6 Monaten 
nach	Aufforderung	 seiner	Verpflichtung	 zur	Grabpflege	
nicht nach, kann die Friedhofsverwaltung das Nutzungs-
recht an der Grabstätte ohne Entschädigung entziehen 
und die Grabstätte beräumen, einebnen und einsäen 
sowie Grabmale und die Umrandung ohne Aufbewahrung 
auf Kosten des Nutzungsberechtigten beseitigen lassen. 
Bis zum Ende der Ruhezeit hat der bisherige Nutzungs-
berechtigte	eine	Gebühr	zur	Pflege	gemäß	der	aktuellen	
Gebührensatzung zu entrichten.

3. Mit der Entziehung des Nutzungsrechtes endet jeder An-
spruch auf die Grabstätte.

V. Benutzung der Trauerhalle
§ 17 Trauerhalle

1. Die Trauerhalle dient zur Aufnahme von Verstorbenen zur 
Beisetzung. Sie darf nur mit Erlaubnis der Friedhofsver-
waltung betreten werden.

2. Für die Trauerfeiern steht die Trauerhalle zur Verfügung.
3. Auf Wunsch der Angehörigen kann der Sarg, sofern keine 

Bedenken bestehen, in der Trauerhalle von einem zuge-
lassenen Bestattungsunternehmen geöffnet werden. Särge 
sollten spätestens eine Stunde vor Beginn der Trauerfeier 
geschlossen werden.

VI. Schlussvorschriften
§ 18 Alte Rechte

Bei	Grabstätten,	 über	die	bei	 Inkrafttreten	dieser	 Satzung	
bereits verfügt war, bleibt die Ruhezeit unberührt.

§ 19 Haftung
Die Gemeinde Grambow/Friedhofsverwaltung haftet nicht für 
Schäden, die durch nichtsatzungsgemäße Nutzung des Fried-



Nr. 01-02/2024 - 17 - AmtsblAtt löcknitz-Penkun

hofs und seiner Einrichtungen durch dritte Personen oder 
Tiere entstehen.

§ 20 Gebühren
Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrichtungen 
werden Gebühren nach der jeweils gültigen Friedhofsgebüh-
rensatzung erhoben.

§ 21 Ordnungswidrigkeiten/ Bußgeldvorschriften
(1) Zu einer Geldbuße bis zu einer Höhe von 1000,00 € kann 

in Verbindung mit § 5, Abs. 3 der Kommunalverfassung 
M-V herangezogen werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. entgegen § 4 Abs. 1 sich auf den Friedhöfen nicht 

entsprechend der Würde des Ortes verhält und den 
Anordnungen des Friedhofpersonals nicht folgt,

2. entgegen § 5 Abs. 3 eine gewerbliche Tätigkeit auf den 
Friedhöfen ohne Zulassung oder sie auch an Sonn- und 
Feiertagen ausübt,

3. entgegen dem § 12 die Grabmale nicht der Größe ent-
sprechend nach den allgemein anerkannten Regeln 

des Handwerks fundamentiert und so befestigt, dass 
sie dauerhaft standsicher sind und auch beim Öffnen 
benachbarter Gräber nicht umstürzen oder sich sen-
ken können, die Grabmale und sonstige Anlagen nicht 
dauerhaft im guten verkehrssicheren und würdigen 
Zustand hält.

(2) Für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrig-
keiten gegen diese Satzung ist das Amt Löcknitz-Penkun 
als örtliche Ordnungsbehörde zuständig.

§ 22 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekannt-
machung in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Friedhofssatzung der Gemeinde Grambow 
vom 13.06.2002 einschließlich den Änderungen außer Kraft.

Grambow,d. 23.11.2023

Ehmke
Bürgermeister

Aufgrund von § 5 der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vor-
pommern (KV M-V) vom 13.Juli 2011, geändert durch Artikel 
1 des Gesetzes vom 23.Juli 2019 i. V. m. §§ 1 und 6 des Kom-
munalabgabengesetzes Mecklenburg-Vorpommern (KAG 
M-V) vom 12. April 2005 hat die Gemeindevertretung Grambow 
am 25.10.2023 folgende Gebührensatzung zur Satzung über 
das Friedhofs- und Bestattungswesen beschlossen:

§ 1 Allgemeines
Für die Benutzung des Friedhofs und der Bestattungsein-
richtungen sowie für Leistungen der Friedhofsverwaltung 
werden nach Maßgabe dieser Satzung Gebühren erhoben.

§ 2 Gebührenpflichtige
Gebührenpflichtig	 ist	 der	Antragsteller	 oder	die	Person,	 in	
deren Auftrag der Friedhof oder die Bestattungseinrichtung 
benutzt werden. Wird der Auftrag von mehreren Personen 
oder im Auftrag von mehreren Personen gestellt, so haftet 
jede einzelne Person als Gesamtschuldner.

§ 3 Entstehung der Gebührenpflicht
Die	Gebührenpflicht	entsteht	mit	Erbringen	der	Leistung.

§ 4 Festsetzung und Fälligkeit
1. Die Heranziehung zu Gebühren erfolgt durch schriftlichen 

Bescheid. Die Gebühren sind innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe des Gebührenbescheides zu zahlen.

2. Rückständige Gebühren werden im Verwaltungsverfahren 
eingezogen.

§ 5 Stundung und Erlass der Gebühren
Die Gebühren können im Einzelfall aus Billigkeitsgründen 
wegen persönlicher oder sachlicher Härte gestundet sowie 
ganz oder teilweise erlassen werden.

Gebühernsatzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen der Gemeinde Grambow

§ 6 Erstattung von Gebühren für Grabnutzungsrechte
Bei vorzeitiger Rückgabe von Grabstellennutzungsrechten 
aus dieser Satzung werden an den Grabstellennutzer oder 
seinen Rechtsnachfolger keine Gebühren erstattet.

§ 7 Belegungsgebühren
1. a. Einzelgrab für Erdwahlbestattungen

 (Nutzungszeit 25 Jahre) 700,00 €
b. Verlängerung des Nutzungsrechtes/Jahr 28,00 €
 jedoch mindestens 10 Jahre 
c. Zusätzlich für die Anpassung 
 an die neue Ruhezeit 28,00 €
d. Doppelgrab für Erdbestattungen 1400,00 €
 (Nutzungszeit 25 Jahre)
e. Verlängerung des Nutzungsrechtes/Jahr 56,00 €
 jedoch mindestens 10 Jahre
f. Zusätzlich für die Anpassung
 an die neue Ruhezeit 56,00 €
g. Urnengrabstätte 765,00 €
 (Nutzungszeit 20 Jahre)
h. je Grabstelle für jedes Jahr der Verlängerung
 des Nutzungsrechtes 30,00 €
 jedoch mindestens 10 Jahre
i. Zusätzlich für die Anpassung 
 an die neue Ruhezeit 30,00 €

2. Anonyme Grabstätten (Urnenreihengrab) 800,00 €
 Halbanonyme Granstätte mit Stele 850,00 €
 Die Kosten für das Namensschild werden 
 auf die Nutzungsberechtigten umgelegt.
3. Auf Erdwahl-und Urnenwahlgrabstätten können entspre-

chend § 9 Nr. 7 der Friedhofssatzung zusätzlich 2 weitere 
Urnen, auf Erdgrabstätten zusätzlich 2 weitere Urnen bei-
gesetzt werden. 
1. Urne 150,00 €
2. Urne 150,00 €
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§ 8 Bestattungs- und Umbettungsgebühren
Die Bestattungs- und Umbettungsgebühren werden durch 
das Bestattungsunternehmen erhoben.

§ 9 Gebühr für die Benutzung der Trauerhalle
Benutzung der Trauerhalle je Trauerfeier 225,00 €

§ 10 Genehmigungsgebühren
Für die Genehmigung zur Errichtung oder Veränderung von 
Grabmalen nach § 13 der Friedhofssatzung werden folgende 
Gebühren erhoben:
1. Erdwahlgrabstätten und Urnenwahlgrabstätten 15,00€

§ 11 Einebnung von Grabstätten durch die Friedhofsverwaltung
1. Einebnungsarbeiten pro Stunde 35,00 Euro
2. Abriss und Entsorgung

Erdeinzelgrab 20,00 Euro
Erddoppelgrab 25,00 Euro
Urnengrab 20,00 Euro
Grabmal klein 20,00 Euro
Grabmal mittel 25,00 Euro
Grabmal groß 30,00 Euro
Hecken/Koniferen
pro Meter  20,00 Euro
 jeder weitere Meter  10,00 Euro

3. vorzeitige Einebnung
Erdgrab 10,00 Euro/Jahr
Doppelgrab 10,00 Euro/Jahr
Urne 10,00 Euro/Jahr

§ 12 Gebühren für Gewerbliche Arbeiten
Entsprechend § 5 Nr.1 der Friedhofssatzung der Gemeinde 
Grambow haben Unternehmen ihre Arbeiten auf dem Friedhof 
in der Friedhofsverwaltung anzumelden und eine Gebühr zu 
entrichten:
1. Jahresgebühr: 120,00 €
2. Einmalige Gebühr:  20,00 €.

Die Gebühren werden durch die Friedhofsverwaltung in Rech-
nung gestellt.

§ 13 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekannt-
machung in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Gebührensatzung der Gemeinde Grambow 
vom 13.06.2002 einschließlich den Änderungen außer Kraft.

Grambow, 23.11.2023

Ehmke
Bürgermeister

Gemeinde Plöwen

Der Rechnungsprüfungsausschuss und das Rechnungsprü-
fungsamt haben den Jahresabschluss der Gemeinde Plöwen 
zum 31. Dezember 2022 gemäß § 3a KPG geprüft. Das Rech-
nungsprüfungsamt und der Rechnungsprüfungsausschuss 
haben das Ergebnis in ihren Prüfungsberichten und ihren 
abschließenden Prüfungsvermerken zusammengefasst und 
einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. 

Die Prüfung des Jahresabschlusses hat zu keinen Beanstan-
dungen geführt, die so wesentlich sind, dass sie der Fest-
stellung durch die Gemeindevertretung entgegenstehen 
könnten. 

Das Vermögen beträgt 
zum 31. Dezember 2022 2.127.129,78 €
Die Eigenkapitalquote beträgt zum 31.12.2022 92,87 %
(unter Berücksichtigung der Sonderposten)
Die Gemeinde ist zum Bilanzstichtag nicht überschuldet.

Der in Anspruch genommene Kassenkredit 
beträgt zum 31.12.2022 47.394,83 €
Der Höchstbetrag der Kredite 
zur Liquiditätssicherung 2022 beträgt 200.000,00 €
Die Einhaltung wurde im Haushaltsjahr 2022 beachtet.

Das Jahresergebnis 2022 beträgt - 2.193,65 €
Die Finanzrechnung 2022 
weist einen Saldo aus von -74.563,82 €
Die	Investitionsauszahlungen	
betragen in 2022 166.047,48 €

Die	Investitionskredite	haben	durch	planmäßige	Tilgung	ab-
genommen, durch Neuaufnahme zugenommen und betragen 
zum Bilanzstichtag 84.134,14 €.

Die Gemeinde verfügt über liquide Mittel in Höhe von 0,00 €.

Öffentliche Bekanntmachung zum Jahresabschlusses 2022 für die Gemeinde Plöwen

Der Haushaltsausgleich gemäß § 16 GemHVO-Doppik ist ins-
gesamt nicht gegeben.
Ein Haushaltssicherungskonzept wurde fortgeschrieben.

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 
16.11.2023 beschlossen, der Gemeindevertretung die Fest-
stellung des Jahresabschlusses der Gemeinde Plöwen zum 
31. Dezember 2022 zu empfehlen. 
Die Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung Plöwen 
erfolgte am 17.01.2024.

Beschluss Nr. 03-2023-378:
Die Gemeindevertretung Plöwen beschließt gemäß § 60 Abs. 5 
Satz 1 KV M-V, den vom Rechnungsprüfungsausschuss und 
vom Rechnungsprüfungsamt geprüften Jahresabschluss der 
Gemeinde Plöwen zum 31. Dezember 2022 festzustellen.

Beschluss Nr. 03-2023-379:
Die Gemeindevertretung Plöwen beschließt, dem Bürger-
meister für das Haushaltsjahr 2022 Entlastung zu erteilen.

Der Jahresabschluss 2022 der Gemeinde Plöwen wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
Der Jahresabschluss liegt mit seinen Anlagen zur Einsicht-
nahme vom Zeitpunkt der Bekanntmachung an für sieben 
Werktage in der Amtsverwaltung Löcknitz-Penkun, Chaussee-
straße 30, Kämmerei, zu den Öffnungszeiten öffentlich aus.

Plöwen, den 23.01.2024

Hobom
Bürgermeisterin
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Hinweis gemäß § 5 Abs. 5 der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern (KV M/V):

Ein Verstoß gegen Verfahrens- und Formvorschriften, die in der KV M/V 
enthalten oder aufgrund der KV M/V erlassen worden sind, kann nach 
Ablauf eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden, wenn bei der Bekanntmachung auf die Rege-
lungen dieses Absatzes hingewiesen worden ist.

Gemeinde Ramin

Plangebiet:
Das	Plangebiet	befindet	sich	ca.	500	Meter	westlich	der	Orts-
lage Hohenfelde der Gemeinde Ramin, östlich tangiert von 
der	Hohenfelder	Straße.	Im	Übrigen	grenzt	das	gesamte	Ge-
biet,	flankiert	von	Waldflächen	im	Osten,	Nord-	und	Südwes-
ten,	an	intensiv	genutzte	Grün-	und	Landwirtschaftsflächen.
Der Geltungsbereich umfasst auf einer Fläche von 47,83 ha 
die Flurstücke 1 und 9 sowie Teile des Flurstückes 7 der Flur 
101 in der Gemarkung Bismark.
Die Plangebietsgrenzen sind dem Übersichtsplan (s. u.) zu 
entnehmen. 

Bekanntmachung der Gemeinde Ramin
Betreff: vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 7 „Photovoltaikanlage Ramin 2 Neu Blankensee“ der Gemeinde Ramin  

hier: Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB)

Der von der Gemeindevertretung der Gemeinde Ramin in der 
Sitzung am 28.11.2023 gebilligte und zur Auslegung bestimm-
te Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 7 
„Photovoltaikanlage Ramin 2 Neu Blankensee" mit integriertem 
Vorhaben- und Erschließungsplan und die dazugehörige Be-
gründung mit Umweltbericht sowie die nach Einschätzung 
der Gemeinde wesentlichen, bereits vorliegenden umwelt-
bezogenen Stellungnahmen sind in der Zeit vom 19.02.2024 
bis einschließlich 22.03.2024	 auf	 der	 Internetseite	 des	
Amtes Löcknitz-Penkun https://www.amt-loecknitz-penkun.
de/ALP/Oeffentlichkeitsbeteiligung/ramin.php sowie auf dem 

Diese Folge tritt nicht ein, wenn der Verstoß innerhalb der Jahresfrist schrift-
lich unter Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der Tatsache, aus der 
sich der Verstoß ergibt, gegenüber dem Amt geltend gemacht wird. Eine 
Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekanntmachungsvor-
schriften kann abweichend von Satz 1 stets geltend gemacht werden.

Räumlicher Geltungsbereich
(DTK050 © GeobasisDE/M-V 2021)



AmtsblAtt löcknitz-Penkun - 20 - Nr. 01-02/2024

Bauplanungsportal Mecklenburg-Vorpommern unter https://
bplan.geodaten-mv.de/Bauportal veröffentlicht. Eine Einsicht-
nahme kann ebenfalls unter https://www.bk-landschaftsarchi-
tekten.de/beteiligungen.html erfolgen.

Zusätzlich	findet	eine	öffentliche	Auslegung	im	Amt	Löcknitz-
Penkun in 17321 Löcknitz, Chausseestraße 30, Zimmer 26, 
zu folgenden Dienstzeiten 

Montag: 8:00 Uhr–12:00 Uhr und 13:00 Uhr–15:30 Uhr
Dienstag: 8:00 Uhr–12:00 Uhr und 13:00 Uhr–18:00 Uhr
Mittwoch: 8:00 Uhr–12:00 Uhr und 13:00 Uhr–14:30 Uhr
Donnerstag: 8:00 Uhr–12:00 Uhr und 13:00 Uhr–14:30 Uhr
Freitag: 8:00 Uhr–12:00 Uhr

Oder nach Vereinbarung zu jedermanns Einsicht statt.

Während dieser Auslegungsfrist können von jedermann 
Stellungnahmen abgegeben werden. Die Stellungnahmen 
sollen elektronisch an amt@amt-lp.de oder beteiligung@
bk-landschaftsarchitekten.de übermittelt werden, bei Bedarf 
können sie auch auf anderem Weg abgegeben werden. Nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der 
Beschlussfassung über die Satzung unberücksichtigt blei-
ben. 

Folgende	Arten	 umweltbezogener	 Informationen	 sind	 im	
Rahmen des Bebauungsplanverfahrens in den veröffentlich-
ten Unterlagen für die einzelnen Schutzgüter verfügbar:

Fläche
- derzeitige Flächennutzung im Plangebiet
- Auswirkungen des Vorhabens durch den Entzug landwirt-

schaftlicher Flächen
- Kritische Auseinandersetzung mit Belangen, die für bzw. 

gegen	eine	Inanspruchnahme	der	Flächen	sprechen

Boden
- Bodenarten, Bodenfunktionen und Vorbelastungen im 

Plangebiet
- Auswirkungen durch Überständerung und Versiegelung
- Beschreibung von Vermeidungsmaßnahmen und der fest-

gesetzten Anlage von extensiven Ackerbrachen, Frisch-
wiesen, Gehölzen und Feldhecken als bodenverbessernde 
Maßnahmen

Wasser
- Zustand des Grundwassers
- Auswirkungen durch einen veränderten Niederschlags-

wasserabfluss

Klima/Luft
- Klimatische Bedingungen im Plangebiet
- Auswirkungen durch Überbauung und Begrünung

Biotope und Flora
-	 Im	Plangebiet	vorhandene,	geschützte	Biotope	(Feldge-

hölze, Baumreihen) und Maßnahmen zum Schutz
-	 Im	Plangebiet	und	der	näheren	Umgebung	kartierte	Bio-

toptypen
- Auswirkungen während der Bauzeit und während des 

Betriebs
- Beschreibung der festgesetzten Begrünungsmaßnahmen 

zur Umwandlung von Acker in Blühwiesen und extensive 
Ackerbrachen	und	des	dazugehörigen	Pflegekonzepts

Fauna und biologische Vielfalt
- Artenschutzfachbeitrag mit den im Untersuchungsraum 

vorkommenden	Tier-	und	Pflanzenarten	auf	Grundlage	von	
Artabfragen, Potentialabschätzungen und durchgeführten 
Kartierungen	sowie	einer	Konfliktanalyse	für	die	durch	das	
Vorhaben betroffenen, gesetzlich geschützten Arten Vögel 

(Brutvögel des Offenlandes, des Halboffenlandes und des 
Waldes)

- Bau- und betriebsbedingte Beeinträchtigung vorkommen-
der Tierarten durch Überbauung und Zerschneidung

- Beschreibung von Artenschutzmaßnahmen und der 
geplanten Maßnahmen zur Vermeidung des Eintritts ar-
tenschutzrechtlicher Verbote (z.B. ökologische Bauüber-
wachung, Bauzeitenregelung, Artenschutzkontrolle vor 
Baubeginn)

- Avifaunistische Gutachten mit Aussagen zur durchgeführ-
ten Erfassung der Brutvögel, Reptilien und Amphibien

Mensch einschließlich der menschlichen Gesundheit und 
Landschaftsbild
- Beschreibung des vorhandenen Landschaftsbilds und 

der Vorbelastung durch anthropogene Nutzungen sowie 
verschiedener Wirkzonen

- Beeinträchtigung des Landschaftsbilds durch Überbauung 
und visuelle Wahrnehmung

- Beschreibung von Sichtbeziehungen und der festgesetz-
ten	Pflanzung	von	Gehölzen	zur	Reduktion	der	Sichtbarkeit

- Angaben zu Emissionen (Lärm, elektrische Felder, Blen-
dung)

Kultur- und Sachgüter
- Keine Betroffenheit von Kulturdenkmalen

Schutzgebiete nach Naturschutzrecht
- Schutzgebiete angrenzend und im erweiterten Untersu-

chungsraum
- Beschreibung möglicher Wechselwirkungen zwischen den 

Schützgütern

Sonstige Angaben
- Darstellung der Ziele des Umweltschutzes und relevanter 

Planwerke
- Eingriff- und Ausgleichsbilanzierung gemäß Handlungs-

empfehlung Mecklenburg-Vorpommern
- Methodikbeschreibung, Maßnahmen zur Überwachung
- Umgang mit Abfällen und wassergefährdenden Stoffen
- Anfälligkeit des Vorhabens für schwere Unfälle oder Ka-

tastrophen

Hinweis zum Datenschutz:
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf Grund-
lage des § 3 BauGB in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 Buchst. 
E DSGVO und dem Landesdatenschutzgesetz Mecklenburg-
Vorpommern.	Sofern	Sie	Ihre	Stellungnahme	ohne	Absender-
angaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das 
Ergebnis	der	Prüfung.	Weitere	Informationen	entnehmen	Sie	
bitte	dem	Formblatt:	„Informationspflichten	bei	der	Erhebung	
von Daten im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung nach 
BauGB (Art. 13 DSGVO)“, welches mit ausliegt.

Ramin, den 05.01.2024

Retzlaff
Bürgermeister
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Räumlicher Geltungsbereich
(DTK050 © GeobasisDE/M-V 2021)

Plangebiet:
Das	Plangebiet	befindet	sich	ca.	1,2	km	östlich	der	Ortslage	
Hohenfelde der Gemeinde Ramin, westlich tangiert vom Ho-
henfelde-Tanger.	 Im	Übrigen	grenzt	 das	gesamte	Gebiet,	
flankiert	von	Waldflächen	im	Norden,	Osten	und	Süden,	an	
intensiv	genutzte	Grün-	und	Landwirtschaftsflächen.
Der Geltungsbereich umfasst auf einer Fläche von 22,16 ha 
die Flurstücke 48 und 49 sowie Teile der Flurstücke 7/2 und 
50 der Flur 102 in der Gemarkung Bismark.
Die Plangebietsgrenzen sind dem Übersichtsplan (s. u.) zu 
entnehmen. 

Der von der Gemeindevertretung der Gemeinde Ramin in der 
Sitzung am 28.11.2023 gebilligte und zur Auslegung bestimm-
te Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 8 
„Photovoltaikanlage Ramin 3 Hohenfelder Tanger" mit integ-
riertem Vorhaben- und Erschließungsplan und die dazugehö-
rige Begründung mit Umweltbericht sowie die nach Einschät-
zung der Gemeinde wesentlichen, bereits vorliegenden um-
weltbezogenen Stellungnahmen sind in der Zeit vom 
19.02.2024 bis einschließlich 22.03.2024	auf	der	Internet-
seite des Amtes Löcknitz-Penkun https://www.amt-loecknitz-
penkun.de/ALP/Oeffentlichkeitsbeteiligung/ramin.php sowie 
auf dem Bauplanungsportal Mecklenburg-Vorpommern unter 
https://bplan.geodaten-mv.de/Bauportal veröffentlicht. Eine 
Einsichtnahme kann ebenfalls unter https://www.bk-land-
schaftsarchitekten.de/beteiligungen.html erfolgen.

Bekanntmachung der Gemeinde Ramin
Betreff: vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 8 „Photovoltaikanlage Ramin 3 Hohenfelder Tanger“ der Gemeinde Ramin

hier: Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) 

Zusätzlich	findet	eine	öffentliche	Auslegung	im	Amt	Löcknitz-
Penkun in 17321 Löcknitz, Chausseestraße 30, Zimmer 26, 
zu folgenden Dienstzeiten 

Montag: 8:00 Uhr–12:00 Uhr und 13:00 Uhr–15:30 Uhr
Dienstag: 8:00 Uhr–12:00 Uhr und 13:00 Uhr–18:00 Uhr
Mittwoch: 8:00 Uhr–12:00 Uhr und 13:00 Uhr–14:30 Uhr
Donnerstag: 8:00 Uhr–12:00 Uhr und 13:00 Uhr–14:30 Uhr
Freitag: 8:00 Uhr–12:00 Uhr

Oder nach Vereinbarung zu jedermanns Einsicht statt.

Während dieser Auslegungsfrist können von jedermann 
Stellungnahmen abgegeben werden. Die Stellungnahmen 
sollen elektronisch an amt@amt-lp.de oder beteiligung@
bk-landschaftsarchitekten.de übermittelt werden, bei Bedarf 
können sie auch auf anderem Weg abgegeben werden. Nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der 
Beschlussfassung über die Satzung unberücksichtigt blei-
ben. 

Folgende	Arten	 umweltbezogener	 Informationen	 sind	 im	
Rahmen des Bebauungsplanverfahrens in den veröffentlich-
ten Unterlagen für die einzelnen Schutzgüter verfügbar:

Fläche
- derzeitige Flächennutzung im Plangebiet
- Auswirkungen des Vorhabens durch den Entzug landwirt-

schaftlicher Flächen
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- Kritische Auseinandersetzung mit Belangen, die für bzw. 
gegen	eine	Inanspruchnahme	der	Flächen	sprechen

Boden
- Bodenarten, Bodenfunktionen und Vorbelastungen im 

Plangebiet
- Auswirkungen durch Überständerung und Versiegelung
- Beschreibung von Vermeidungsmaßnahmen und der 

festgesetzten Anlage von extensiven Ackerbrachen und 
Frischwiesen als bodenverbessernde Maßnahmen

Wasser
- Zustand des Grundwassers
- Auswirkungen durch einen veränderten Niederschlags-

wasserabfluss

Klima/Luft
- Klimatische Bedingungen im Plangebiet
- Auswirkungen durch Überbauung und Begrünung

Biotope und Flora
-	 Im	Plangebiet	 vorhandene,	 geschützte	Biotope	 (Feld-

gehölze, Baumreihen) und festgelegte Maßnahmen zum 
Schutz

-	 Im	Plangebiet	und	der	näheren	Umgebung	kartierte	Bio-
toptypen

- Auswirkungen während der Bauzeit und während des 
Betriebs

- Beschreibung der festgesetzten Begrünungsmaßnahmen 
zur Umwandlung von Acker in Blühwiesen und extensive 
Ackerbrachen	und	des	dazugehörigen	Pflegekonzepts

Fauna und biologische Vielfalt
- Artenschutzfachbeitrag mit den im Untersuchungsraum 

vorkommenden	Tier-	und	Pflanzenarten	auf	Grundlage	von	
Artabfragen, Potentialabschätzungen und durchgeführten 
Kartierungen	sowie	einer	Konfliktanalyse	für	die	durch	das	
Vorhaben betroffenen, gesetzlich geschützten Arten Vögel 
(Brutvögel des Offenlandes, des Halboffenlandes und des 
Waldes)

- Bau- und betriebsbedingte Beeinträchtigung vorkommen-
der Tierarten durch Überbauung und Zerschneidung

- Beschreibung von Artenschutzmaßnahmen und der 
geplanten Maßnahmen zur Vermeidung des Eintritts ar-
tenschutzrechtlicher Verbote (z.B. ökologische Bauüber-
wachung, Bauzeitenregelung, Artenschutzkontrolle vor 
Baubeginn)

- Avifaunistische Gutachten mit Aussagen zur durchgeführ-
ten Erfassung der Brutvögel, Reptilien und Amphibien

Mensch einschließlich der menschlichen Gesundheit und 
Landschaftsbild
- Beschreibung des vorhandenen Landschaftsbilds und 

der Vorbelastung durch anthropogene Nutzungen sowie 
verschiedener Wirkzonen

- Beeinträchtigung des Landschaftsbilds durch Überbauung 
und visuelle Wahrnehmung

- Beschreibung von Sichtbeziehungen und der festgesetz-
ten	Pflanzung	von	Gehölzen	zur	Reduktion	der	Sichtbarkeit

- Angaben zu Emissionen (Lärm, elektrische Felder, Blen-
dung)

Kultur- und Sachgüter
- Keine Betroffenheit von Kulturdenkmalen

Schutzgebiete nach Naturschutzrecht
- Schutzgebiete angrenzend und im erweiterten Untersu-

chungsraum
- Beschreibung möglicher Wechselwirkungen zwischen den 

Schützgütern

Sonstige Angaben
- Darstellung der Ziele des Umweltschutzes und relevanter 

Planwerke
- Eingriff- und Ausgleichsbilanzierung gemäß Handlungs-

empfehlung Mecklenburg-Vorpommern
- Methodikbeschreibung, Maßnahmen zur Überwachung
- Umgang mit Abfällen und wassergefährdenden Stoffen
- Anfälligkeit des Vorhabens für schwere Unfälle oder Ka-

tastrophen

Hinweis zum Datenschutz:
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf Grund-
lage des § 3 BauGB in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 Buchst. 
E DSGVO und dem Landesdatenschutzgesetz Mecklenburg-
Vorpommern.	Sofern	Sie	Ihre	Stellungnahme	ohne	Absender-
angaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das 
Ergebnis	der	Prüfung.	Weitere	Informationen	entnehmen	Sie	
bitte	dem	Formblatt:	„Informationspflichten	bei	der	Erhebung	
von Daten im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung nach 
BauGB (Art. 13 DSGVO)“, welches mit ausliegt.

Ramin, den 05.01.2024

Retzlaff
Bürgermeister

Gemeinde Rossow

Aufgrund der des § 5 Abs.1 der Kommunalverfassung für das 
Land Mecklenburg-Vorpommern vom 13. Juli 2011 GVOBl. 
M-V, S. 777) geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. 
Juli 2019 (GVOBl. M-V, S. 467, der §§ 1 Abs. 1, 2,4 und 6 des 
Kommunalen Abgabengesetzes des Landes Mecklenburg-Vor-
pommern in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. April 
2005 (veröffentlicht im GVOBl. M-V, S.146 )zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 26. Mai 2023 (GVOBl. M-V, S. 650) sowie 
des § 25 Abs.3 des Brandschutz-und Hilfeleistungsgesetz MV 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.12.2015 (GVOBl. 
M-V 2015, S. 612) wurde durch die Gemeindevertretung am 
14.11.2023 folgende Satzung beschlossen:

Satzung zur Regelung des Kostenersatzes für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr  
der Gemeinde Rossow

§ 1 Pflichtaufgaben der Feuerwehr
Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Rossow, im Weiteren 
mit	„Feuerwehr“	bezeichnet,	ist	verpflichtet
(1) bei Bränden durch Lösch- und Rettungsarbeiten Hilfe zu 

leisten und nachbarliche Löschhilfe über das Einsatzge-
biet hinaus zu gewähren, soweit der eigene abwehrende 
Brandschutz gewährleistet ist;

(2) bei öffentlichen Notständen, die insbesondere durch Na-
turereignisse, Explosionen oder Unglücksfälle verursacht 
werden, Hilfe zu leisten;

(3) an der Löschwasserschau und
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§ 6 Gebührenmaßstab 
(1)	Für	die	Berechnung	der	Gebühr	wird	die	Zeit	der	 Inan-

spruchnahme des Personals, der Fahrzeuge und der 
Geräte nach Stundensätzen zu Grunde gelegt. Einsatzzeit 
ist die Zeit vom Verlassen des Standortes bis zur Rückkehr 
an den Standort. Zusätzlich wird eine Nachrüstzeit zur 
Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft von 30 Minuten 
berechnet. 

(2)	Die	Gebühr	 für	 gebührenpflichtige	Hilfeleistungen	 und	
Dienstleistungen errechnet sich pro angefangener halber 
Stunde. 

(3) Die Gebühren errechnen sich nach den in der Anlage ge-
nannten Tarifen. 

 Die Anlage ist Bestandteil der Satzung. 
(5) Die Kosten für den tatsächlichen Aufwand beim Einsatz 

verbrauchter Materialien werden gesondert erhoben, 
ebenso Reparaturkosten. 

(6) Die Gebühren für die missbräuchliche Alarmierung der 
Feuerwehr errechnen sich nach den ausgerückten Fahr-
zeugen mit Besatzung. Die Mindestgebühr beträgt jedoch 
500 € und entsteht bereits bei Alarmierung. 

(7) Die Gebühren für Durchführung vorbeugender Brand-
schutzmaßnahmen und von Brandsicherheitswachen 
berechnen sich nach der Dauer des Einsatzes, nach dem 
eingesetzten Personal und nach der verwendeten Technik. 

§ 7 Entstehung der Gebührenpflicht und Fälligkeit 
(1)	Die	Gebührenpflicht	 entsteht	mit	 der	 Alarmierung	 der	

Feuerwehr. 
(2) Die Gebühren werden einen Monat nach Bekanntgabe 

oder Zustellung des Bescheides fällig. 
(3) Unaufschiebbare Gründe zur Nichteinhaltung der Fällig-

keit müssen schriftlich begründet beim Gebührenerheber 
eingereicht werden. 

§ 8 Haftung für Schäden 
(1) Die Feuerwehr haftet nicht für Schäden, die durch not-

wendige Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren oder am 
Eigentum der betroffenen Personen verursacht werden. 
Der Betroffene hat die Feuerwehr von Ersatzansprüchen 
Dritter wegen solcher Schäden freizuhalten. 

(2) Für andere Personen- und Sachschäden, die bei einem 
Einsatz entstehen, haftet die Feuerwehr nur bei Vorsatz 
und grober Fahrlässigkeit. 

(3)	Bei	gebührenpflichtigen	Einsätzen	der	Feuerwehr	hat	der	
Gebührenpflichtige	die	Feuerwehr	von	Ansprüchen	Dritter	
wegen einsatzbedingter Schäden freizuhalten, es sei denn, 
die Feuerwehr hat sie vorsätzlich oder grob fahrlässig ver-
ursacht. 

(4) Die Feuerwehr haftet nicht für Personen- und Sach-
schäden, die durch unsachgemäße Behandlung der in 
Anspruch genommenen Geräte und Ausrüstungsgegen-
stände durch den Gebührenschuldner verursacht worden 
sind. 

(5) Alle Verluste an Fahrzeugen oder Geräten sowie alle Schä-
den, die bei den Verrichtungen der Feuerwehr entstehen 
oder bei der Leistung nachbarlicher Löschhilfe oder der 
Gewährung nachbarlicher Hilfeleistungen eintreten, wer-
den, soweit sie nicht Folge des natürlichen Verschleißes 
sind,	dem	Zahlungspflichtigen	neben	den	Gebühren	oder	
der Kostenerstattung berechnet. 

 Das gilt insbesondere dann, wenn die Schäden durch 
Verschulden des Auftraggebers oder das seiner Angehö-
rigen oder der von ihm beauftragten Personen verursacht 
wurden. 

(4) an der nebenamtlichen Brandverhütungsschau teilzuneh-
men.

§ 2 Gebührenfreie Dienstleistungen
(1)	Der	Einsatz	der	Feuerwehr	im	Rahmen	der	Pflichtaufgaben	

ist – vorbehaltlich der Regelung des § 3 – gebührenfrei. 
Dies gilt auch für Hilfeleistungen der Feuerwehr bei Vor-
fällen, bei denen sich Menschen oder Tiere in einer Notlage 
befinden	oder	das	Eingreifen	der	Feuerwehr	im	öffentlichen	
Interesse	liegt.

(2) Maßnahmen der Brandverhütung sind gebührenfrei vor-
behaltlich der Regelung in § 3.

§ 3 Gebührenpflichtige Dienstleistungen
Zu	den	gebührenpflichtigen	Dienstleistungen	gehören	 ins-
besondere:
- Brände, die durch Brandstiftung entstanden sind,
- Einsätze, die durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges 

Verhalten verursacht werden, 
- technische Hilfeleistungen, Not-und Unglücksfälle, die 

nicht durch Naturereignisse verursacht werden,
- Einsätze an baulichen und technischen Anlagen mit be-

sonderem Gefahrenpotential,
- Fehlalarm an Brandmeldeanlagen,
- Einsätze, die von einem Geschädigten ausgelöst wurden, 

ohne dass dieser sich in einer Not-oder Unglückslage be-
findet,

- Einsätze, die wider besseren Wissens oder grob in fahr-
lässiger Unkenntnis der Tatsachen ausgelöst werden,

- die Beseitigung von Unfallfolgen und den Folgen techni-
scher Defekte,

- die Beseitigungen von Verunreinigungen,
- die Überlassung von Geräten und Ausrüstungen,
- Öffnen verschlossener Türen,
- Einfangen entlaufender Tiere.

§ 4 Höhe der Gebühr und der Kostenerstattung
Die Höhe der Gebühr richtet sich nach dem Tarif, der als An-
lage Bestandteil dieser Satzung ist.

§ 5 Schuldner der Gebühr und der Kostenerstattung
1) Gebührenschuldner bei Einsätzen der Feuerwehr nach § 3 ist:

- der Brandstifter, wenn er nicht selbst Geschädigter ist, 
- der Geschädigte, wenn er den Einsatz der Feuerwehr 

grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht hat, 
- der Betreiber, wenn der Einsatz der Feuerwehr bei einer 

baulichen oder technischen Anlage mit besonderem   
Gefahrenpotential erforderlich geworden ist, 

- der Eigentümer oder Besitzer einer Brandmeldeanlage, 
wenn diese Anlage einen Fehlalarm auslöst, 

(2) Bei anderen Leistungen, insbesondere in Fällen der Hilfe-
leistung und Sicherheitswachen, ist Gebührenschuldner: 
- derjenige, dessen Verhalten die Leistung erforderlich 

macht, 
- der Eigentümer oder Nutzungsberechtigte der Sache, 

deren Zustand die Leistung erforderlich macht, 
-	 derjenige	in	dessen	Interesse	die	Hilfeleistung	erfolgt

(3) Gebührenschuldner ist weiterhin: 
- derjenige, der wider besseren Wissens oder infolge 

grob fahrlässiger Unkenntnis der Tatsachen die Feuer-
wehr alarmiert, 

- bei Einsätzen im Rahmen der Nachbarschaftshilfe die 
anfordernde Gemeinde oder Stadt. 

(4) Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner. 
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§ 9 In-Kraft-Treten 
Die Satzung zur Regelung des Kostenersatzes für Leistungen 
der Freiwilligen Feuerwehr Rossow tritt am Tage nach ihrer 
öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

Rossow, den 20.11.2023

Tuleya
Bürgermeister

Hinweis:
Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und Formvor-
schriften verstoßen wurde, können diese gemäß § 5 Abs. 5 der Kommu-
nalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern nach Ablauf eines 
Jahres seit dieser öffentlichen Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden. Diese Einschränkung gilt nicht für die Verletzung von 
Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekanntmachungsvorschriften

Gemeinde Rothenklempenow

Präambel
Aufgrund des § 5 Kommunalverfassung für das Land Mecklen-
burg-Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V 2011, S. 777), zuletzt 
geändert am 23. Juli 2019 (GVOBl. M-V, S. 467) und der §§ 1 
bis 3 Kommunalabgabengesetz Mecklenburg-Vorpommern 
(KAG M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. Ap-
ril 2005 (GVOBl. M-V 2005, S. 146), zuletzt geändert durch 
Artikel 4 des Gesetzes vom 9. April 2020 (GVOBl. M-V, S. 166, 
179) i. V. mit dem Grundsteuergesetz (GrStG) vom 7. August 
1973	(BGBl.	I,	S.	965),	zuletzt	geändert	durch	Art.	1	des	Ge-
setzes	vom	30.	November	2019	(BGBl.	I	S.	1875)	und	§	16	des	
Gewerbesteuergesetzes (GewStG) in der Fassung vom 15. 
Oktober	2002	(BGBl.	I,	S.	4167)	zuletzt	geändert	durch	Art.	14	
des	Gesetzes	vom	16.	Oktober	2020	(BGBl.	I,	S.	2187)	wird	
nach Beschlussfassung der Gemeindevertretung Rothenklem-
penow vom 11. Dezember 2023 folgende Hebesatzsatzung 
erlassen:

§ 1 Steuerhebesätze
Die Steuerhebesätze der nachstehenden Gemeindesteuern 
werden für das Gebiet der Gemeinde Rothenklempenow ab 
01.01.2024 wie folgt festgesetzt:

Satzung über die Festsetzung der Steuerhebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer  
der Gemeinde Rothenklempenow (Hebesatzsatzung)

(1) Grundsteuer für land- und 
 forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) 355 %
(2) Grundsteuer für Grundstücke (Grundsteuer B) 438 %
(3) Gewerbesteuer 390 %

§ 2 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2024 in Kraft.

Rothenklempenow, den 12.12.2023

Schulze
Bürgermeister

Hinweis gemäß § 5 Abs. 5 der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vor-
pommern (KV M-V):
Ein Verstoß gegen Verfahrens- und Formvorschriften, die in der KV M-V 
enthalten oder aufgrund der KV M-V erlassen worden sind, kann nach 
Ablauf eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden, wenn bei der Bekanntmachung auf die Rege-
lungen dieses Absatzes hingewiesen worden ist.
Diese Folge tritt nicht ein, wenn der Verstoß innerhalb der Jahresfrist schrift-
lich unter Bezeichnung der verletzten Vorschrift oder der Tatsache, aus 
der sich der Verstoß ergibt, gegenüber dem Amt geltend gemacht wird. 
Eine Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekanntmachungs-
vorschriften kann abweichend von Satz l stets geltend gemacht werden.

Gebührentarif zur Satzung für Dienstleistungen  
der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Rossow

1. Gebühren für Personal (je angefangene Stunde)
1.1 Einsatzleiter der Feuerwehr   15,00 €
1.2 Einsatzkräfte  15,00 €
1.3 Sicherungsposten  15,00 €

2. Gebühren für Fahrzeuge und Lösch- und Hilfsgeräte 
 (je angefangene Stunde)

2.1	 TSF-W		 30,00	€	*
2.2 MTF 20,00 €

3. Verbrauchtes Material (Wasser, Schaumbildner, Öle- und  
Säurebindemittel) und aufgrund des Einsatzes unbrauch-
bar gewordene Geräte werden entsprechend dem Wieder-
beschaffungswert berechnet.

4. Bei böswilliger bzw. mutwilliger Fehlalarmierung wird eine 
Gebühr von 500,00 Euro vom Verursacher erhoben.

*	 Beim	Einsatz	von	Ersatzfahrzeugen	bzw.	neu	angeschafften	Fahrzeu-
gen werden die hier festgelegten Gebührensätze entsprechend in 
Ansatz gebracht.

Stadt Penkun

Öffentliche Bekanntmachung zum Jahresabschluss 2022 für die Stadt Penkun
Der Rechnungsprüfungsausschuss und das Rechnungsprü-
fungsamt haben den Jahresabschluss der Stadt Penkun zum 
31. Dezember 2022 gemäß § 3a KPG geprüft. Das Rechnungs-
prüfungsamt und der Rechnungsprüfungsausschuss haben 
das Ergebnis in ihren Prüfungsberichten und ihren abschlie-
ßenden Prüfungsvermerken zusammengefasst und einen 
uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. 

Die Prüfung des Jahresabschlusses hat zu keinen Beanstan-
dungen geführt, die so wesentlich sind, dass sie der Fest-
stellung durch die Stadtvertretung entgegenstehen könnten. 

Die Bilanzsumme beträgt 23.178.541,73 €
Die Eigenkapitalquote beträgt 
zum 31.Dezember 2022 38,63 %
(ohne Berücksichtigung der Sonderposten)
Die Stadt ist zum Bilanzstichtag nicht überschuldet.
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Der Höchstbetrag der Kredite 
zur Liquiditätssicherung 2022 beträgt 4.100.000,00 €
Die Einhaltung wurde im Haushaltsjahr 2022 beachtet.

Die Höhe des in Anspruch genommenen Kassen
kredites beträgt zum 31.Dezember 2022 737.152,67 €

Das Jahresergebnis 2022 beträgt 675.491,88 €

Die Finanzrechnung weist für 2022 
einen Saldo aus von 921.876,70 €

Die	Investitionsauszahlungen	
betragen in 2022 1.005.413,34 €

Der Haushaltsausgleich gemäß § 16 GemHVO-Doppik ist ins-
gesamt nicht gegeben.
Ein Haushaltssicherungskonzept wurde fortgeschrieben.

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 
13.11.2023 beschlossen, der Stadtvertretung die Feststellung 
des Jahresabschlusses der Stadt Penkun zum 31. Dezember 
2022 zu empfehlen. 
Die Beschlussfassung durch die Stadtvertretung Penkun er-
folgte am 24.01.2024.

Beschluss Nr.: BV/19-2023-965
Die Stadtvertretung Penkun beschließt, den vom Rechnungs-
prüfungsausschuss und vom Rechnungsprüfungsamt ge-
prüften Jahresabschluss der Stadt Penkun zum 31. Dezember 
2022 festzustellen.
 

Beschluss Nr.: BV/19-2023-966
Die Stadtvertretung Penkun beschließt, der Bürgermeisterin 
für das Haushaltsjahr 2022 die Entlastung zu erteilen.

Der Jahresabschluss 2022 der Stadt Penkun wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. Der Jahresabschluss liegt mit 
seinen Anlagen zur Einsichtnahme vom Zeitpunkt der Bekannt-
machung an für sieben Werktage in der Amtsverwaltung 
Löcknitz-Penkun, Chausseestraße 30, Kämmerei, zu den 
Öffnungszeiten öffentlich aus.

Penkun, den 29.01.2024

Zibell
Bürgermeisterin

Hinweis gemäß § 5 Abs. 5 der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vor-
pommern (KV M/V):
Ein Verstoß gegen Verfahrens- und Formvorschriften, die in der KV M/V 
enthalten oder aufgrund der KV M/V erlassen worden sind, kann nach 
Ablauf eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden, wenn bei der Bekanntmachung auf die Rege-
lungen dieses Absatzes hingewiesen worden ist.
Diese Folge tritt nicht ein, wenn der Verstoß innerhalb der Jahresfrist 
schriftlich unter Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der Tatsache, 
aus der sich der Verstoß ergibt, gegenüber dem Amt geltend gemacht 
wird. Eine Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekanntma-
chungsvorschriften kann abweichend von Satz 1 stets geltend gemacht 
werden.

Die Unterlagen sind einzusehen während der Sprechzeiten 
des Amtes Löcknitz-Penkun, Zimmer 31, vom 19.02.2024 bis 
zum 01.03.2024.

Folgende Unterlagen werden hiermit veröffentlich:
1. Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers
2. Beschluss Nr. 960 der Stadtvertretung Penkun vom 

24.01.2024
3. Beschluss Nr. 961 der Stadtvertretung Penkun vom 

24.01.2024
4. Freigabe des Landesrechnungshofes M-V vom 12.01.2024

gez. Zibell
Bürgermeisterin

1. Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers
An	den	Eigenbetrieb	Senioren-	und	Pflegeheim	„Abendsonne"	
der Stadt Penkun, Penkun

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts

Prüfungsurteile
Wir haben den Jahresabschluss des Eigenbetrieb Senioren- 
und	Pflegeheim	„Abendsonne“	der	Stadt	Penkun,	Penkun	–	
bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der 
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. 
Januar bis zum 31. Dezember 2022, der Finanzrechnung, den 
Bereichsrechnungen sowie dem Anhang, einschließlich der 
Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – 
geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Eigen-

Bekanntmachung über das Ergebnis des Jahresabschlusses zum 31.12.2022  
des Senioren und Pflegeheimes „Abendsonne“

betrieb	Senioren-	und	Pflegeheim	„Abendsonne“	der	Stadt	
Penkun für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. 
Dezember 2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung ge-
wonnenen Erkenntnisse 
- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesent-

lichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsver-
ordnung des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern 
i. V. m. den einschlägigen deutschen für große Kapital-
gesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften 
und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und 
Finanzlage des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2022 
sowie seiner Ertragsläge für das Geschäftsjahr vom 1. 
Januar bis zum 31. Dezember 2022 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutref-
fendes	Bild	von	der	Lage	des	Eigenbetriebs.	In	allen	we-
sentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang 
mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der 
Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Mecklen-
burg-Vorpommern i. V. m. den einschlägigen deutschen 
für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen 
Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zu-
künftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere 
Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßig-
keit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt 
hat.
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Grundlage für die Prüfungsurteile
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 13 
Abs.	1	KPG	M-V	unter	Beachtung	der	vom	Institut	der	Wirt-
schaftsprüfer	 (IDW)	 festgestellten	 deutschen	Grundsätze	
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt.
Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grund-
sätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ 
unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. 
Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstim-
mung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrecht-
lichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen 
Berufspflichten	in	Übereinstimmung	mit	diesen	Anforderungen	
erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten 
Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der Betriebsleitung und des Betriebsaus-
schusses für den Jahresabschluss und den Lagebericht
Die Betriebsleitung ist verantwortlich für die Aufstellung des 
Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Eigenbetriebs-
verordnung des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern in 
allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt.
Ferner ist die Betriebsleitung verantwortlich für die internen 
Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig 
bestimmt hat, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses 
zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist die Betriebs-
leitung dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs 
zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des 
Weiteren hat sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusam-
menhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, 
sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist sie dafür 
verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungs-
grundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 
bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche 
Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem ist die Betriebsleitung verantwortlich für die Auf-
stellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen 
wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang 
steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des 
Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern entspricht und die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
darstellt. Ferner ist die Betriebsleitung verantwortlich für die 
Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als not-
wendig erachtet hat, um die Aufstellung eines Lageberichts 
in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschritten der 
Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Mecklenburg-
Vorpommern zu ermöglichen, und um ausreichende geeig-
nete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen 
zu können.

Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung 
des Rechnungslegungsprozesses des Eigenbetriebs zur Auf-
stellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu 
erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesent-
lichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen 
Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zu-
treffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt 
sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresab-
schluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkennt-
nissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebs-
verordnung des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern 
i. V. m. den einschlägigen deutschen für große Kapitalgesell-
schaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften entspricht 
und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu er-
teilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und 
zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber 
keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 
HGB und § 13 Abs. 1 KPG M-V unter Beachtung der vom 
Institut	der	Wirtschaftsprüfer	(IDW)	festgestellten	deutschen	
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchge-
führte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets 
aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder 
Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich ange-
sehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass 
sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses 
Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaft-
lichen	Entscheidungen	von	Adressaten	beeinflussen.

Während	der	Prüfung	üben	wir	pflichtgemäßes	Ermessen	aus	
und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus 
-	 identifizieren	und	beurteilen	wir	die	Risiken	wesentlicher	

- beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstel-
lungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen 
und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese 
Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die aus-
reichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche 
falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei 
Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrü-
gerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte 
Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das 
Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des 
Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem 
und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vor-
kehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu 
planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen 
sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirk-
samkeit dieser Systeme des Eigenbetriebs abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von der Betriebs-
leitung angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie 
die Vertretbarkeit der von der Betriebsleitung dargestellten 
geschätzten Werte und damit zusammenhängenden An-
gaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit 
des von der Betriebsleitung ongewandten Rechnungs-
legungsgrundsatzes der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten 
Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit 
im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten 
besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des 
Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
aufwerten können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass 
eine	wesentliche	Unsicherheit	besteht,	sind	wir	verpflichtet,	
im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben 
im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu 
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machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, 
unser	jeweiliges	Prüfungsurteil	zu	modifizieren.	Wir	ziehen	
unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum 
Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungs-
nachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten 
können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine 
Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den 
Inhalt	des	Jahresabschlusses	einschließlich	der	Angaben	
sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden 
Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem 
Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das 
von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von der Betriebs-
leitung dargestellten zukunftsorientierten Angaben im 
Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter 
Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die 
den zukunftsorientierten Angaben von der Betriebsleitung 
zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und 
beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorien-
tierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges 
Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie 
zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. 
Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass 
künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten 
Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen 
unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung 
der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-
schließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die 
wir während unserer Prüfung feststellen.

Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderun-
gen/Erweiterung der Jahresabschlussprüfung gemäß § 13 
Abs. 3 KPG M-V
Aussage zu den wirtschaftlichen Verhältnissen
Wir haben uns mit den wirtschaftlichen Verhältnissen des 
Eigenbetriebes i. S.v. § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG im Geschäft sjahr 
vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 befasst. 
Gemäß § 14 Abs. 2 KPG M-V haben wir in dem Bestätigungs-
vermerk auf unsere Tätigkeit einzugehen.

Auf Basis unserer durchgeführten Tätigkeiten sind wir zu der 
Auffassung gelangt, dass uns keine Sachverhalte bekannt 
geworden sind, die zu wesentlichen Beanstandungen der 
wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes Anlass ge-
ben.

Verantwortung der Betriebsleitung
Die Betriebsleitung ist verantwortlich für die wirtschaftlichen 
Verhältnisse des Eigenbetriebes sowie für die Vorkehrungen 
und Maßnahmen (Systeme), die sie dafür als notwendig er-
achtet haben.

Verantwortung des Abschlussprüfers
Unsere	Tätigkeit	haben	wir	entsprechend	dem	IDW	Prüfungs-
standard: Berichterstattung über die Erweiterung der Ab-
schlussprüfung	nach	§	53	HGrG	(IDW	PS	720),	Fragenkreise	
11 bis 16, durchgeführt.

Unsere Verantwortung nach diesen Grundsätzen ist es, an-
hand der Beantwortung der Fragen der Fragenkreise 11 bis 
16 zu würdigen, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse zu we-

sentlichen Beanstandungen Anlass geben. Dabei ist es nicht 
Aufgabe des Abschlussprüfers, die sachliche Zweckmäßigkeit 
der Entscheidungen der Betriebsleitung und die Geschäfts-
politik zu beurteilen.

Kiel, 29. September 2023

2. Beschluss der Stadtvertretung vom 24.01.2024
Beschluss Nr. 960/2023
Die Stadtvertretung Penkun beschließt gemäß § 40 Abs.1 
EigVO M-V über den Jahresabschluss und den Lagebericht 
des	Eigenbetriebes	„Senioren-	und	Pflegeheim	Abendsonne“	
für das Wirtschaftsjahr 2022.

ASE: Dafür: 10 dagegen: 0 Enthaltung: 0

3. Beschluss der Stadtvertretung vom 24.01.2024
Beschluss Nr. 961/2023
Die Stadtvertretung Penkun beschließt gemäß § 40 Abs.2 
EigVO M-V über die Entlastung der Betriebsleiterin für den 
vom Jahresabschluss 2022 abgedeckten Zeitraum des Eigen-
betriebes	„Senioren-	und	Pflegeheim	Abendsonne“.

ASE: Dafür: 10 dagegen: 0 Enthaltung: 0

4. Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2022 
nach Abschnitt III Kommunalprüfungsgesetz (KPG M-V)

Anliegend leitet der Landesrechnungshof gemäß § 14 Abs. 4 
KPG M-V eine Ausfertigung des Prüfungsberichts des Ab-
schlussprüfers über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 
31. Dezember 2022 weiter.

Der Landesrechnungshof weist auf die vom Abschlussprüfer 
festgestellten Unrichtigkeiten gem. § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB 
hin, wonach Jahresabschluss und Lagebericht nicht fristge-
recht erstellt wurden (S. 10).

Um künftige Beachtung wird gebeten.

Bitte beachten Sie die Bestimmungen des § 14 Abs. 5 KPG 
M-V über die Bekanntgabe und Offenlegung dieser Unterla-
gen (vgl. auch Tz. 40 Grundwerk1).

gez. Fuhrmann
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Mit Verfügung des Landrates des Landkreises Vorpommern-
Greifswald als untere Rechtsaufsichtsbehörde vom 14.12.2021 
zur Haushaltssatzung der Stadt Penkun für die Haushalts-
jahre 2022 und 2023 wurde der in § 4 der Haushaltssatzung 
festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite nur für das 
Haushaltsjahr 2022 genehmigt. Die Genehmigung für das 
Haushaltsjahr 2023 wurde bis zur Vorlage der Finanzrechnung 
zurückgestellt. 

Mit Datum vom 15.12.2023 erging vom Landrat des Land-
kreises Vorpommern-Greifswald als untere Rechtsaufsichts-
behörde folgende Entscheidung:

Öffentliche Bekanntmachung der rechtsaufsichtlichen Genehmigung des Kassenkredites 
für das Haushaltsjahr 2023 der Stadt Penkun

Höchstbetrag der Kassenkredite 2023
Vom Gesamtbetrag i. H. v. 4.600.000 € wird gemäß § 53 Abs. 
3 KV M-V ein Betrag i. H. v. 880.000 € genehmigt.

Die rechtsaufsichtliche Entscheidung zur Höhe des Kassen-
kredites 2023 der Stadt Penkun wird hiermit öffentlich bekannt-
gegeben.

Penkun, den 27.12.2023

Zibell 
Bürgermeisterin

Die Außenbereichssatzung für den Ortsteil Büssow der Stadt 
Penkun wurde am 13.12.2023 durch die Stadtvertretung 
Penkun als Satzung beschlossen.

Der Geltungsbereich ist im Kartenausschnitt unten dargestellt.

Die beschlossene Außenbereichssatzung wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 3 BauGB bekannt gemacht. Die Satzung tritt mit 
Ablauf des 13.02.2024 in Kraft. Jedermann kann die Außenbe-
reichssatzung von diesem Tag an im Amt Löcknitz-Penkun in 
17321 Löcknitz, Chausseestraße 30, zu den Öffnungszeiten 

Bekanntmachung der Stadt Penkun 
Außenbereichssatzung der Stadt Penkun für den Ortsteil Büssow

für	den	Publikumsverkehr	einsehen	und	über	den	Inhalt	Aus-
kunft verlangen.
Weiterhin ist die Satzung über das Bau- und Planungsportal 
des Landes Mecklenburg-Vorpommern zugänglich.

Penkun, den 17.01.2024

Zibell
Bürgermeisterin



Nr. 01-02/2024 - 29 - AmtsblAtt löcknitz-Penkun

Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern

Zweckverband „Klar See“ Penkun

Der Rechnungsprüfungsausschuss und das Rechnungsprü-
fungsamt haben den Jahresabschluss des Zweckverbandes 
Klar-See zum 31. Dezember 2021 gemäß § 3a KPG geprüft. 
Das Rechnungsprüfungsamt und der Rechnungsprüfungs-
ausschuss haben das Ergebnis in ihren Prüfungsberichten 
und ihren abschließenden Prüfungsvermerken zusammen-
gefasst und einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
erteilt. 

Die Prüfung des Jahresabschlusses hat zu keinen Beanstan-
dungen geführt, die so wesentlich sind, dass sie der Fest-
stellung durch die Zweckverbandsversammlung entgegen-
stehen könnten. 

Die Bilanzsumme beträgt 9.238.517,05 €
Die Eigenkapitalquote beträgt 
zum 31.Dezember 2021 98,30 %
(unter Berücksichtigung der Sonderposten)
Das Jahresergebnis 2021 beträgt 0,00 €
Die Finanzrechnung 2021 
weist einen Saldo aus von 85.048,82 €
Der Zahlungsmittelbestand 
zum Bilanzstichtag beträgt 1.381.452,69 €
Die	Investitionsauszahlungen	betragen	 64.958,07	€ 
Von einem Haushaltsausgleich gemäß § 16 GemHVO kann 
insgesamt ausgegangen werden.

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 
31.08.2023 beschlossen, der Zweck- verbandsversammlung 
die Feststellung des Jahresabschlusses des Zweckverbandes 
Klar-See zum 31. Dezember 2021 zu empfehlen. Die Be-
schlussfassung durch die Zweckverbandsversammlung er-
folgte am 15.01.2024.

Öffentliche Bekanntmachung zum Jahresabschluss 2021  
für den Zweckverband „Klar See“ Penkun

Beschluss Nr.: BV/26-2023-272
1. Die Zweckverbandsversammlung beschließt, den vom 

Rechnungsprüfungsausschuss und vom Rechnungs-
prüfungsamt geprüften Jahresabschluss des Zweckver-
bandes Klar See zum 31. Dezember 2021 festzustellen.

Beschluss Nr.: BV/26-2023-273
Die Zweckverbandsversammlung Klar See beschließt, dem 
Verbandsvorsteher für das Haushaltsjahr 2021 die Entlastung 
zu erteilen.

Der Jahresabschluss 2021 des Zweckverbandes „Klar See“ 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der Jahresabschluss 
liegt mit seinen Anlagen zur Einsichtnahme vom Zeitpunkt der 
Bekanntmachung an für sieben Werktage in der Amtsver-
waltung Löcknitz-Penkun, Chausseestraße 30, Kämmerei, zu 
den Öffnungszeiten aus.

Penkun, den 29.01.2024

Klänhammer
Verbandsvorsteher

Hinweis gemäß § 5 Abs. 5 der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vor-
pommern (KV M/V):
Ein Verstoß gegen Verfahrens- und Formvorschriften, die in der KV M/V 
enthalten oder aufgrund der KV M/V erlassen worden sind, kann nach 
Ablauf eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden, wenn bei der Bekanntmachung auf die Rege-
lungen dieses Absatzes hingewiesen worden ist.
Diese Folge tritt nicht ein, wenn der Verstoß innerhalb der Jahresfrist schrift-
lich unter Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der Tatsache, aus der 
sich der Verstoß ergibt, gegenüber dem Amt geltend gemacht wird. Eine 
Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekanntmachungsvor-
schriften kann abweichend von Satz 1 stets geltend gemacht werden.

Freiwilliger Landtausch „Bröllin“
Landkreis Vorpommern-Greifswald
Aktenzeichen: 5433.2-V-117-346

I.
a) Anordnungsbeschluss
 Mit diesem Beschluss wird der Freiwillige Landtausch 

„Bröllin“, Gemeinden Rossow und Fahrenwalde, Landkreis 
Vorpommern-Greifswald nach § 103c Abs. 2 Flurbereini-
gungsgesetz (FlurbG) angeordnet.

 Dem Freiwilligen Landtausch unterliegen nachfolgende 
Flurstücke:

Landkreis: Vorpommern-Greifswald

Anordnungsbeschluss mit der Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte
Gemeinde Gemarkung Flur Flurstücke
Rossow Wetzenow-Forst 1 22
Rossow Wetzenow-Forst 1 28
Rossow Wetzenow-Forst 1 37
Rossow Wetzenow 1 79
Fahrenwalde Bröllin 1 18
Fahrenwalde Bröllin 1 19
Fahrenwalde Bröllin 1 20/1
Fahrenwalde Bröllin 1 21/1

 Das Verfahrensgebiet umfasst nach dem Liegenschafts-
kataster 61.915 m². Die dem Freiwilligen Landtausch 
unterliegenden Flurstücke sind in der mit diesem Be-
schluss verbundenen Übersichtskarte (S. 31) durch farbige 
Markierung gekennzeichnet. Die genaue Abgrenzung 
nach Flurstücken kann im Bedarfsfall auch beim Staat-
lichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern 
(Hausanschrift: Badenstraße 18, 18439 Stralsund) nach 
vorheriger Termin-absprache eingesehen werden.

b) Gründe 
 Der Freiwillige Landtausch dient überwiegend der Ver-

besserung der Agrar- bzw. Forststruktur, dabei … 
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Wasser- und Bodenverband „Mittlere Uecker-Randow“

Bekanntmachung des Verbandsvorstehers Hartmut Rocher: 
Ankündigung von Gewässerunterhaltungsmaßnahmen für das Jahr 2024

Gemäß § 41 des Gesetzes zur Neuregelung des Wasserrechts 
vom	31.7.2009	(Wasserhaushaltsgesetz	–WHG,	BGBI.	Nr.	51,	
S. 2585), § 66 des Wassergesetzes des Landes Mecklenburg-
Vorpommern vom 30.11.1992 (LWaG, GVOBL M-V, S.669), 
§ 67 des Wasserverbandsgesetzes vom 12.2.1991 (WVG, 
BGBL, S.405) und § 22 unserer Verbandssatzung vom 
18.12.2015, in ihren jeweils gültigen Fassungen, gibt der 
Wasser- und Bodenverband „Mittlere Uecker-Randow“ be-
kannt, dass die diesjährigen planmäßigen Gewässerunter-
haltungsarbeiten an Gewässern 2. Ordnung im Verbands-
gebiet wie folgt durchgeführt werden:

- 1. Böschungsmahd und Sohlkrautung in der Zeit vom 
15.6.2024	bis	15.7.2024	(Hauptvorflut)

- 2. Böschungsmahd und Sohlkrautung in der Zeit vom 
15.7.2024 bis 30.11.2024

- Grundräumung/Gewässerprofilierung in der Zeit vom 
1.1.2024 bis 29.2.2024 und 15.7.2024 bis 31.12.2024

-	 Gehölzpflege	in	der	Zeit	vom	1.1.2024	bis	29.2.2024	und	
vom 1.10.2024 bis 31.12.2024

- Reparaturarbeiten an Rohrleitungen und sonstigen Bau-
werken sowie Havariebeseitigungen vom 1.1.2024 bis 
31.12.2024

Zur beobachtenden Gewässerunterhaltung 
und zur Kontrolle der Unterhaltungsarbei-
ten setzt unser Verband teilweise ein un-
bemanntes Fluggerät (Drohne) ein. Vor-
rangig an sonst unzugänglichen Gewässer-
abschnitten.

Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an 
die Geschäftsstelle des Verbandes in Löcknitz (Telefon: 
03975421038; E-Mail: WBV_Loecknitz@t-online.de). Weitere 
Informationen	auch	unter	www.wbv-mittlere-uecker-randow.
de

Wir bitten alle Eigentümer von Gewässern 2. Ordnung, 
Anlieger und Hinterlieger (Duldungspflichtige) um Kennt-
nisnahme!

Löcknitz, den 25.1.2024

gez. Hartmut Rocher
Verbandsvorsteher

- der Zusammenlegung der Flurstücke zu großen Wirt-
schaftsflächen

- der Verbesserung ungünstiger Grundstücksformen und 
- der Verkürzung der Entfernung vom land- und forst-

wirtschaftlichen Betrieb zu den zu bewirtschaftenden 
Flächen. 

 Die Tauschpartner haben die Durchführung des Freiwilli-
gen Landtausches beantragt und glaubhaft gemacht, dass 
er sich zeitnah verwirklichen lässt. Er wird hiermit nach §§ 
103a ff. FlurbG angeordnet anzuordnen.

II. Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte
§ 14 Abs. 1 bis 3 FlurbG

Inhaber	von	Rechten,	die	nicht	aus	dem	Grundbuch	ersicht-
lich sind, die aber zur Beteiligung am Freiwilligen Landtausch-
verfahren berechtigen, werden aufgefordert, diese Rechte 
innerhalb von drei Monaten – gerechnet vom ersten Tage 
dieser Bekanntmachung – bei der Flurbereinigungsbehörde 
– Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern 
(Hausanschrift: Badenstraße 18, 18439 Stralsund; Postan-
schrift: Postfach 2541, 18412 Stralsund) anzumelden.

Diese Rechte sind auf Verlangen der Flurbereinigungsbehör-
de innerhalb ei-ner von dieser zu setzenden Frist nachzu-
weisen. Werden Rechte erst nach Ablauf der vorbezeichneten 
Fristen angemeldet oder nachgewiesen, so kann die Flur-
bereinigungsbehörde die bisherigen Verhandlungen und 
Festsetzungen gelten lassen.

Der	Inhaber	eines	vorstehend	bezeichneten	Rechts	muss	die	
Wirkung eines vor der Anmeldung eingetretenen Fristablaufs 
ebenso gegen sich gelten las-sen wie der Beteiligte, dem-
gegenüber die Frist durch Bekanntgabe des Ver-waltungs-
aktes zuerst in Lauf gesetzt worden ist.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Beschluss zur Anordnung eines Freiwilligen 
Landtausches kann innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe Widerspruch beim Staatlichen Amt für Landwirtschaft 
und Umwelt Vorpommern, Sitz Stralsund oder dessen Außen-
stelle, Sitz Ueckermünde erhoben werden.

Stralsund, den 11.12.2023

Im	Auftrag

gez. Garbers
Abteilungsleiter
Integrierte	ländliche	Entwicklung

Ausgefertigt:

Stralsund, den 03.01.2024

Im	Auftrag

gez. Klatt
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hIstorIsch

Das Schloss in Löcknitz

Aus der Geschichte einer prominenten Baulücke  
in der Randowgemeinde, Teil 2

Doch auch 1765, nach Vorlage eines Lehenbriefes von 1646, 
erhielten sie einen abschlägigen Bescheid und es wurde er-
klärt, dass Löcknitz nicht in uckermärkischen Lehensbriefen 
stehe und ein königliches Amt sei. Die hartnäckigen Versuche 
wieder in den Besitz der Herrschaft Löcknitz zu kommen er-
klären sich wohl nur dadurch, dass es sich um ein relativ 
großes ehemaliges Besitztum des Adelsgeschlechts von der 
Schulenburg gehandelt hat. Was auch königliche Hoheiten 
wussten.	Der	noch	 junge	preußische	König	Friedrich	 II.	bot	
diesen Besitz dem General Heinrich August de la Motte Fouqué 
an um von dänischen Diensten wieder in preußische zu treten. 
Bei diesen Ränken um den Besitz von Löcknitz darf man natür-
lich auch die Gläubiger nicht vergessen. Albrecht von der 
Schulenburg hatte bei seinem Ableben einen hochverschul-
deten Besitz hinterlassen und so wurde von den Kreditoren, 
paralell zu dem von der Familie von der Schulenburg seit 1671 
verhandelten Prozess um den Anspruch auf Löcknitz ein eige-
ner Verwalter bestellt. Dort hatte sich nach der Besetzung des 
Militärs eingebürgert, dass der Festungskommandant auch 
gleichzeitig Pächter des Vorwerks Löcknitz wurde. Anfang der 
1660er Jahre beriefen die Gläubiger einen eigenen Verwalter 
des Vorwerkes und bestellten Vollrat Levin von Maltzahn in 
diese Funktion, was wohl von Militär solange hingenommen 
wurde bis in Berlin ein Rechtsspruch erfolgt war. Das hatte 
natürlich einige Reibereien zur Folge. Der brandenburgische 
Kurfürst fühlte sich jedoch durch den Schwedisch-Branden-
burgischen Krieg (1675/1679) darin bestätigt, die Festung 
Löcknitz nicht wieder aufzugeben und so erfolgte nach dem 
Rechtspruch in Berlin im Juni 1685 die Übernahme der Löck-
nitzer Herrschaft in kurfürstliche Posession. „Ganz willig“ 
fügte sich von Maltzahn 1685 in die Dinge, als ihm der Haupt-
mann Grumbkow und der Amtsrat von Weise im Auftrage des 
Kurfürsten Friedrich Wilhelm diktierten alle Unterlagen, die 
Herrschaft Löcknitz betreffend, herauszugeben. Beide ließen 

1851 ging das Schloss in Privatbesitz. Der Eigentümer baute das 
Gebäude zu einem Wohnhaus um. Seine Brauerei errichtete er gleich 
daneben. (Fotos: Archiv)

Abfuhrtermine – März 2024

Öffentliche Bekanntmachungen – Ende–

Blaue Tonne 
09.03. Bergholz, Caselow, Rossow, Wetzenow
11.03. Gorkow, Löcknitz
12.03. Blankensee, Freienstein, Grünhof, Mewegen, Pam-

pow, Plöwen, Remelkoppel
13.03. Boock, Dorotheenwalde, Lünsche Berge, Ro-

thenklempenow, Theerofen
13.03. Grambow, Hohenholz, Kyritz, Ladenthin, Lebehn, 

Nadrensee, Neu-Grambow, Pomellen, Schwennenz
15.03. Glashütte 
22.03. Bismark, Gellin, Glasow, Grenzdorf, Hinterfelde, 

Hohenfelde, Krackow, Linken, Ramin, Schmagerow, 
Schuckmannshöhe, Sonnenberg, Storkow, Streithof, 
Wilhelmshof

27.03. Battinsthal, Blockshof, Büssow, Friedefeld, Grünz, 
Kirchenfeld, Neuhof, Penkun, Radewitz, Retzin, 
Sommersdorf, Wollin

Gelber Sack
13.03. Friedefeld, Grünz, Kirchenfeld, Neuhof, Penkun, 

Radewitz, Sommersdorf, Wollin
14.03. Battinsthal, Blockshof, Büssow, Glasow, Ho-

henholz, Krackow, Kyritz, Lebehn, Nadrensee, 
Pomellen, Retzin, Schuckmannshöhe, Streithof, 
Storkow

15.03. Bismark, Gellin, Grambow, Grenzdorf, Hohen-
felde, Ladenthin, Linken, Neu-Grambow, Plöwen, 
Ramin, Schmagerow, Schwennenz, Sonnenberg, 
Wilhelmshof

20.03. Blankensee, Boock, Dorotheenwalde, Freienstein, 
Glashütte, Grünhof, Lünsche Berge, Mewegen, 
Pampow, Rothenklempenow, Theerofen

21.03. Gorkow, Löcknitz
09./30.03. Bergholz, Rossow, Wetzenow
07./28.03. Caselow

sämtliche Einwohner und Untertanen, Amts- und Vorwerks-
bedienstete den neuen Amtseid schwören. Mit der Krönung 
von	Kurfürst	Friedrich	III.	1701	in	Königsberg	zum	König	Fried-
rich	I.	in	Preußen	wurden	die	Untertanen	auf	den	König	ver-
eidigt. Nach dem Edikt von Potsdam 1684, welches die Ein-
bürgerung der Hugenotten in Brandenburg regelte, hatten die 
nun folgenden Kommandanten von Bredow und von Pfuhl auch 
noch die Lasten zu tragen, die sich daraus ergaben. Nicht 
jeder Einwohner begriff den Sinn und Zweck dieser Maßnahme 
und es kam zu einigem Aufruhr, den die Festungskomman-
danten zu schlichten hatten. Die Befreiung von Steuern und 
Abgaben, sowie die Befreiung vom Militärdienst war für man-
chen	Altbürger	ein	rotes	Tuch.	Im	Großen	Nordischen	Krieg	
(1701/1721) spielte die Festung nochmals eine gewisse Rolle. 
Als	 es	dem	neuen	König	 Friedrich	Wilhelm	 I.	 gelang,	 den	
Schweden Stettin abzukaufen und im Frieden von Stockholm 
ein weiteres Stück Vorpommern zu Preußen kam, war die 
Rolle des „Festen Hauses in Löcknitz“ ausgespielt. Etwa um 
1711 wurde die Garnison von einer Kompanie zu 118 Mann 
aufgelöst. Bis 1730 verblieben hier noch Teile der 1693 in 
Küstrin formierten Blessiertenkompanie Löschebrandt/Lejeune 
die auch noch Anfang des 18. Jahrhunderts die Blessierten 
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Dieses Bild zeigt das Schloss zu Beginn der 1980er Jahre. Es wurde 
mit seinem Treppenturm und seinem Sitznischenportal immer noch 
in der Denkmalliste geführt. Bereits 1958 mussten die Bewohner 
aus baupolizeilichen Gründen ihre Wohnungen verlassen. Für eine 
Generalreparatur fand sich kein Geld und so wurde das Gebäude 
im Herbst 1985 gesprengt. 

aus der Zitadelle Oderberg aufnahm. Die Blessierten kamen 
dann	 in	der	 Feste	Preußen	der	Stettiner	 Festung	unter.	 Im	
7-jährigen Krieg versuchte ein aus Sachsen-Gotha kommender 
Hauptmann Seebach die Festung notdürftig instand zu setzen 
um sich gegen die Schweden zu verteidigen. Diese besetzten 
nach den Kämpfen Löcknitz und trugen einige Kriegstrophäen 
davon.	Darunter	 auch	 eine	 Infanteriekanone,	die	 heute	 im	
Schwedischen	Militärmuseum	ausgestellt	ist.	Ansonsten	verfiel	
die Festung zusehends. Erst die Franzosen, die bei Ellingen 
1806 die Kapitulation eines preußischen Korps ereicht hatten, 
holten sie wieder aus dem Vergessen. Die Marschälle Murat 
und Lannes übernachteten im Schloss. Der mitgekommene 
Generalstab	arbeitete	fieberhaft.	Von	hieraus	wurde	ein	Bericht	
über die Kapitulation des Korps Hohenlohe und die Bedingun-
gen der Kapitulation der Festung Stettin von Murat an Napo-
leon verschickt. Nach den Befreiungskriegen 1813/15 wurde 
Löcknitz 1818 durch eine Verwaltungsreform Pommern zu-
geschlagen und die Zeit der königlichen Domäne ging zu 
Ende. Das Schloss muss aber wohl noch gut in Schuss ge-
wesen sein. Es ist in dieser Zeit davon zu lesen, dass dieses 
Gebäude ein Lehrer-Seminar aufnehmen sollte. Ein Plan aus 
dem allerdings nichts wurde. Besitzer in dieser Zeit war ein 
pensionierter Förster. Zu den Merkwürdigkeiten in dieser Zeit 
gehört auch, das die Forsten um Löcknitz, das nun zu Pommern 
gehörte, von Potsdam aus verwaltet wurden. 1851 hing das 
Schloss in Privatbesitz über und wurde grundlegend umgebaut 
zu einem Wohnhaus. Ein nur kurzes Leben hatte eine neben 
dem Schloss errichtete Brauerei, die schon vor dem 1. Welt-
krieg eingegangen war. Schon 1804 war eine zur selben Zeit 
wie das Schloss errichtete Schlosskapelle wegen Baufälligkeit 
abgerissen worden. Die Kapelle stand direkt gegenüber vom 
Schloss. Zum Ende des 2. Weltkrieges war Löcknitz, Ende 
April 1945, noch einmal hart umkämpft, was auch den Rayon 
um das Schloss betraf. Nach Kriegsende sollen Umsiedler im 
Schloss gewohnt haben. Es ist auch die Rede davon, dass 
man die Kellerräume als Lager für Lebensmittel nutzte. Schon 

1958 wurde das Gebäude baupolizeilich gesperrt und die 
Einwohner vom Schloss kamen anderswo unter. Das Schloss 
verfiel	zusehends	und	ist	wohl	auch,	wie	weilend	die	Schloss-
kapelle der Absenkung des Grundwasserspiegels durch die 
diversen Meliorationsarbeiten an der Randow seit dem 18. 
Jahrhundert in Mitleidenschaft gezogen worden. Anfang der 
80er Jahre führte man das Schloss in Löcknitz immer noch in 
der bezirklichen Denkmalliste. Für eine Generalreparatur war 
kein Geld da und so musste man, sicherlich schweren Herzens, 
den einst von der Familie von der Schulenburg errichteten 
massiven Schlossbau im Herbst 1985 sprengen. Heute hat 
Löcknitz immer noch eine Schlossstraße die an den Platz führt 
wo dereinst das Schloss stand. die wohl prominenteste Bau-
lücke in der Randowgemeinde. 

Dietrich Mevius

Hörakustik Köhn • Inh. Peggy Köhn-Döhr
Ueckerstr. 21 • 17309 Pasewalk

Telefon 0 39 73 - 22 99 464
info@hoerakustik-koehn.de 
www.hoerakustik-koehn.de

Inhaberin Peggy Köhn-Döhr  
   freut sich auf Sie!

Besuchen Sie uns 
    in Pasewalk!Die nächste Ausgabe

amtsBlatt lÖcknItz-penkun

erscheint am Dienstag, den 26.03.2024.
Redaktionsschluss: 11.03.2024 um 12.00 Uhr

Anzeigenschluss für Werbeanzeigen:
11. März 2024



AmtsblAtt löcknitz-Penkun - 34 - Nr. 01-02/2024

Anlässlich meines 

89. Geburtstages
möchte ich mich hiermit 
bei allen Gratulanten bedanken, 
die mich telefonisch und 
persönlich erreichten.

Ebenfalls bedanke ich mich 
bei meinen drei Töchtern für 
die Ausrichtung der Feier. 

Vielen Dank an Tom, Vanessa und Elena 
für die freundliche Begrüßung aller Gäste.

Ein großes Dankeschön gilt auch 
dem Pfl egedienst Zeiger sowie 

der Pastorin Frau Warnke und 
dem Bürgermeister Herrn Ebert.

Edith Juny
Dezember 2023

Diamantene Diamantene 
HochzeitHochzeit

Wir feierten dieses Fest mit unseren Kindern, 
Enkeln, Urenkeln, Nichten und Neff en 

am 28.12.2023 in Grambow.

                Wir danken allen Verwandten, Freunden 
und Nachbarn für die vielen Blumen, Präsente und 
Glückwünsche. Es war ein schönes Fest mit Musik 

und Tanz. Einen besonderen Dank verdienen unsere 
Kinder, die alle Vor- und Nacharbeiten erledigten.

Ingeborg und Gerhard RudolphIngeborg und Gerhard Rudolph

Anlässlich meines Geburtstages
und des Eintritts in den Ruhestand

bedanke ich mich hiermit nochmals sehr herzlich 
bei allen Gratulanten, die mir mit so 

zahlreichen Glückwünschen, Blumen und 
Geschenken große Freude bereiteten.

Ein besonderer Dank geht an meine Kinder 
und Enkelkinder, Freunde und Bekannten, 

die Leiter und Mitarbeiter sowie den 
Amts- und Rechnungsprüfungsausschuss 

des Amtes Löcknitz-Penkun, die Gemeinde 
und die Freiwillige Feuerwehr 

Rothenklempenow, den Kreisfeuer-
wehrverband und die Gaststätte 
„Zum Bauernhof “ in Grambow.

Karola Rambow
Rothenklempenow, Dezember 2023   

90. Geburtstag
Haack, Johannes 07.03.1934 Blankensee
Hecht, Wolfgang 10.03.1934 Löcknitz
Renn, Horst 21.03.1934 Löcknitz
Bose, Inge 20.03.1934 Plöwen
Stemmler, Waltraud 28.03.1934 Rossow

85. Geburtstag
Bohl, Kunibert 18.03.1939 Grambow
Sodtke, Rita 08.03.1939 Löcknitz
Schulz, Gertrud 31.03.1939 Ramin OT Gellin

80. Geburtstag
Werth, Renate 16.03.1944 Bergholz
Sommer, Ulla 13.03.1944 Glasow
Jank-Rohde, Urszula 14.03.1944 Grambow OT Schwennenz
Labes, Helga 11.03.1944 Löcknitz
Damerius, Brigitte 18.03.1944 Löcknitz
Poganiacz, Heidelora 27.03.1944 Nadrensee
Danowski, Gerhard 17.03.1944 Rossow

WIr gratulIeren den JuBIlaren Im märz

75. Geburtstag
Witthuhn, Sabine 15.03.1949 Bergholz
Kröber, Gundolf 26.03.1949 Blankensee
Weiher, Renate 12.03.1949 Boock
Paul, Doris 09.03.1949 Glasow
Endom, Monika 16.03.1949 Löcknitz
Schünemann, Gertraude 18.03.1949 Löcknitz
Richter, Lore 21.03.1949 Löcknitz
Conrad, Joachim 25.03.1949 Löcknitz
Beiersdorff, Kurt 27.03.1949 Penkun OT Büssow
Loest, Reinhard 17.03.1949 Rossow
Fratz, Rolf 24.03.1949 Rothenklempenow 
  OT Mewegen

70. Geburtstag
Rische, Hartmut 30.03.1954 Bergholz OT Caselow
Giese, Wanda 23.03.1954 Blankensee
Hühr, Helga 12.03.1954 Blankensee OT Pampow
Holzkämper, Christine 26.03.1954 Blankensee OT Pampow
Märtens, Hans-Dieter 05.03.1954 Grambow OT Sonnenberg
Perdeck, Arwit 01.03.1954 Krackow
Flessing, Doris 10.03.1954 Löcknitz
Pflug, Wolfgang 14.03.1954 Penkun OT Friedefeld
Stock, Horst 03.03.1954 Ramin OT Bismark
Behm, Burkhard 21.03.1954 Rothenklempenow
Zeipelt, Gisela 25.03.1954 Rothenklempenow

Aufgrund § 50 Abs. 5 des Bundesmeldegesetzes möchten wir darauf 
hinweisen, dass die Bürger, die mit der Veröffentlichung ihres Geburts-
tages nicht einverstanden sind, Widerspruch im Einwohnermeldeamt 
des Amtes Löcknitz-Penkun, Chausseestraße 30, 17321 Löcknitz ein-
legen müssen. Auch weisen wir darauf hin, dass nicht alle Daten der 
Eheschließungen, auch wenn diese im Amtsbereich geschlossen 
wurden, beim Meldeamt erfasst sind. Sollten Sie in nächster Zeit ein 
Ehejubiläum haben (50., 60. und alle weiteren fünf Jahre) und eine 
Gratulation durch den Bürgermeister wünschen, bitte wir Sie, dies 
mindestens 12 Wochen im Voraus im Einwohnermeldeamt mit Eheurkun-
de anzuzeigen. Aus diesem Grunde ist bei jeder Neubeantragung von 
Ausweisdokumenten auch die Eheurkunde im Meldeamt vorzulegen.
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veranstaltungen

Einladung zur Mitgliederversammlung 
der Jagdgenossenschaft Löcknitz

Die	Eigentümer	bejagbarer	Grundfl	ächen	der	 Jagdge-
nossenschaft Löcknitz werden zur Genossenschaftsver-
sammlung herzlich eingeladen. 

Datum: Freitag, 15.03.2024, 15:30 Uhr
Ort: Löcknitz, Gaststätte Dreblow 

Tagesordnung: 
1. Begrüßung und Bestätigung der Tagesordnung
2. Rechenschaftsbericht
3. Kassenbericht
4. Diskussion zum Rechenschafts- und Kassenbericht
5. Abstimmung über die Entlassung des Vorstandes
6. Vorstellung der Kandidaten zur Neuwahl
7. Neuwahl des Vorstandes
8. Konstituierung des neuen Vorstandes
9. Schlusswort des neuen Vorsitzenden

Bitte denken Sie ggf. an die Vollmachten zur Vertretung 
eines Jagdgenossen und geben diese vor der Versamm-
lung beim Vorstand ab. 

gez. der Vorstand

Der Heimat- und Burgverein lädt ein:

Nach einer kurzen Winterpause im Dezember und Januar 
startet der Verein mit einer Vernissage am 10. März 2024 in 
die neue Veranstaltungssaison.
Zuvor aber treffen sich die Mitglieder zur Jahreshauptver-
sammlung am 22.02.2024 um 18 Uhr in der Burg, um u. a. die 
Kandidaten für die Nachfolge der Schatzmeisterin und einen 
Schriftführer zu wählen.
Schön jetzt möchten wir Sie zur Ausstellungseröffnung am 10. 
März 2024 um 15.00 Uhr in die Burg-Galerie einladen. Wir 
begrüßen die Löcknitzer Hobby-Malerin Swetlana Wulf, die 
Sie mit ihren  Bildern, die in der „AcrylPouring“-Technik über-
raschen möchte. Musikalisch wird die Ausstellung begleitet 
von Julia & Fino.
Seien Sie gespannt und kommen Sie zahlreich.

Im	Anschluss	an	die	Vernissage	laden	wir	Sie	zu	einer	Kaffee-
tafel	anlässlich	des	Internationalen	Frauentages	in	den	Fest-
saal der Burg ein.

Christa Kothe (Vorsitzende)
Heimat- u. Burgverein Löcknitz e. V.

Amtsfeuerwehrtag 
des Amtes Löcknitz-Penkun

Samstag 11.05.2024 – Parkanlage Rothenklempenow

08.30 Uhr  Treffen der Feuerwehren 
09.00 Uhr Festumzug durch die 
 Gemeinde Rothenklempenow
09.30 Uhr Eröffnung des Amtsfeuerwehrtages/
 Beginn der Wettkämpfe
13.30 Uhr Siegerehrung

Für das leibliche Wohl ist gesorgt.
Wir	freuen	uns	auf	Ihren	Besuch!

Termine Gottesdienste 2024

Evangelisches Pfarramt Penkun

14.02. 18:00 Uhr Krackow, Passionsandacht am Ascher-
mittwoch

18.02. 10:00 Uhr Penkun
 14:00 Uhr Wollin 
21.02. 18:00 Uhr Grünz, Passionsandacht
23.02. 18:00 Uhr Penkun, Taize-Andacht
24.02. 19:00 Uhr Penkun, Lobpreisabend 
25.02. 10:00 Uhr Grünz
 14:00 Uhr Sommersdorf
28.02. 18:00 Uhr Sonnenberg, Passionsandacht
01.03. 18:00 Uhr Penkun, Weltgebetstag
03.03. 10:00 Uhr Penkun
06.03. 18:00 Uhr Penkun, Passionsandacht, Mittwochsan-

dacht 
10.03. 10 30:Uhr Schönfeld, Schönfeld-Radtour aus Penkun
13.03. 18:00 Uhr Wollin, Passionsandacht
15.03. 18:00 Uhr Penkun, Taize-Andacht
17.03. 10:00 Uhr Penkun
 14:00 Uhr Sommersdorf
22.03.  Jugendkreuzweg, Ort und Zeit werden 

bekannt gegeben
24.03. 10:00 Uhr  Penkun, Palmsonntag
27.03. 18:00 Uhr Storkow, Passionsandacht
28.03. 18:00 Uhr Battinsthal, Gründonnerstag, m. Abendmahl
29.03. 10:00 Uhr Penkun, Karfreitag, mit Abendmahl
 15:00 Uhr Grünz, Gottesdienst zur Todesstunde Jesu 

mit Abendmahl



AmtsblAtt löcknitz-Penkun - 36 - Nr. 01-02/2024

Kontakt
Espelkamper Str. 10 f

17358 Torgelow

Tel. 03976/2809-0, Fax: 03976/2809-10
www.betreuungsverein-fuereinander.info

E-Mail: info@betreuungsverein-fuereinander.de

Wir informieren Sie zu den Themen: 
Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und Betreuungsverfügung

Allen ehrenamtlichen Betreuern, Vorsorgebevollmächtigten sowie 
interessierten Bürgern stehen wir gern bei Fragen zur Seite.

Die Kosten für das Informationsgespräch trägt das Ministerium 
für Soziales, Gesundheit und Sport Mecklenburg-Vorpommern.

Sprechzeiten
Montag 09.00 Uhr–12.00 Uhr
Dienstag 15.00 Uhr–18.00 Uhr
Mittwoch 09.00 Uhr–12.00 Uhr 
 13.00 Uhr–15.00 Uhr
Donnerstag 09.00 Uhr–12.00 Uhr
Freitag 09.00 Uhr–12.00 Uhr 
 (nur telefonisch)

CariMobil – Beratung auf Rädern
Fragen zu Anträgen, amtlichen Schreiben und Behördenange-
legenheiten; zu Miete, Wohnen und Wohngeld; des Auskom-
mens und des Lebensunterhalts; zu Arbeit, Arbeitslosigkeit, 
ALG	I	und	Bürgergeld	(ehem.	Hartz	IV);	zur	Erziehung,	Schule	
und	den	Berufswegen	Ihrer	Kinder;	zu	Krankheiten,	Krankheits-
folgen,	Rehabilitation	 und	Pflege;	 zu	Einschränkungen	und	
Behinderungen; zu Renten, Beiträgen oder zur Sicherung im 
Alter; zu Schulden, Ratenzahlung und Entschuldung

Das Beratungsmobil ist am
Donnerstag, den 22.02. & 21.03.2024 in
Pampow, bei Spielplatz (am 22.02.) 12:45–13:30 Uhr
Blankensee, bei Dorfhaus (am 22.02.) 13:45–14:30 Uhr
Boock, ehem. „Zur Goldtonne“(am 22.02.) 14:45–15:30 Uhr
Glashütte, bei Dorfhaus (am 21.03.) 12:45–13:30 Uhr
Rothenklempenow, Kirche (am 21.03.) 13:45–14:30 Uhr

Dienstag, den 27.02. und 12.03.2024 in
Löcknitz, kath. Begegnungszentr. (Mia) 09:00–09:45 Uhr
Penkun, Marktplatz 10:00–10:45 Uhr
Lebehn, bei Bushaltestelle (am 27.02.) 11:00–11:45 Uhr
Grambow, bei Dorfteich (am 27.02.)  12:00–12:45 Uhr
Bismark, bei FFW (am 27.02.) 13:00–13:45 Uhr
Krackow,	bei	Infotafel	(am	12.03.)	 11:00–11:45	Uhr
Glasow, Bushaltest. Kirche (am 12.03.) 12:00–12:45 Uhr
Rossow,	Infotafel/Milchtankst.	(am	12.03.)	 13:00–13:45	Uhr
Grambow, bei Dorfteich (am 26.03.) 11:00–11:45 Uhr
Plöwen, bei Kirche (am 26.03.) 12:00–12:45 Uhr
Blankensee, bei Dorfhaus (am 26.03.) 13:00–13:45 Uhr

Wir stellen Kontakte her, informieren und beraten Sie kosten-
los sowie unbürokratisch. Sprechen Sie uns an! Wenn möglich 
vereinbaren Sie telefonisch vorher einen Termin! Vielen Dank!

CariMobil Pasewalk: 
Caritasverband für das Erzbistum Berlin e. V.
Bahnhofstr. 29
17309 Pasewalk, 
Tel. 0172/5356776
carimobil.pasewalk@caritas-vorpommern.de

Volkshochschule Vorpommern-Greifswald

Die Volkshochschule Vorpommern-Greifswald bietet am 
Standort Pasewalk und Umgebung wieder viele neue Kurse 
für das neue Jahr an. 
Eine	Übersicht	zu	allen	Kursen	und	alle	Informationen	sowie	
die	Buchung	 findet	man	 online	 unter	www.vhs-vg.de,	 via	
Telefon: 03834/8760-4810 oder direkt in der Volkshochschu-
le im Gemeindewieseweg 8 in Pasewalk.

Näh- und Schneiderkurs – Aufbaukurs
Kursnummer: 241P20901
Kursdauer: 10 x
Termine: ab Donnerstag 22.02.24, 17:00 bis 18:30 Uhr
Kursort: Löcknitz, EDPG, Cafeteria
Entgelt: 98,00 €

Sie haben Spaß am Nähen und besitzen bereits gute Grund-
kenntnisse,	die	Sie	nun	vertiefen	möchten.	Bei	Ihrem	indivi-
duell gewählten Modell bekommen Sie Hilfe und Beratung bei 
Materialwahl, Schnitt, Anfertigen von Kleidungsstücken, Maß-
nehmen,	Maßberechnung,	Schnittauflage	und	Zuschneiden.	
Ihrem	Modell	entsprechend	werden	Verarbeitungstechniken	
erklärt.	Im	Kurs	wird	Ihre	Näharbeit	fachkundig	betreut	und	
Sie haben die Möglichkeit, sich mit anderen Kursteilnehmern 
auszutauschen.

Online Schwedisch Einstiegskurs für Anfänger 
Kursnummer: 241P42001
Kursdauer: 10 x
Termine: ab Mittwoch 13.03.24, 18:30 bis 20:00 Uhr
Entgelt: 140,00 €

Sie möchten beginnen, die schwedische Sprache zu lernen? 
Mit vielen praxisnahen Dialogen, abwechslungsreichen Übun-
gen	 und	 vielen	Wiederholungen	gelingt	 Ihnen	der	 Einstieg	
mühelos.	Im	bequemen	Online-Format	(Videokonferenzsystem)	
schauen sie sich Alltagssituationen an. Von Anfang an sollen 
sie so viel wie möglich Schwedisch sprechen, damit Sie auf 
Ihren	nächsten	Aufenthalt	in	Schweden	optimal	vorbereitet	sind.

Online Japanisch Einstiegskurs für Anfänger 
Kursnummer: 241P41001
Kursdauer: 10 x
Termine: ab Samstag 16.03.24, 10:00 bis 11:30 Uhr 
Entgelt: 135,00 €

Im	Kurs	für	Japanisch	lernen	Sie	das	Wichtigste	für	den	Ein-
stieg	 in	diese	 fernöstliche	Sprache.	 Im	bequemen	Online-
Format (Videokonferenzsystem) starten Sie bei null und lernen 
alles Grundlegende. Sie lernen Japanisch für den Alltag: 
sprechen, grüßen, fragen, antworten. Außerdem beschäftigen 

Sie sich mit den japanischen Schriftzeichen und grammati-
schen Regeln.

Online Norwegisch Einstiegskurs für Anfänger
Kursnummer: 241P41501
Kursdauer: 8 x
Termine:  ab Montag 18.03.24., 14:30 bis 16:00 Uh 
Entgelt:  120,00 €

Sie möchten beginnen, die norwegische Sprache zu lernen? 
Mit vielen praxisnahen Dialogen, abwechslungsreichen Übun-
gen	und	vielen	Wiederholungen	gelingt	 Ihnen	der	Einstieg	
mühelos.	Im	bequemen	Online-Format	(Videokonferenzsys-
tem) schauen sie sich Alltagssituationen an. Von Anfang an 
sollen sie so viel wie möglich Norwegisch sprechen, damit 
Sie	auf	Ihren	nächsten	Aufenthalt	in	Norwegen	optimal	vor-
bereitet sind.

Landkreis Vorpommern-Greifswald -Der Landrat-
Amt für Kultur, Bildung, Sport und Schulverwaltung

17489 Greifswald, M.-Luther-Str. 7a
www.vhs-vg.de, www.kreis-vg.de
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rückBlIck – vereIne – verBände

Goldene Konfirmation in Penkun 
Jahrgang 1958

Am 29.10.2023 erlebten wir einen schönen Gottesdienst in 
der Stadtkirche Penkun mit unserer neuen Pastorin Diana 
Szkudlinska.	Im	gleichen	Atemzug	durften	wir	die	„Goldene	
Konfirmation“	entgegennehmen.	Es	war	für	uns	alle	ein	be-
eindruckendes Erlebnis und wird uns sehr lange in guter Er-
innerung bleiben. 

Anschließend haben wir uns alle bei einem gemütlichen Mit-
tagessen im Restaurant „Park am See“ getroffen und konnten 
die schönen Stunden noch einmal Revue passieren lassen. 

Marina Zielke, Foto: Peter Lange

BOØCK auf Streetart? Jugend boockt!

Im	November	ist	die	Jugend	der	Freiwilligen	Feuerwehr	Boock	
mit	 einer	Graffiti-Werkstatt	 in	das	 leerstehende	Küsterhaus	
gezogen. Das alte Fachwerkhäuschen im Besitz der Kirche 
war trotz Lage in der Ortsmitte in Vergessenheit geraten. Die 
Älteren können viele Geschichten darüber erzählen. Durch 
das	Graffiti-Projekt	im	Rahmen	der	Dorfresidenz	ist	es	wieder	
in	das	Bewusstsein	der	Dörfler	gerückt	und	auch	den	Boocker	
Nachwuchs verbindet nun ein persönliches Erlebnis mit dem 
Haus. Zur Vernissage werden seit langer Zeit wieder die 
Türen von „Tante Lottes alter Wohnung“ geöffnet.

Chris Strauss und die Aktiven der Dorfresidenz laden 
herzlich zur Ausstellung im alten Küsterhaus (Linden-
straße 57) am 09.03.2024 ab 15:00 Uhr in Boock ein.
Die Textilwerkstatt der Dorfresidenzkünstlerin ist im Februar 
zusätzlich zum Mittwoch auch Dienstag zwischen 16:00 und 
18:00 Uhr geöffnet.

Hilft keiner mehr, hilft keiner mehr, hilft doch die Feuerwehr
Was jetzt eine gelungene Zusammenarbeit beschreibt, hat 
lange gedauert. „Das leuchtende Endergebnis als Schlag-
zeile am Ende einer Dorfresidenz ist nicht das, worauf es 
ankommt“, so Residenzkünstlerin Strauss, „der Weg, der 
durch voreilige Vorstellungen und Meinungen verbaut ist, 
muss erst leergeräumt werden. Wenn der Punkt erreicht ist, 
dass man sich vom Gewohnten und seinen Erwartungen löst, 
sich also auf Unvorhersehbares einlässt, kann die gemeinsa-
me Arbeit beginnen.“
Die Resonanz blieb lange aus, bis der Jugendwart Manuel 
Schwarze die Textilwerkstatt entdeckte und von einer Zu-
sammenarbeit begeistert war. Heute unterstützt die Feuerwehr 

– entgegen aller Unkenrufe – neben Kirche und Gemeinde 
als wertvoller Partner die Residenz und schafft so auch in den 
Wintermonaten einen Gestaltungsspielraum für den Nach-
wuchs, den es seit Abschaffung der Jugendclubs nicht mehr 
gibt. Chris Strauss legt den Schwerpunkt auch hier nicht auf 
ein glattes Ergebnis, sondern gibt Raum für den eigenen 
Ausdruck der Kinder und Jugendlichen. Aktuell wird mit Wand-
malerei	und	Spraydosen	eine	große	Feuerwehr-Graffiti-Fahne	
gestaltet.

Wenn wir diesen Raum vollgemalt haben, bekommen wir 
dann einen neuen?
Vorerst ist der 9. März 2024 das Aus für Aktivitäten dieser Art. 
Boock hat als kleine Gemeinde einige Angebot für Sportinter-
essierte wie Tischtennis, Fußball oder Reiten. Aber es fehlt hier 
- wie auch in vielen anderen Gemeinden – an Gestaltungsspiel-
räumen für die Jugend. Kostenlose Angebote vor Ort, wie das 
von Chris Strauss, sind wichtig für die Gemeinden im ländlichen 
Raum. Die Heranwachsenden werden dadurch ermutigt, sich 
für	ihre	Interessen	und	die	Gemeinschaft	einzusetzen.	„Doch	
das neue kulturelle Angebot schließt nur für kurze Zeit die 
Lücke im Ort“, sagt die Künstlerin, die nach dem Ende der 
Residenz nicht mehr in Boock tätig sein wird. Die Kinder fragen 
sich zurecht, wo sie dann in Zukunft malen können …

Die Kuh vom Eis holen
Die	Künstlerin	Chris	Strauss	hat	neue	Impulse	nach	Boock	
gebracht und Spielräume geöffnet. Was daraus weiter ent-
steht, liegt in den Händen der Boocker. Das Kulturlandbüro 
wird den Ort bei diesem Schritt gerne weiter begleiten.
Bis zur Abschlussveranstaltung werden Kritik, Lob und Wün-
sche für den Ort gesammelt. Alles, was durch die Dorfresidenz 
an	die	Oberfläche	gekommen	ist,	kann	auf	Zettel	geschrieben	
in dem Briefkasten an der Tür des alten Küsterhauses mit-
geteilt werden. Um der Aktion Sichtbarkeit zu verleihen wird 
am 17.02.2024, um 12:00 Uhr in einem feierlichen Akt buch-
stäblich die Kuh vom Eis geholt.
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Wie offen gehen wir mit dem Thema  
Tod und Sterben um?

Genau da stoßen viele bereits an ihre Grenzen. Allein die 
Worte Hospiz und Palliativmedizin versetzen Menschen in 
Angst und Schrecken. Jeder hofft, damit nicht konfrontiert zu 
werden und schon gar nicht, wenn man „ein gewisses Alter“ 
noch nicht erreicht hat. Aufklärung, Gespräche und Hilfsan-
gebote werden sehr oft skeptisch betrachtet, ehrenamtliche 
Arbeit als Sterbebegleiter als etwas Wertvolles empfunden, 
aber nicht für den eigenen Weg. 
Oft werden wir gefragt, ab wann sollte man ein Kind mit dem 
Thema „Tod und Sterben“ konfrontieren? Die Meinungen da-
zu sind sehr verschieden. Besonders die Frage: „Wie nehmen 
Kinder je nach Alter, Krankheit und Verlust wahr? Wie viel kann 
ich einem Kind zumuten?“, zeigen die unterschiedlichen Sicht-
weisen auf die Dinge. 

Kinder sind unsere Zukunft. 
So, wie wir sie heute erziehen, werden wir morgen leben. 
Warum sollten wir unsere Kinder nicht mit dem Unvermeidli-
chen konfrontieren? Es ihnen für ihre Zukunft nicht leichter 
machen? 
Wenn innerhalb der Familie offen und ehrlich mit dem Thema 
umgegangen wird, dann ist die Anwesenheit eines Kindes bei 
einem schwerkranken Menschen eine Bereicherung für beide 
Seiten. Sogar wenn der kranke Mensch kein Mitglied der 
Familie ist. 
Die Besuche bei unserer Schwerstkranken sind voller Leben, 
Freude und Dankbarkeit. Lachen erhellt das Haus, Puppen-
sachen werden gehäkelt und Buden unter Tischen gebaut. 
Die Treffen werden freudig erwartet, es gibt Kaffee und Ku-
chen.
Ein Hauch von Abwechslung, Normalität und gebraucht wer-
den kehrt bei diesen Treffen ein. Unsere Schwerstkranke kann 
für ein paar Stunden alles um sich herum vergessen und 
genießen. 

Das Kind unserer Begleiterin weiß, dass die Frau, mit der sie 
so viel Spaß hat, sehr krank ist und ihre Lebenszeit begrenzt 
ist. Die Entscheidung, ihre Mutti bei den Besuchen zu be-
gleiten, kam vom Kind selbst. Sie hat ihre Tochter altersgerecht 
gut	aufgeklärt	und	ihr	Wohlbefinden	ständig	im	Blick.
Es braucht Menschen wie sie, die uns helfen, andere auch in 
schwerer Krankheit nicht vereinsamen zu lassen und die 

Eine Geschichte vom Teilen

In	Anlehnung	an	den	Jahreskreis	werden	zahlreiche	Feste	
gefeiert. Oft geraten die bedeutsamen Aspekte dieser Feste 
in den Hintergrund, daher integriert das Begegnungszentrum 
mia Löcknitz die Traditionen und Legenden rund um Vorbilder 
und deren Botschaft  in die Angebote für Kinder und Jugend-
liche.
Am 2. Dezember 2023 hörten die Besucher des BZ mia Löck-
nitz Geschichten aus dem Leben des Nikolaus von Myra, dem 
Schutzpatron von Ländern, Kindern und zahlreichen Berufen.

In	den	Tag	starteten	wir	um	15:00	Uhr	dem	Lied	„Lasst	uns	
froh und munter sein“ und einem Erzähltheater. Dafür wurde 
eine	winterliche	Kulisse	eingerichtet.	 In	Erwartung	auf	den	
Besuch des Nikolauses bastelten die Kinder weihnachtliche 
Türkränze aus Moosgummi und Papierkrippen. Der Nach-
mittag	wurde	musikalisch	am	Piano	und	mit	 Instrumenten	
begleitet. Auch weihnachtliche Leckereien durften auf dem 
weihnachtlich geschmückten Tischen nicht fehlen. 
Dann war es soweit: das Lied „Der Nikolaus ist hier“ und das 
darauffolgende, geheimnissvolle Klopfen stimmten die Kinder 
auf den Besuch des Nikolauses ein. Angekommen im Zentrum 
weckte er große Freude und überreichte den Kindern liebevoll 

verpackte Geschenktaschen mit dem echten Nikolaus, Lego-
Figuren und anderen Kleinigkeiten. Vielen Dank für die kleinen 
Spielsachen an M. Thirau. 
Aufgrund der zahlreichen Anmeldungen wurde das Programm 
um 17:00 Uhr wiederholt. An jeder Projekteinheit nahmen je-
weils 30 Kinder und Eltern teil.
Ein Dank geht an das Team mia, die Kollegen von der Caritas 
und alle ehrenamtlichen Helfer und Helferinnen, die diesen 
wundervollen Familientag vorbereitet und begleitet haben. 
Danke an A. Schmidt, der in die Rolle des Nikolauses schlüpf-
te. 
Mit Unterstützung des Kreisjugendrings im Rahmen des Bun-
desprogramms „Demokratie leben“ konnten Bastelmaterialien 
erworben werden.  

Klaudia Wildner-Schipek
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nächsten Generationen vorzubereiten, die Menschenwürde 
nie zu vergessen. 

Wenn auch Sie Zeit schenken möchten, herzlich und verläss-
lich sind, laden wir Sie ein, an unserem nächsten Schulungs-
kurs ab März 2024 zum ehrenamtlichen Hospizbegleiter 
teilzunehmen oder Sie unterstützen unsere Arbeit mit einer 
Spende. Denn unser Hilfeangebot ist für jeden kostenlos und 
von	den	Spenden	finanzieren	wir	unsere	Begleitungen	und	
die Ausbildung neuer Hospizhelfer. 

Spendenkonto: DE40 1505 0400 0335 0244 08 
Tel. 0175/9526085 

Nikolausfeier in Grambow

Die Nikolausfeier in unserer Gemeinde ist schon seit Jahren 
eine schöne Tradition und so fanden sich am 2. Dezember 
2023 viele Kinder und Erwachsene im Gemeindesaal in Gram-
bow ein. Zunächst überreichte der Bürgermeister und seine 
Stellvertreterin das Begrüßungsgeld für das neugeborene 
Kind an deren Eltern. Es gratulierten auch der Wehrleiter mit 
seinem Stellvertreter. Während der Kaffeetafel zeigte die 
Eggesiner Märchentruhe das Märchen „Rotkäppchen“. Die 
etwas modernere Version begeisterte Jung und Alt.  Nach 
dem Märchen fand ein Fackelumzug, begleitet von der örtli-
chen Feuerwehr, statt. Anschließend wurde traditionsgemäß 
das Nikolausfeuer entzündet. Der Nikolaus ließ dann auch 
nicht lange auf sich warten. Mit seinem Helfer verteilte er 
Süßigkeiten an die Kinder. Wir möchten uns auf diesem Weg 
noch einmal bei allen Helfern für die gelungene Veranstaltung 
ganz herzlich bedanken.

Club der deutsch-französischen Freundschaft
Europa im Alltag, Interessieren und verstehen,  

Entdecken und teilnehmen

Sorry liebe Leser und vor allem an unsere Fans, also unserer 
Artikelleser.	Im	Sommer	gab	es	den	letzten	Artikel.	Schauen	
wir positiv in die Zukunft und arbeiten wir wieder an der Kon-
tinuität dieser Mitteilungen.
Für den Vorstand gab es in Sachen Arbeit nur eine Sommer-
pause. Regelmäßig gab es diese Beratungen hinsichtlich der 
anstehenden Themen. Betrachtet auf die Mitarbeit aller Vor-
standsmitglieder ist hier noch erhebliche Verbesserung möglich. 

Was lag an bzw. gab es alles so zu tun?
Wie ein roter Faden zog sich die anstehende Vorbereitung 
der Besuchswoche der Forsitaner im Jahr 2024 hier in Penkun, 
bisher durch unsere Arbeitsthemen. Das ist alles schon sehr 
umfangreich, da es so viele Höhepunkte mit zu berücksichti-
gen gilt und viele Strukturen zusammen zu führen sind. Weiter-
hin sind wir dabei mit der Stadt und den weiteren Städtepart-
nerschaften ein nachhaltiges Projekt zu gestalten. Entstanden 
aus	einer	Idee	und	nun	in	Vorbereitung	eines	gemeinschaft-
lichen Projektes Stadt und Städtepartnerschaften angedacht, 
eventuell größer, umfangreicher und als Gemeinschaftsobjekt 
dann hoffentlich in Vollendung. Gemeinsam mit der Bürger-
meisterin und dem Kulturausschuss wurden zur Antragstellung 
zwecks Unterstützung des Clubs und generell für ein Projekt, 
dann verschiedenste Varianten nach Vorstellung unseres 
Anliegens, besprochen, besichtigt und vorabgeklärt. Die Vor-
stellung im gesamten Umfang dann später, wenn es spruch-
reif	ist.	Im	Dezember	erfolgte	dazu	eine	weiterführende	Zu-
sammenkunft. 
Gleichzeitig wird der gesamte Ablauf der Besuchswoche in-
tern im Club, geplant. Der Fortschritt ist gut, jedoch wird hier 
oft verkannt, wie schnell es Juli 2024 sein wird. Daran müssen 
wir unbedingt denken und darauf reagieren.
Eine sehr kurzfristige Aufgabe muss auch die Kontaktauf-
nahme nach Fors hinsichtlich der zu erwartenden Delegation 
sein. Wir hoffen das uns auch einige Jugendliche hier in 
Penkun besuchen. Unsere sehr aktive Sophia Majunke, als 
Beauftragte für die Jugendarbeit und somit Durchsetzung der 
Jugendinteressen im Club, hat aus der Jugendgruppe heraus 
auch	schon	gute	Ideen	und	somit	sehr	konkrete	Vorstellungen	
präsentiert.	Die	Arbeit	der	Jugendgruppe	unter	Ihrer	Leitung	
erfreut	uns	im	Vorstand	sehr.	In	der	Besuchswoche	bei	mach-
baren Themen werden wir auch dann andere als bisher „ein-
gefahrene“ Wege gehen wollen. Das wird aber dann sicherlich 
erst das Programm zur Besuchswoche korrekt darstellen und 
„ans Licht“ bringen. Etwas Spannung muss sein und lange 
erhalten bleiben! Einen Apell richten wir hier aber schon ein-
mal nach Fors und im Besonderem an die Jugend. Kommt 
2024 mit nach Penkun und genießt eine intensive Woche. Die 
Jugendgruppe lädt Euch gerne ein und verspricht eine „er-
lebnisreiche Woche“ für Euch. Gemeinsam mit Freunden, mit 
der Stadt Penkun und den Bürgern aus dem Amtsbereich 
werden wir die Festlichkeiten und die Besuchswoche genie-
ßen. 
Passend dazu fügen wir hier einen weiteren Bericht aus den 
Erlebnissen unserer Jugendgruppe ein. Es betrifft wieder 
einen Tag der Besuchswoche 2022 in Fors, über den Zosia 
Debowska berichtet: 
„Am Montag, den 11. Juli ging es mit den geplanten Pro-
grammpunkten erst richtig los. Denn nach dem entspannten 
Wochende mit unseren Gastfamilien, besonders dem Sonntag, 
den wir am Pool verbracht haben, warteten nun viele interes-
sante Orte, die es in Frankreich rund um Fors noch zu be-
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sichtigen gab. Der erste Tag fand statt unter dem Thema 
„Europa und Wirtschafstätigkeit“ und zu dem Anlass ging es 
um 8:15 Uhr mit dem Reisebus für uns los, den Hafen von La 
Rochelle zu sehen. Er stellt nämlich den sechst größten See-
hafen in Frankreich dar. Als wir gegen 10 Uhr dort ankamen, 
versammelten wir uns in einer Art Museum um einen großen 
Tisch herum, der ein Modell von dem ganzen Hafen und der 
umliegenden Stadt war. Dort wurde uns erstmal alles erklärt 
und erzählt, vom Aufbau und der Funktionsweise des großen 
Atlantikhafens. Dann waren wir an der Reihe den Hafen auch 
endlich zu sehen, was sich als eine detaillierte Rundfahrt durch 
das ganze Gebiet des Hafens gestaltete.
Mir gefiel dabei besonders ein Gebäude des Hafens an dem 
beeindruckende Kunst zu sehen war, viele große Graffitis 
gestaltet entlang der Wand, die die aktuelle Musik Szene dar-
stellen. Dieses Fresko namens „les visages, les figures“ (die 
Gesichter, die Figuren) entstand von verschiedenen Straßen-
künstlern im Rahmen eines Projekts mit dem Hafen von La 
Rochelle. (Foto dabei)
Nach der Rundfahrt besuchten wir ein Restaurant am Hafen 
und aßen dort zu Mittag. Nach dem Essen ging es weiter über 
eine riesige Brücke auf die Insel „Île de Ré“, die einen ganz 
besonderen Charm hatte. Dort durften alle selbstständig die 
Stadt Saint Martin de Ré am Atlantik entdecken, durch die 
hübschen Gassen schlendern, Souvenirs kaufen und die 
wirklich tollen Ausblicke genießen. Außer dem wunderschönen 
Blick auf den Ozean war auch das Erste, was mir auffiel die 
vielen Esel auf der Insel. Kinder durften darauf eine Runde 
durch den Park reiten und zum Glück hatten die Tiere genug 
Schatten und Wasser. Diese Esel trugen sogar Hosen. Und 
es stellte sich als eines der typischen Dinge der Insel heraus, 
die Esel mit ihren Hosen gehörten einfach zu der Geschichte 
dieses Ortes. Sie halfen früher Bauern bei ihrer Arbeit. Ich 
kaufte sogar später noch eine Postkarte mit einem solchen 
Esel. Das war für mich eindeutig das Schönste auf dieser 
Insel und sonst verbrachten wir dort noch einen angenehmen 
Nachmittag zusammen. Wir gingen uns das hübsche Städt-
chen anschauen und andere lieber zum Strand, um im Atlan-
tik zu baden.  Es war wirklich ein sehr heißer Tag wie auch 
die restlichen in Frankreich, aber auch ein sehr schöner.
Als wir abends müde zuhause ankamen, saßen wir beim aus-
giebigen Abendessen zusammen mit unserer Gastfamilie 
noch lange am Tisch, wie es in Frankreich so typisch war. Wir 
erzählten vom Tag und konnten immer mehr unser Französisch 
verbessern und verbrachten eine schöne Zeit zusammen, an 
die wir uns noch lange nach diesem Sommer erinnert konnten. 
(Zosia Debowska)“

Ein weiteres Projekt ist die Ausstellung zum 30-jährigem Be-
stehen der Städtepartnerschaft im Jahre 2024. Hier konnten 
Mitglieder aus dem Club gewonnen werden, welche in Form 

einer Arbeitsgruppe die Regie übernahmen und alles auf-
bereiten. Dazu werden auch Zuarbeiten aus den zurück lie-
genden Jahren benötigt. Ja und dahingehend, sprechen wir 
auch Sie, unsere Leser an. Aus verschiedensten Niederschrif-
ten sowie Fotomaterial erkennen wir, wer alles in den vergan-
genen Jahren mitgereist war. Verschiedene Projekte sind 
kreiert und realisiert worden. Auch hier werden wir kurzfristig 
Kontakte	 aufnehmen	 und	 um	Zuarbeiten	 bitten.	 In	 ersten	
Recherchen konnten wir schon erkennen, was alles in den 30 
Jahren so geschehen ist, getan und geschaffen wurde. 
Uns hat es schon viel Spaß gemacht, nur einmal grob zu um-
reißen. Einfach großartig. 
Der 16.September 2023 war ein besonders schöner Tag für 
den Club. Endlich konnten wir unser 6. französische Essen 
realisieren und durften wieder viele Gäste zu dieser Vereins-
vorstellung bei einem französischen Menü, begrüßen. Es war 
kein Platz mehr frei. Die Veranstaltung vorbereitet von vielen 
Kräften und mit viel Wärme durchgeführt, erbrachte für uns 
unerwartete Bekundungen. So viel positive Rückmeldungen 
(modern=Feedback) hatten wir noch nie. Ein herzliches Dan-
ke an Alle die gekommen sind, den Abend gemeinsam mit 
uns genossen haben und denen, welche die Sache komplett 
und schon „professionell“ durchgeführt haben. Umrahmt mit 
Vorträgen per Diashows, Gesangsvorträgen und anderen 
Informationen	an	die	Runde,	war	es	ein	schöner	Abend.	Noch-
mals herzlichen Dank an alle Aktionäre. Perfekt gemacht. 
Im	Oktober	führten	wir	unseren	Jahresabschluss	durch	und	
trafen uns wieder im Museum. Besprochen haben wir die hier 
auch erwähnten Details und schlossen den Abend in gemüt-
licher Runde ab. Es war wieder mal ein schöner Abend. 
Am 02.12.2023 hatten wir uns wieder an der Umrahmung bzw. 
Gestaltung des Weihnachtsmarktes in Penkun beteiligt. Viel 
Arbeit für leider wenige Leute, da der bekannte und „traditions-
reiche“ Tag am Samstag des 2. Advent nun auf den Samstag 
vor dem ersten Advent gelegt wurde. Da das bei den Mit-
streitern aber erst sehr spät ankam, waren die Planungen für 
die Adventszeit in den Familien schon insoweit abgeschlos-
sen. Wir haben es trotzdem hinbekommen und durften an 
einem sehr schönen Weihnachtsmarkt der Stadt Penkun 
teilnehmen und auch mitgestalten. Allen Helfern herzlichen 
Dank. Die Auswertung erfolgt dann auf unserer ersten Zu-
sammenkunft am 02.02.2024. 
Zum 16.11.2023 waren wir auf Grund einer Einladung der 
Alliance France zum jährlichen Beaujolais – Abend nach 
Stettin angereist. Gemeinsam mit A. Schützmann und Partne-
rin verbrachten wir schöne Stunden im Rahmen eines Vor-
trages über Beaujolais und einer Gesangseinlage mit Liedern 
von	E.	Piaf.	In	einem	bezaubernden	Ambiente	konnten	wir	mit	
den Freunden und Gästen der Alliance France die Zeit ver-
bringen. Einfach schön. Na und, der frische Beaujolais hat 
sehr	gut	geschmeckt.	Im	Jahr	2023	feiert	die	Alliance	France	
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von Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen, sondern 
auch die Förderung eines inklusiven Umfelds, in dem jeder 
Mensch unabhängig von seinen Fähigkeiten und Unterschie-
den akzeptiert wird.
Im	Rahmen	der	Zertifikatsübergabe	wurde	die	Zeit	auch	in-
tensiv für den Austausch genutzt. Positives Feedback und die 
Notwendigkeit	 von	 Inklusion	 standen	hierbei	 im	Fokus	der	
Diskussion.	Die	Teilnehmer*innen	betonten	die	Relevanz	ihrer	
neuen	Qualifikationen	für	ihre	tägliche	Arbeit	und	die	erfolg-
reichen Auswirkungen auf die Menschen, die sie unterstützen.

140	Jahre.	 Im	Rahmen	verschiedener	Höhepunkte	gab	es	
auch eine Einladung zu einem Konzert am 27.11.2023. Leider 
zu spät zur Teilnahme. Wir sagen Danke an Alliance France 
Stettin. 

Das	sind	im	Wesentlichen	die	Informationen	aus	dem	2.	Halb-
jahr 2023.  Über weitere Themen aus unserer ersten Zusam-
menkunft 2024 und den Planungen für die Besuchswoche 
berichten wir dann demnächst. 

R. Buchholz
i. A. des Vorstandes

AWO Sozialdienste Uecker-Randow gGmbH 
fördert Vielfalt durch Zertifizierung  
von 15 Inklusionsassistent*innen

Eggesin. Die AWO Sozialdienste Uecker-Randow gGmbH 
setzt	sich	aktiv	für	die	Förderung	von	Vielfalt	und	Integration	
ein.	 In	Kooperation	mit	dem	 renommierten	Weiterbildungs-
institut „SEM direkt“ und mit Unterstützung von Aktion Mensch 
wurden	15	engagierte	Mitarbeiter*innen	erfolgreich	zu	zerti-
fizierten	Inklusionsassisten*tinnen	ausgebildet.
Die Schulung, welche rechtliche Fragen der Tätigkeit, das 
Kindeswohl sowie die Vielzahl an Krankheitsbildern umfasste, 
wurde von Experten des Weiterbildungsinstituts „SEM direkt“ 
durchgeführt.	Die	Teilnehmer*innen	erwarben	nicht	nur	um-
fassendes Fachwissen, sondern stärkten auch ihre interdis-
ziplinären Kompetenzen, um aktiv zur Schaffung inklusiver 
Umgebungen beizutragen.
Die	Übergabe	der	Zertifikate	fand	am	21.	Dezember	2023	im	
AWO	Inklusiv	in	Eggesin	statt.	Geschäftsführerin	Ulrike	Diet-
rich und Fachbereichsleitung Anna-Elise Möller überreichten 
die	Zertifikate	persönlich	und	betonten	damit	den	bedeuten-
den	Meilenstein	in	der	beruflichen	Laufbahn	der	Absolvent*in-
nen. Die Veranstaltung unterstrich zudem die zunehmende 
Relevanz	von	Inklusion	in	unserer	Gesellschaft.
Die	 Inklusionsassistent*innen	 sind	nun	 in	Schulen,	Kinder-
gärten	 und	 sozialen	Organisationen	 tätig.	 Ihre	 vielfältigen	
Aufgaben umfassen nicht nur die individuelle Unterstützung 
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sportnachrIchten

Ehrungen beim Judosportverein Löcknitz e. V.
Bescherung durch die Eltern

Gast der diesjährigen Mitgliederversammlung kurz vor Weih-
nachten, war der Geschäftsführer des Kreissportbundes 
Vorpommern-Greifswald e. V., Herr Thomas Planck. Wie be-
reits zum 50. Vereinsjubiläum im Jahre 2016 war er in einer 
schönen Mission anwesend. Er schätzte ein, dass der 85 
mitgliederstarke Verein auf seine zuverlässigen Aktivposten 
zählen kann. Vor allem im Kinder- und Jugendbereich enga-
gieren sich das Trainergespann um den unermüdlichen 
Maikel Stechow, dem einfühlsamen Mario Willhagen und dem 
hilfsbereiten Steffen Bobsien. Die drei Judofreunde mit der 
Ehrennadel des Kreissportbundes Vorpommern-Greifswald 
e.   V. in Bronze ausgezeichnet.
Um die Vereinsbelange im Hintergrund kümmert sich Sandor 
Poddig. Der Schatzmeister ist seit über 30 Jahren ehrenamtlich 
für den Verein aktiv. Gleiches gilt für Ondre Swierczek, er trug 
einen maßgeblichen Anteil zu den Vereinserfolgen bei. Aus 
diesen Gründen wurden Sandor Poddig und Ondre Swierczek 
mit der Ehrennadel des Kreissportbundes Vorpommern-Greifs-
wald e. V. in Silber geehrt. Der langjährige Vereinsvorsitzende 
Klaus Wollenberg engagiert sich seit über 40 Jahren für den 
Judosport in der Region. Er hat dazu beigetragen, dass die 
Trainingsbedingungen verbessert wurden. Trainer, Vorsitzen-
der, Gürtelprüfer u.v.m. ist Klaus Wollenberg aus Leidenschaft 
zum Judosport. Der Judofreund wurde mit der Ehrennadel des 
Landessportbundes Mecklenburg-Vorpommern e. V. in Silber 
ausgezeichnet. Herzlichen Glückwunsch!

Teilnehmerrekord  
zum 40. Silvesterlauf in Grambow

Am 31. Dezember 2023 fand der 40. Silvesterlauf des LSV 
Grambow statt, an dem insgesamt 430 Teilnehmer kamen. 
Die Veranstaltung bot verschiedene Strecken,  die die Läufer, 
Wanderer und Walkern herausforderten.
Ein besonderes Highlight war die Ausgabe von T-Shirts an 
jeden Teilnehmer, die nicht nur als Erinnerung dienen, sondern 
auch ein Gefühl der Gemeinschaft schaffen.
Nach dem Lauf erwartete die Teilnehmer eine köstliche Be-
lohnung , Pfannkuchen und Getränke. Eine perfekte Gelegen-
heit in angenehmer Atmosphäre schöne Gespräche zu führen.
Das kontinuierliche Abspielen eines Film über die vergange-
nen Silvesterläufe während der gesamten Veranstaltung kam 
sehr gut an. Es ermöglichte den Teilnehmern, in Erinnerungen 
zu schwelgen.
Der 40. Silvesterlauf war nicht nur eine sportliche Heraus-
forderung, sondern auch eine Gelegenheit für alle Teilnehmer, 
das Jahr in einem gesunden und gemeinschaftlichen Rahmen 
ausklingen zu lassen.
Ein herzliches Dankeschön geht an alle Helfer, Sponsoren 
und die Gemeinde Grambow, die den 40. Silvesterlauf zu 
einem erfolgreichen Ereignis gemacht haben. Die große 
Unterstützung und Einsatzbereitschaft trugen maßgeblich 
zum positiven Erlebnis für 430 Teilnehmer bei.
Ein besonderer Dank gebührt den Gründungsmitgliedern, 
deren anfängliches Engagement vor mehr als 40 Jahren die 

Grundlage	für	den	Silvesterlauf	schuf.	Ihre	Leidenschaft	und	
Hingabe haben diese traditionsreiche Veranstaltung möglich 
gemacht.	Ihre	Teilnahme	hat	nicht	nur	die	erste	Ausgabe	ge-
prägt, sondern auch den Weg für 40 Jahre sportliche Gemein-
schaft geebnet.
Ein bedeutender Moment: nach 40 Jahren übergab Harald 
Nitschke den Staffelstab an Emanuel Reim. Wir danken ihm 
herzlich für seine langjährige Hingabe und freuen uns auf die 
Fortführung durch Emanuel Reim.

LSV Grambow

Besonders freuten sich Trainer und Aktive über die Überra-
schung der Eltern, welche die gleichzeitige Weihnachtsfeier 
erstmalig nutzten, um mit Geschenken für den Einsatz der 
Ehrenamtlichen Danke zu sagen. Ebenfalls vielen Dank!
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Trotz Eis und Schnee – Super Start ins Jahr 
2024 für den Sportschützenverein Löcknitz

Zur Eröffnung unseres Neujahrspokal 2024 
kamen viele Gäste. Auch unser Bürgermeister 
Detlef Ebert hat es sich nicht nehmen lassen 
und hat mit uns das Schützenjahr 2024 eröffnet.
Wir bedanken uns an dieser Stelle auch bei 
unseren Sponsoren und Helfern für die Unterstützung unseres 
Vereins und wünschen allen ein gesundes und erfolgreiches 
Jahr 2024.
Wir versprechen auch weiterhin die Jugend zu fördern und 
auch den Breitensport weiter auszubauen.
Das Neujahrspokalschießen war eine tolle Veranstaltung. 

Sieger Schützen Damen Sieger Schützen Herren
1. Platz Gerlinde Kriewitz 1. Platz Hans-Olaf Müller
2. Platz Candy Wolschke 2. Platz Frank-Olaf Schmidt
3. Platz Anja Duhse 3. Platz Ronald Heling

Sieger Jugend weiblich  Sieger Jugend männlich
1. Platz Stella-Marie Kusch 1. Platz Oskar Krentler
2. Platz Maja Wendorff 2. Platz Julian Kohlberg
3. Platz Nina-Lotte Neumeister

In	diesem	Jahr	fi	ndet	auch	wieder	ein	Schützenfest	auf	unse-
rem Vereinsgelände statt. Der Termin ist der 15.06.2024 und 
alle sind schon jetzt herzlichst eingeladen.
Wer jetzt schon Lust hat uns zu Besuchen ist willkommen.

Jeden Freitag und Samstag von 15:00 bis 17:00 Uhr können 
Erwachsene,	 Schüler	 und	 Jugendliche,	 die	 Interesse	 am	
Schießsport haben, an einem Schnupperkurs beim Sport-
schützenverein Löcknitz teilnehmen.
E-Mail sportschuetzenverein_loecknitz@t-online.de

Astrid Lubanski

Weihnachtssport in Grambow 2023

Nach der festlichen Zeit des Jahres 2023 kamen Sportbegeis-
terte aus der Region in großer Zahl zusammen, um am Weih-
nachtssport teilzunehmen. Die örtliche Turnhalle bot eine 
bunte Mischung aus Tischtennis, Darts und Volleyball.
Die vielfältigen Sportaktivitäten ermöglichten es Kindern, 
Jugendlichen, Erwachsenen und Senioren gleichermaßen, 
sich aktiv zu beteiligen. Die Atmosphäre war geprägt von 
gemeinsamen sportlichen Ehrgeiz.
Tischtennisspieler erlebten spannende Ballwechsel und 
Dartsspieler übten sich in Präzision. Der Höhepunkt war in 
beiden Turnieren, das Spielen um den Wanderpokal. Die 
Gewinner konnten den Pokal bis zum nächsten Weihnachts-
turnier mit nach Hause nehmen.
Die Volleyballteams kämpften um jeden Punkt und hatten 
jede Menge Spaß.

LSV Grambow

An den Wettkämpfen haben insgesamt 57 Starter aus sieben 
Schützenvereinen sowie aus der Bevölkerung teilgenommen. 
Trotz Eis und Schnee war die Stimmung super. Nach einem 
deftigen Mittagessen mit Erbseneintopf und Bockwurst fand 
die Siegerehrung statt.

Sieger Bevölkerung Damen  Sieger Bevölkerung Herren
1.	Platz	 Iris	Bullmann	 1.	Platz	 Hans-Georg	Otto
2. Platz Anne-Sophie Buth 2. Platz Arne Schulz
3. Platz Stefanie Liekfeld 3. Platz Max Seeger
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kInder – schulen – ferIen

Baby-Begrüßung durch das DRK

Auf Anregung des Projektes „Gesunde Kinder“ aus der Ucker-
mark	setzen	wir	unsere	 Idee	 jetzt	 in	die	Tat	um.	Mutti	und	
Baby aus dem Nachbarkreis werden seit Jahren mit einem 
Geschenk überrascht. Seit September 2023 haben wir, der 
DRK Kreisverband Uecker-Randow e. V., einen kleinen Ruck-
sack gepackt und verschenken ihn im Asklepios-Klinikum 
Pasewalk an jedes neugeborene Kind in unserem Landkreis. 

Gestartet sind wir mit folgenden Sponsoren: 
Landkreis Vorpommern-Greifswald, Asklepios-Klinikum, Kreis-
Apotheke Pasewalk, Brunnen-Apotheke Strasburg und Ergo-
therapie-Praxis Thiede Pasewalk. Vielen Dank!

Wohlwissend, dass für ca. 200 Geburten in der Region Vor-
pommern-Greifswald auch ca. 200 Geschenke zu packen 
sind,	bitten	wir	um	Ihre	Hilfe.	Unterstützen	Sie	die	kleine	Auf-
merksamkeit für Muttis und Babys und eine sinnvolle Hilfe-
leistung.	Für	Geldspenden	finden	Sie	hier	unsere	Bankver-
bindungen:

Sparkasse Uecker-Randow
BIC	NOLADE21PSW,	IBAN	DE05	1505	0400	3110	0011	35

VR-Bank Uckermark-Randow eG
BIC	GENODEF1PZ1,	IBAN	DE67	1509	1704	0102	2233	49

DRK Kreisverband Uecker-Randow e. V.
Oskar-Picht-Str. 60
17309 Pasewalk
Telefon: 03973 4384-0
E-Mail: info@drk-uer.de

Am 06.12.2023 überreichte der Bürgermeister der Gemeinde 
Löcknitz das Begrüßungsgeld in Höhe von 250 € an die Eltern 
von zehn Neugeborenen.

Die Übergabe fand im feierlichen Rahmen mit allen Eltern und 
Neugeborenen statt. Für die musikalische Unterhaltung sorg-
te Herr Warnke von der evangelischen Kirchengemeinde 
Löcknitz. Neben einem Blumengruß der Gemeinde bekamen 
die Eltern eine kleine Aufmerksamkeit des Arbeitslosenver-
bandes überreicht. Anschließend wurde bei einem Glas Sekt 
oder Saft angestoßen und geplaudert.

Begrüßungsgeld für Neugeborene

Das Begrüßungsgeld als freiwillige Leistung zur Familienför-
derung wird bereits seit 1996 bei Erfüllung der Anspruchs-
voraussetzungen an die Eltern ausgezahlt. Mit den vier 
Mädchen und sechs Jungen im vergangenen Jahr wurden 
bisher insgesamt 530 Kinder mit dem Begrüßungsgeld in der 
Gemeinde willkommen geheißen.
Gemäß der seit 01.01.2022 geltenden Richtlinie über die Ge-
währung des Begrüßungsgeldes ist eine vorherige Antrag-
stellung im Amt Löcknitz-Penkun erforderlich. Voraussetzung 
ist u. a. der Hauptwohnsitz des/der Sorgeberechtigten in der 
Gemeinde seit mindestens einem Jahr vor Geburt des Kindes.
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Heiligabend mit Krippenspiel

Am 24.Dezember um 17.00 Uhr war es endlich soweit, der 
Gottesdienst	zum	Heiligenabend	fand	statt.	Im	Vorfeld	haben	
die Kinder der Kinderstunde mit Frau Weber jeden Montag 
im	Dezember	fleißig	für	das	Krippenspiel	geprobt.
Endlich war der Tag gekommen und wir konnten in unseren 
Kostümen das Krippenspiel in der Stadtkirche Penkun auf-
führen. Etwas Aufregung war dabei aber alles lief wunderbar.
Wir freuen uns auf das Jahr 2024.

Text/Bild: Diana Weber

Kirche Penkun
Nikolausgottesdienst in Penkun

Am 6. Dezember fand in der Stadtkirche Penkun ein Kinder-
gottesdienst zum Nikolaustag statt.

Der Gottesdienst wurde gestaltet von D. Weber, S. Weber, H. 
Engelmann und Diakon R. Ehlers. Die Nikolausgeschichte 
wurde für die Kinder von Sophie Weber erzählt. Alle Kinder 
hörten gebannt den Worten zu und schauten sich die Bilder an.

„Sternensingen“

Am Montag, den 8. Januar war es wieder soweit, unser all-
jährliches „Sternensingen“ durch Penkun fand statt, trotz der 
Kälte machten wir uns auf den Weg. Die Kinder waren als die 
„Heiligen drei Könige“ und „Sternen-Singer“ verkleidet.
Wir besuchten viele ältere Menschen und begeisterten mit 
unseren Liedern und brachten Freude ins Haus.
Herzlichen Dank für die vielen Geschenke, die Kinder haben 
sich sehr gefreut. 

Text/Bild: Diana Weber

Auch der Nikolaus hatte sein Erscheinen zugesagt und kam 
mit einer süßen Überraschung in die Kirche.

Bild/Text: Diana Weber

Neues von der „Randow-Spatzen“
Möchte mal wissen was hier los ist

…	fragt	Opa	Erwin	Oma	Ilse.	Wer	hat	den	hier	das	ganze	Zeug	
ausgeteilt?
Einige der regelmäßigen Löcknitzer Seeumwanderer wissen 
schon Bescheid, wenn sie jeden Mittwoch in den Vormittags-
stunden, einer große Horde Kinder im Wald begegnen. Ja, 
die Vorschulkinder der Kita „Randow-Spatzen“ haben wieder 
ihren Waldtag. 



AmtsblAtt löcknitz-Penkun - 46 - Nr. 01-02/2024

Doch diesmal so kurz vor Weihnachten sind die Kinder in 
einer anderen Mission unterwegs. Bepackt mit Heu, Getreide, 
Nüssen und Maisenknödel ziehen sie in ihr Waldstückchen 
um alles vorzubereiten. 
Walnüsse werden in Astgabeln platziert, Maisenknödel auf-
gehangen, das Vogelhäuschen mit Getreide befüllt und an 
geeigneten	Stellen	Heu	ausgelegt.	Alle	Kinder	waren	fleißig,	
alles ist gut vorbereitet für das Fest „Weihnachten der Tiere“. 
Und sollte der Winter doch noch richtig in Erscheinung treten, 
wird für Nachschub gesorgt. Wir Kinder der Kita „Randow-
Spatzen“	 sind	 ja	 jeden	Mittwoch	dort	 zu	 finden,	 außer	bei	
Sturm. 
Opa	Erwin	und	Oma	Ilse	haben	jetzt	Gewissheit,	wie	das	alles	
hier zusammenhängt. 

Das deutsch-polnische Vorweihnachtliche Treffen

Am 07.12.2023 fand unser Weihnachtstreffen mit dem Kinder-
garten „Stokrotka“ und mit der Grundschule Nr. 10 aus Stettin 
statt. Das Projekt „Das deutsch-polnische Vorweihnachtliche 
Treffen“	wurde	von	DPJW	finanziert.
Unseren Projekttag begannen wir singend, mit Musik und 
Bewegung machten wir die gemeinsame Begrüßung. Nach 
dem gemeinsamen Frühstück bastelten wir Weihnachtskarten, 
dekorierten wir Weihnachtshäuser, bemalten wir Holzmagne-
te	und	Sterne	aus	Karton.	In	unserer	KITA-Weihnachtsbäcke-
rei dekorierten wir Lebkuchen, schmückten wir den Tannen-
baum und Adventskränze. Außerdem hatten die Kinder die 
Gelegenheit zusammen frei zu spielen und Kontakte zu 
schließen. Viel Spaß brachten den Teilnehmern auch Sport-
aktivitäten in der Sporthalle.

Alle Sachen, die die Kinder alleine bastelten, nahmen sie mit 
nach Hause. Besonders schön war unser gemeinsames Tref-
fen in der Aula, nach dem Mittagessen. Beim Liedersingen 
war die Atmosphäre sehr gemütlich und bewegend – so 
viele Kinder, die die gleichen Lieder kennen und singen. Das 
kurze und witzige Theaterstück über vier Nikoläuse, die strei-
ten, welcher von ihnen, der echte Nikolaus ist, war eine wun-
derschöne Zusammenfassung des Projektes. Mit dem Motto, 
das jeder von uns ein Nikolaus sein kann und das Schenken 
mehr Spaß als das Nehmen bringt, verabschiedeten wir uns. 
Am Ende tauschten die Kinder die selbst gemachten Ge-
schenke aus. 
Wir sind glücklich, dass wir uns noch in der weihnachtlichen 
Stimmung treffen konnten. Der Tag war toll und hat uns große 
Freude bereitet.

Wir sagen Danke! 

Am 15. Dezember 2023 um 10 Uhr fand im Begegnungszen-
trum „Mia“ die Märchensinfonie, ein klassisches Konzert für 
Kinder von „Music Powerania vol. 1“ (polnisch-deutsch) statt. 
Es war eine Erlebnisreise in die Welt der klassischen Musik 
mit bekannten Kinderliedern wie z. B. „Der König der Löwen“. 
Die Kinder wurden während des gesamten Konzertes mit 
einbezogen, hatten Spaß und konnten auch zur Musik tanzen. 

Im	Anschluss	planten	wir	eine	Überraschung.	Fünf	Gruppen	
unserer Kita versammelten sich vor dem Eingang. Wir sangen 
Weihnachtslieder und bedankten uns recht herzlich mit einem 
Präsentkorb für die gute Zusammenarbeit und das Engage-
ment, denn jedes Jahr begeistert uns das Begegnungszent-
rum „Mia“ mit spannenden Theaterstücken, gemeinsames 
Singen, Spielen und Bastelangeboten zu den jeweiligen 
Jahreszeiten. Auch an das leibliche Wohl wird stets mit einem 
liebevoll hergerichteten Tisch gedacht, der zum Essen und 
Trinken einlädt. Die Kinder und auch die Erzieher der Kita 
„Randow-Spatzen“ sind schon in freudiger Erwartung auf die 
kommenden Projekte und Veranstaltungen. Vielen Dank!

Kita „Randow-Spatzen“

Besuch in den Karateverein nach Stettin 

Am 27.11.2023 ging es für die Kinder der hellblauen Gruppe 
der Kita „Randow-Spatzen“ mit dem Zug nach Stettin, in die 
Karate	Schule	,,Mᾰly	Karateka“.
Mit dabei war ebenso eine polnische Kindergartengruppe.
Nach der Begrüßung gab es für die Kinder eine kurze ge-
schichtliche Einführung in die Kampfkunst des Karates.
- Woher kommt Karate überhaupt?
- Aus welchem Land kommt Karate?
- Bedeutung verschiedener Ausrufe im Karate.
- Welche Gürtelfarbe ist die Höchste?
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Weihnachtskonzert für Mandoline im Kindergarten 
„Randow-Spatzen“ – Musik, Freude und Tradition

Am 13. Dezember verwandelte sich der Kita „Randow-Spat-
zen“ in eine Bühne für musikaliche Festlichkeiten. Die Schü-
ler*innen	des	Mandolinenorchester,	 unter	 der	 Leitung	 von	
Ehepaar Schächter als Mandolinenlehrer, betraten die Bühne, 
um ihr Talent mit dem Publikum zu teilen. Dieses Konzert be-
tonte nicht nur die Fähigkeiten junger Musiker, sondern schuf 
auch eine einzigarte Weihnachtsatmosphäre, die den Teil-
nehmer lange in Erinnerung bleiben wird.

Die Konzertgäste hatten neben dem Erleben des Talents jeder 
Musiker auch die Gelegenheit zur aktiven Teilnahme an der 
Veranstaltung.	In	einem	bestimmten	Momenten	des	Konzerts	
wurden die Zuschauer eingeladen, gemeinsam Weihnachts-
lieder zu singen.
Wir hoffen, dass diese Veranstaltung zu einer Jährlichen 
Tradition wird.

Danach ging es für die Kinder auf die Matten. Hier stand die 
Bewegungsfreude ganz klar im Vordergrund.
Auf spielerische Weise wurden den Kindern besondere Block-, 
Schlag- und Tritttechniken vermittelt, insbesondere Selbstver-
teidigung, Körperbeherrschung und Konzentrationsfähigkeit.
Auch bei den gemeinsamen Partnerübungen mit den polni-
schen Kindern gab es keine Scheu und Berührungsängste. 
Die Kinder und auch die Erzieher hatten alle viel Freude und 
werden viele Übungen mit den Kindern auch im Kita-Alltag 
weiterführen.

Anmeldung zur Kinderfreizeit 2024

Auch	 in	diesem	Jahr	findet	die	Kinderfreizeit	 in	Liepe	vom	
23.07.2024 bis 26.07.2024 statt. 
Das Thema lautet: „Arche Noah“.

Liebe Eltern, sie können ihr Kind (Alter zwischen 7 und 14 
Jahren) ab sofort bei Frau Weber/Pfarramt Penkun immer 
dienstags und freitags unter der Telefonnummer 039751/60361 
anmelden. Wir haben Plätze für 20 Kinder.
Der Teilnehmerbetrag beträgt 100,00€ pro Kind. Wie auch die 
Jahre davor, haben wir Vollpension gebucht.

Bild/Text: Diana Weber

AWO Kita „Uns Welt-Entdecker“  
feiert besinnliche Vorweihnachtszeit  

mit vielfältigen Aktivitäten

Ein Hauch von Weihnachtszauber erfüllte die Räume der AWO 
Kita „Uns Welt-Entdecker“ in den letzten Wochen des Jahres 
2023,	während	die	Kinder	gemeinsam	mit	ihren	Erzieher*innen	
an verschiedenen Aktivitäten und Veranstaltungen teilnahmen.
Die Kita beteiligte sich begeistert an der Aktion „Weihnachten 
im Schuhkarton“. Die kleinen Hände gestalteten liebevoll ver-
packte Pakete, die nicht nur Geschenke, sondern auch eine 
Botschaft der Liebe und Solidarität enthielten. Eine wertvolle 
Erfahrung für die jungen Welt-Entdecker, um Empathie und 
soziales Engagement zu fördern.
Eine weitere besondere Begegnung fand in der häuslichen 
Pflegeeinrichtung	Brunhilde	Zeiger	statt,	wo	die	Kinder	auf	
die	Senior*innen	trafen.	In	einem	herzlichen	Miteinander	wur-
den Lieder, Gedichte und Tänze aufgeführt, um eine fröhliche 
Atmosphäre zu schaffen. Als süße Geste wurden selbstgeba-

ckene	Plätzchen	an	die	Senior*innen	überreicht.	Die	AWO	
Kita „Uns Welt-Entdecker“ möchte sich an dieser Stelle herz-
lich	beim	Pflegedienst	Brunhilde	Zeiger	für	die	stets	tatkräfti-
ge Unterstützung bedanken.
Der Elternrat ermöglichte durch den Verkauf von selbstgeba-
ckenen Köstlichkeiten beim Kuchenbasar die Füllung von den 
Adventskalendern der Kita mit kleinen Leckereien und bunten 
Aktionen.	Eine	gelungene	Initiative,	die	die	Vorweihnachtszeit	
mit Spannung und Freude erfüllte.
Die Unterstützung der Randow Tank & Baumarkt GmbH setz-
te ein weiteres Highlight, indem sie der Einrichtung einen 
wundervollen Weihnachtsbaum spendete. Die Kinder durften 
selbst ihren Baum auswählen und so einen Hauch von fest-
licher Magie in ihre Kita bringen.
Nicht	zu	vergessen	sind	die	Besuche	 im	MIA	Zentrum,	bei	
denen kleine Überraschungen, die Weihnachtsgeschichte und 
weitere tolle Aktionen geboten wurden. Die gemeinsamen 
musikalischen Abschiedsmomente schufen eine wunderschö-
ne	Erinnerung	für	Kinder	und	Erzieher*innen	gleichermaßen.
Die AWO Kita „Uns Welt-Entdecker“ blickt auf eine zauber-
hafte Vorweihnachtszeit zurück, in der nicht nur Geschenke, 
sondern vor allem schöne Erinnerungen als wahre Schätze 
geschaffen wurden. Diese Erlebnisse stärken die Gemein-
schaft, bewahren Träume und geben Mut für jeden neuen 
Schritt in die Zukunft.

Petra Kowohl, Koordinatorin 
für Soziale Arbeit, Ehrenamt und Öffentlichkeitsarbeit
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sonstIges

Öffentliche Bekanntmachung
Aufhebung und erneute Feststellung der Ergebnisse  

der Wertermittlung

Im	Flurneuordnungsverfahren	Grambow	wird	gemäß	§	32	des	
Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in der Fassung vom 
16.03.1976	(BGBl.	I,	S.	546)	mit	späteren	Änderungen	i.	V.	mit	
§§ 63 Abs. 2 und 53 Abs. 4 LwAnpG in der Fassung der Be-
kanntmachung	 vom	3.	 Juli	 1991	 (BGBl.	 I,	 S.	 1418)	 zuletzt	
geändert durch Artikel 136 des Gesetzes vom 10. August 
2021	(BGBl.	I,	S.	3436)	die	Feststellung	der	Wertermittlungs-
ergebnisse vom 22.07.2011 mit Bestandskraft vom 07.10.2011 
aufgehoben und werden die Ergebnisse der geänderten 
Wertermittlung mit dieser Bekanntgabe festgestellt.

Gründe:
1. Eine Änderung der Wertermittlung war notwendig infolge

- Umstellung der technischen Verfahrensbearbeitung 
auf	das	System	LEFIS

Schießwarnung
für den Truppenübungsplatz JÄGERBRÜCK 

vom 01.03.2024 bis 31.03.2024

1. TrÜbPl JÄGERBRÜCK gibt folgende Sperrzeiten bekannt:

Freitag 03.03.2024 07:00–15:00 Uhr

Montag 04.03.2024 07:00–17:00 Uhr
Dienstag 05.03.2024 07:00–24:00 Uhr
Mittwoch 06.03.2024 07:00–17:00 Uhr
Donnerstag 07.03.2024 07:00–24:00 Uhr

Montag 11.03.2024 07:00–17:00 Uhr
Dienstag 12.03.2024 07:00–24:00 Uhr
Mittwoch 13.03.2024 07:00–17:00 Uhr
Donnerstag 14.03.2024 07:00–02:00 Uhr
Freitag 15.03.2024 07:00–15:00 Uhr

Montag 18.03.2024 07:00–17:00 Uhr
Dienstag 19.03.2024 07:00–24:00 Uhr
Mittwoch 20.03.2024 07:00–17:00 Uhr
Donnerstag 21.03.2024 07:00–24:00 Uhr
Freitag 22.03.2024 07:00–15:00 Uhr

von Samstag 23.03.2024 Instandsetzungszeit
bis Sonntag 07.04.2024 schießfreie Zeit

2. Es ist verboten:
- Unbefugtes Betreten des Truppenübungsplatzes
- Widerrechtliches Aneignen von Munition und Munitions-

teilen
3. Vorsicht! Blindgänger, Übungen von Kampffahrzeugen, 

Fahren mit Tarnlicht, Straßenverschmutzungen, unbeleuch-
tete und getarnte Fahrzeuge sind eine ständige Gefahr auf 
dem Truppenübungsplatz.

 ACHTUNG LEBENSGEFAHR!
4. Gesperrte Geländeteile sind durch: Verbots- und Hinweis-

schilder bzw. Schranken und Verkehrszeichen gekenn-
zeichnet.

i. A. Pham, Oberstabsgefreiter

Truppenübungsplatzkommandantur 17358 TORGELOW, 17.05.2021
JÄGERBRÜCK           Pasewalker Chaussee 7

Tel: 03976- 250- 3031
FspNBw: 90- 8440- 3031

Schießwarnung 07 / 2021
für den Truppenübungsplatz JÄGERBRÜCK

vom 01.07.2021 bis 31.07.2021

1. TrÜbPl JÄGERBRÜCK gibt folgende Sperrzeiten bekannt:

Tag Datum Sperrzeiten
Dienstag 01.07.2021 07:00 - 02:00
Freitag 02.07.2021 07:00 - 15:00

Montag 05.07.2021 07:00 - 17:00
Dienstag 06.07.2021 07:00 - 17:00
Mittwoch 07.07.2021 07:00 - 17:00

Donnerstag 08.07.2021 07:00 - 17:00
Freitag 09.07.2021 07:00 - 15:00

Montag 12.07.2021 07:00 - 17:00
Dienstag 13.07.2021 07:00 - 17:00
Mittwoch 14.07.2021 07:00 - 17:00

Donnerstag 15.07.2021 07:00 - 17:00
Freitag 16.07.2021 07:00 - 15:00

Montag 19.07.2021 07:00 - 17:00
Dienstag 20.07.2021 07:00 - 17:00
Mittwoch 21.07.2021 07:00 - 17:00

Donnerstag 22.07.2021 07:00 - 17:00
Freitag 23.07.2021 07:00 - 15:00

Montag 26.07.2021 07:00 - 17:00
Dienstag 27.07.2021 07:00 - 17:00
Mittwoch 28.07.2021 07:00 - 17:00

Donnerstag 29.07.2021 07:00 - 17:00
Freitag 30.07.2021 07:00 - 15:00

2. Es ist verboten:
- Unbefugtes Betreten des Truppenübungsplatzes
- Widerrechtliches Aneignen von Munition und Munitionsteilen

3. Vorsicht!
Blindgänger, Übungen von Kampffahrzeugen, Fahren mit Tarnlicht, 
Straßenverschmutzungen, unbeleuchtete und getarnte Fahrzeuge sind eine 
ständige Gefahr auf dem Truppenübungsplatz.

A C H T U N G    L E B E N S G E F A H R !

4. G e s p e r r t e  G e l ä n d e t e i l e  s i n d  d u r c h : V e r b o t s - u n d                   
H i n w e i s s c h i l d e r   b z w. S c h r a n k e n   u n d  V e r k e h r s z e i c h e n g
e k e n n z e i c h n e t.

im Original gezeichnet
Richter, Stabsfeldwebel

Umfrage zum Radverkehr  
im Landkreis Vorpommern-Greifswald

Wo würden Sie gerne einen neuen Radweg haben?
Gibt es gefährliche Stellen entlang der Wege, die sie radeln?
Wo wünschen Sie sich mehr Abstellanlagen für Fahrräder? 
Der Landkreis Vorpommern-Greifswald erarbeitet gemeinsam 
mit dem Gutachterbüro Mobilitätswerk GmbH unter Mitarbeit 
des Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern e. V. ein 
Radverkehrskonzept für sichere und nutzerfreundliche Rad-
wege und Radverkehrsverbindungen.
Um nahtlose Verknüpfungen und die Bedürfnisse unter-
schiedlicher	Nutzergruppen	 in	 das	Konzept	 einfließen	 zu	
lassen,	sind	Ihre	Anregungen	und	Kenntnisse	gefragt!	Daher	
soll bereits zu Beginn des Konzeptes eine Beteiligung über 
eine kartenbasierte Umfrage erfolgen. 

Bringen Sie Ihre Hinweise und Ihr Wissen ein und ver-
bessern Sie damit die Situation für Radfahrende im Land-
kreis Vorpommern-Greifswald!
Neben	der	Möglichkeit,	Ihre	Wunschradwegeverbindungen	in	
eine interaktive Karte einzuzeichnen, können Sie Gefahren-
stellen und Verbesserungsvorschläge sowie Standorte oder 
Sanierungsbedarfe von Abstellanlagen verorten und beschrei-
ben.
Damit ein großer Teilnehmendenkreis die Möglichkeit hat, sich 
einzubringen, können Sie einfach online über folgenden Link 
an der Umfrage teilnehmen:
http://tinyurl.com/RadverkehrVorpommernGreifswald

Die Umfrage ist
noch bis zum 03.03.2024
für Sie freigeschaltet. 

Für den Fragebogen benötigten Sie 5 bis 
10 Minuten. Sie müssen keine persönlichen 
Daten angeben.
Die erhobenen Daten werden ausschließlich im Rahmen der 
Konzepterstellung weiterverarbeitet.

Hinweis: Wir empfehlen eine PC oder ein Tablet zu nutzen. 
Am Smartphone ist die Anwendung unübersichtlich.
Wir	freuen	uns	auf	Ihre	Unterstützung!	
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- umfangreicher Korrekturen in der ge-
samten Wertermittlungsgeometrie

- Aktualisierung der Wertzahlen auf-
grund Nachschätzung durch das 
Finanzamt

- Ausweisung eines Sondergebietes für 
Photovoltaik

2. Die Anhörung des Vorstandes der Teil-
nehmergemeinschaft ist erfolgt.

3. Die Ergebnisse der geänderten Wert-
ermittlung haben zur Einsichtnahme für 
die Beteiligten vom 02.05.2023 bis zum 
02.06.2023 im Amt Löcknitz-Penkun, 
Chausseestraße 30, 17321 Löcknitz aus-
gelegen.

 Für die Beteiligten bestand die Mög-
lichkeit der individuellen Erläuterung 
durch den Verfahrensbearbeiter vom 
22.05.2023 bis 24.05.2023 im Gemein-
dezentrum Grambow, MTS-Weg, 17322 
Grambow.

4. Im	 Anhörungstermin	 am	 24.05.2023	
wurden den Beteiligten die Ergebnisse der geänderten 
Wertermittlung erläutert.

	 In	diesem	Termin	vorgebrachte	und	begründete	Einwen-
dungen wurden in den Datenbestand eingearbeitet.

 Diese angepasste Wertermittlung wurde in der Zeit vom 
14.11.2023 bis 15.11.2023 zur Einsicht ausgelegt und er-
läutert.

 Die dazu vorgebrachten Einwendungen wurden ebenfalls 
geprüft und begründete Einwendungen, die eine Änderung 
der Wertermittlung nach sich ziehen, betreffen folgende 
Flurstücke:

 Die Änderungen sind in den beigefügten Kartenausschnit-
ten ersichtlich.

	 Die	Veröffentlichung	der	Kartenausschnitte	erfolgt	im	Inter-
net unter: https://amt-loecknitz-penkun.de/ALP/Bekannt-
machungen/grambow.php

5. Über die vorgebrachten Einwendungen ist sachgerecht 
entschieden.

6. Die Wertermittlungsergebnisse unter Berücksichtigung 
der Änderungen sind Gegenstand dieser Feststellung. 

ONR Bezeichnung bisher geändert
330 Schwennenz 1 202 OL

OL
164 (tlw.)
82 (tlw.)

OL
OLE

164 (tlw.)
82 (tlw.)
Anpassung

330 Schwennenz 1 203/3 OL OL
OLE

164 (tlw.)
82 (tlw.)

330 Schwennenz 1 203/4 OL 164 OL
OLE

164 (tlw.)
82 (tlw.)

410 Schwennenz 1 201 OL
OLE
OLU

164 (tlw.)
82 (tlw.)
49

OL
OLE

164 (tlw.)
82 (tlw.)
Anpassung

2 Schwennenz 1 168/1 GR 11 (tlw.) U 6 (tlw.)
288 Schwennenz 1 170 GR 11 (tlw.) U 6 (tlw.)
127 Schwennenz 1 191 GR 11 (tlw.) U 6 (tlw.)
213 Schwennenz 1 187 VS 38 (tlw.) A 38 (tlw.)
376 Schwennenz 1 115 WA 9 GH

WA
6 (tlw.)
9 (tlw.)

gesucht – gefunden

Ares ganz groß! Ja, man muss ihn groß zeigen, denn er ist ein toller Hund! Leider hat er 
stets Pech: Leute kamen über viele Wochen, gingen mit ihm spazieren, wollten ihn über-
nehmen – und blieben weg! Bei einer anderen Familie rebellierte die Katze gegen ihn.
Ares kam im April 2023 aus einer Beschlagnahmung zu uns. Er wurde ca. 2015 geboren 
und ist ein Malinois-Mix.
Ares hat den rasseeigenen „Pfeffer“ im Hintern, er patroulliert wachsam im Auslauf und 
sucht eine Aufgabe. Zu neuen Menschen nimmt er offen und freundlich Kontakt auf, so 
findet	er	auch	immer	wieder	neue	Gassigeher.	Seine	erstmal	unverbindliche	Art	weicht	
schnell einem spürbaren „Draht“ , wenn man sich mit ihm beschäftigt und Zeit verbringt. 
Bei ihm merkt man sehr stark, dass er einen Malimenschen mit Führung sucht. Die Grund-
kommandos kennt er und führt sie auch mit Enthusiasmus aus. Er sollte in eine Familie 
ohne zu kleine Kinder, in der es nicht zu hektisch zugeht. Mit Katzen kann es klappen, 
wenn ein wenig Geduld im Spiel ist.

Wir suchen nun für Ares ein zuverlässiges Zuhause, denn seine Lebensgeschichte geht 
einem	ans	Herz:	Erst	wurde	er	für	eine	Vermittlungshilfe	im	Internet	veröffentlicht,	als	das	
nicht klappte, wurde er einfach im Wald entsorgt. Er hatte Glück, dass man ihn recht-
zeitig fand. Er wurde dem Besitzer entzogen.

Ares sucht ein Zuhause

Nach abschließender Überprüfung aller vorgebrachten 
Einwendungen und Hinweise ist die Voraussetzung für die 
Feststellung der geänderten Wertermittlung gegeben.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen die Aufhebung und/oder die Feststellung der Ergeb-
nisse der geänderten Wertermittlung kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei der NBS Land-
entwicklung GmbH, Außenstelle Güstrow, Spaldingsplatz 12, 
18273 Güstrow erhoben werden.

Güstrow, den 25.01.2024

gez.	Ines	Kulessa

NBS Landentwicklung GmbH
Außenstelle Güstrow
Flurneuordnungsverfahren „Grambow“
Landkreis Vorpommern-Greifswald
Gemeinde Grambow
Az.: 5433.3-72-33227

www.gnadenhof.de • info@gnadenhof.de • Tel. 039606/20597
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Still und leise, ohne ein Wort, 
gingst du von deinen Lieben fort.

 Wir haben Abschied genommen von 
unserer lieben Mutter, Oma und Uroma

KARIN BÄR
 * 28.12.1941    † 30.10.2023

 Für die Anteilnahme möchten wir 
uns recht herzlich bedanken.

 In lieber Erinnerung
Frank, Andreas und Antje mit Familien

 Gera, im November 2023

Wir haben Abschied genommen von unserer 
lieben Mutter und Oma

Ilona Bernheiden
Danke
Allen, die sich in stiller Trauer mit uns ver-
bunden fühlten und ihre liebevolle Anteilnahme 
auf so vielfältige Art zum Ausdruck brachten, 
danken wir von Herzen. Ein besonderer Dank 
gilt dem ambulanten Pflegedienst Sodtke und 
Struck,dem Pflegeheim „Haus am See“ in 
Brüssow für die liebevolle Pflege, dem 
Bestattungshaus „Pommersches Land“, der 
Blumenstube A. Henke, Marios Pizzeria sowie 
dem Pfarrer Herrn Warnke für die tröstenden 
Worte in der schweren Stunde des Abschieds.

In liebevoller ErinnerungIn liebevoller Erinnerung
Jörg und Irena
Chris und Daniel
David, Marie und Thomas

Boock, im
Dezember 2023

Wir haben Abschied genommen                   
von unserer lieben Tante

Gisela Matz
die im Alter von 87 Jahren                        

für immer von uns ging.

In stiller Trauer                                  
im Namen aller Angehörigen                      

die Nichten und Neffen

Löcknitz, den 5. Januar 2024

Ein Leben voller Hilfsbereitschaft
und Güte hat sich vollendet.

im Alter von 75 Jahren

Wilfried Fetkenheuer

In stiller Trauer

Karin Rennfanz als SchwesterKarin Rennfanz als Schwester
und alle Angehörigenund alle Angehörigen

Löcknitz, im Januar 2024

Die Urnenbeisetzung erfolgt in engsten Familienkreis.

Nach einem arbeitsreichen Leben verstarb am
14. Januar 2024 mein lieber Bruder und Onkel

Liebe und Erinnerung ist das, was bleibt, 
lässt viele Bilder vorüberziehen, 
uns dankbar zurückschauen auf 
die gemeinsam verbrachte Zeit.

Herzlichen Dank
Tief bewegt von so zahlreichen 

Beweisen aufrichtiger Anteilnahme 
durch liebevoll geschriebene 

und gesprochene Worte, 
stillen Händedruck, Blumen und 

Geldzuwendungen sowie das 
ehrende Geleit zur letzten Ruhestätte 

unserer lieben Entschlafenen 

Inge Emma Maria Prinke
möchten wir allen Verwandten, Freunden und 

Bekannten unseren herzlichen Dank aussprechen.

Ein besonderer Dank gilt der DRK Sozialstation Penkun, 
dem Bestattungshaus Brüssow, Frau Pastorin 

Szkudlinska, dem Blumeneck Ehrke sowie 
Frau Stange für die Ausrichtung der Kaffeetafel.

Im Namen aller Angehörigen
Heiko Prinke

Sommersdorf, im Januar 2024

Traueranzeigen in Ihrem Amtsblatt

Schibri-Verlag
Milow 59, 17337 Uckerland, Martina Goth
Tel. 039753/22757, WA 0160/93871644
E-Mail goth@schibri.de

Wir beraten Sie gern!

Unsere Anzeigengrößen & -Preise  (in Euro)

1/8  90 x 65 mm 45,- 60,- (Farbe)
3/16  90 x 97,5 mm 60,-  85,- (Farbe)
1/4  90 x 131 mm 75,-  105,- (Farbe)
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Für die erwiesene Anteilnahme durch                   
Wort, Schrift, Blumen und Geldzuwendungen 

sowie für das ehrende Geleit zur                        
letzten Ruhestätte unseres lieben Bruders

Klaus-Dieter      
Matz

möchten wir uns auf diesem Wege bei allen              
Verwandten, Freunden, Nachbarn und Bekannten        

recht herzlich bedanken.

Ein besonderer Dank gilt                              
dem Team der Stephanus Stiftung                      

Wohn- und Pflege in Brüssow,                          
der Palliativstation,                                   

dem Pfarrer Matthias Gienke,                          
dem Blumenparadies Drews und                       
dem Bestattungshaus Salomon.

Im Namen aller Angehörigen                       
Doris, Marlis und Reiner

Brüssow, im Dezember 2023

der im Alter von 59 Jahren für immer von uns ging.

Marko Ehmke

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied  
von unserem lieben Papa, Sohn und Bruder

In stiller Trauer                                        
Gina als Tochter und Chris                        
Nico als Sohn und Regine                          

Dietmar und Renate als Eltern                     
sowie alle Angehörigen

Grambow / Dortmund, im Januar 2024

Die Trauerfeier fand im                                 
engsten Familienkreis statt.

Es war uns in unserem Schmerz ein großer Trost 
zu erfahren, wie viel Liebe, Freundschaft und 
Wertschätzung ihr im Leben als auch im Tod 

entgegengebracht wurde.                             
Wir danken allen Verwandten, Freunden, 
Nachbarn und Bekannten herzlich für die 

aufrichtige Anteilnahme.

Karin Orschinack 

Wir haben auf See im engsten Familienkreis 
Abschied genommen von                             

unserer lieben Mutti, Schwiegermutter und Oma

geb. Harder
*  22. März 1950   † 27. Dezember 2023

Im Namen aller Angehörigen                         
Andor Orschinack

Boock, im Januar 2024

▪ Bestattungen aller Art
▪   kirchliche und weltliche Trauerfeiern
▪   Erledigung aller Formalitäten                                 
▪ Aufgabe von Todesanzeigen und 

Danksagungen                                                              
▪ Abschiedsfeierlichkeiten und  

Trauerfeiern auch in eigenen 
Räumlichkeiten 

▪ Grabpflege                                                                     
▪ Wohnungsauflösungen                                              
▪ Trauerbegleitung und Nachsorge

Erreichbar Tag & Nacht (auch an Sonn- und Feiertagen)                    
Tel. 039754 20252                                                 
Tel. 03973 202616

www.bestattungshaus-salomon.de

Tief bewegt von so zahlreichen Beweisen 
aufrichtiger Anteilnahme durch liebevoll 

geschrieben Worte, Blumen und Geldspenden 
sowie für das ehrende Geleit zur letzten Ruhestätte 

meines lieben Mannes und Vaters

Wilfried 
Stegemann

möchten wir uns auf diesem Wege bei allen 
Verwandten, Freunden, Nachbarn und Bekannten 

recht herzlich bedanken.

Im Namen aller Angehörigen                           
Ines Stegemann und Kinder

Wollin, im Januar 2024

Ein besonderer Dank gilt                              
der Pastorin Frau Szkudlinska,                         

dem Pflegedienst Abendsonne in Penkun                
sowie dem Bestattungshaus Salomon.
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Immobilienkaufmann Ralf Pete 
Tel.: 03973- 4490858 | Mobil: 0170-2837799

Unsere Kunden 
     sind die beste Werbung

Alle Rezension-Schreiber sind sich einig: 

Die Fa. BePe Immobilien ist Spitze, in 

allen relevanten Fragen. Es ist schon fast 

die Quadratur des Kreises, wenn Verkäu-

fer und Käufer gleichermaßen zufrieden 

sind. Danke! 

Frau Dr. Mielke aus der Uckermark

Rothenklempenower Str. 49 a · 17321 Löcknitz
Tel. 039754 20667 ·  Fax 039754 52818
info@randow-gruppe.de · www.randow-gruppe.de

TANKSTELLE

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr.: 6.00 - 19.00 Uhr
Sa.:  7.00 - 16.00 Uhr
So.: 7.00 - 12.00 Uhr

BAUMARKT

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr.: 8.30 - 18.00 Uhr
Sa.:  8.30 - 15.00 Uhr

KOHLENH   NDELKOHLENH   NDEL

VERKAUF VON 
KAMINHOLZ/BRENNHOLZ

auch Annahme von Jobcentergutscheinen

☎ 01737960810, ab 85,- €/srm



Onlineshop www.schibri.de
Stephanie Turzer 

Die Malerin vom Jakobsweg Teil IV
Auf Pilgerreise durch Süddeutschland
Bestellungen über Ihre Buchhandlung oder den 

Schibri-Verlag 039753-22757, info@schibri.de, www.schibri.de

ISBN: 978-3-86863-263-7, 2023, 328 Seiten, Preis: 16,80 €

Pfl egedienst Sodtke & Struck GbR
Tagespfl egeeinrichtung Randowtal

Tel. 039754-51363, Fax 525256, www.pfl egedienst-loecknitz.de

Ka� � kränzchen für SeniorenKa� � kränzchen für Senioren
Wir laden Sie herzlich zum 
Ka� eekränzchen an jedem 
1. Sonntag im Monat um 
15.00 Uhr in unserer 
Räumlichkeit in der Tagesstätte 
Randowtal (Marktstraße 1A) in Löcknitz ein.

Wir starten am 04.02.2024 und freuen 
uns auf Ihren Besuch.


